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Einleitung

Als am 1. Mai 2004 zehn neue Mitgliedsstaaten der Europäischen Union (EU) beitraten, hatten diese einen langen und beschwerlichen Transformations- und Anpassungsprozess hinter sich gebracht. Zum Erreichen dieses historischen Ereignisses mussten sich jedoch nicht nur die Beitrittskandidaten auf ihre Aufnahme vorbereiten, auch die EU selbst musste Vorkehrungen treffen, um die Finanzierung der größten Erweiterung in der Geschichte der EU auf eine solide Grundlage zu stellen. Ferner mussten auch institutionelle Vorkehrungen getroffen werden, um in einer auf 25 bzw. 27 Mitgliedsstaaten angewachsenen Gemeinschaft noch handlungs- und entscheidungsfähig zu sein. Auf dem Sondergipfel der Staats- und Regierungschefs, dem Europäischen Rat von Berlin vom 24./25. März 1999
, wurde auf die finanziellen Fragen der EU-Osterweiterung eingegangen. Die zwei größten Ausgabenblöcke des EU-Haushalts, die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) und die Regional- und Strukturpolitik sollten durch das Reformpaket ‚Agenda 2000’ auf die neuen Bedingungen einer erweiterten Union angepasst werden.  

 
Am Beispiel der Reform der Europäischen Regional- und Strukturpolitik lässt sich aufzeigen, dass im Gegensatz zu den beachtlichen Erfolgen der Beitrittsländer bei der Umsetzung des ‚acquis communautaire’
, die EU zum Zeitpunkt der Aufnahme nur bedingt ‚erweiterungsfähig’ war (Eltges 2003). Auf der Suche nach den Gründen, warum die ‚Agenda 2000’ keine Antwort auf die Herausforderungen der EU-Osterweiterung gab, stehen die Entscheidungsverfahren der EU im Mittelpunkt des Interesses. Die vorliegende Arbeit will aufzeigen, das die notwendigen Anpassungen bei der Europäischen Regional- und Strukturpolitik im Vorfeld der Erweiterung durch die Funktions- und Arbeitsweise des EU-Verhandlungssystems verhindert wurden. Ausgehend von diesem Befund drängt sich die Frage auf, inwieweit die Entscheidungsverfahren auch im Rahmen der bevorstehenden ‚Agenda 2007’ und der daran geknüpften Neuauflage der Reform ein Hindernis darstellen können. 

 
Zur Beantwortung dieser Frage wird zunächst die Rolle des EU-Verhandlungssystems bei der Reform der ‚Agenda 2000’ analysiert. Die Ergebnisse zeigen auf, dass im Zusammenspiel der in den Gemeinschaftsverträgen verankerten Entscheidungsverfahren und der Rechtsakte der Regional- und Strukturpolitik Reformbestrebungen systematisch abgeschwächt oder verhindert wurden. Mit den aus dem Agenda-2000-Prozess gewonnenen Erkenntnissen wird dann der Blick auf die Agenda-2007 gerichtet. In Anlehnung an das Vorgehen bei der ‚Agenda 2000’ werden die aktuell gültigen Rechtsakte unter den Bedingungen der durch den Vertrag von Nizza (2001) veränderten Entscheidungsverfahren untersucht. Bei beiden Untersuchungen gilt es aufzuzeigen, wie die Akteure die ‚politischen Handlungsspielräume’ nutzen, die ihnen die Entscheidungsverfahren unter den Bedingungen der Europäischen Regional- und Strukturpolitik bieten. Es wird deutlich, dass sich die Vergabe der Finanzmittel oftmals nicht an den Kriterien der politischen Zielsetzung, sondern an den Regeln des Interessenausgleichs im Verhandlungssystem der EU ausrichtet.


Als Ziel dieser Arbeit soll aufgezeigt werden, dass tiefgreifenden Veränderungen der Europäischen Regional- und Strukturpolitik auch bei der bevorstehenden Reformrunde die Entscheidungslogik des EU-Verhandlungssystem im Wege steht. 

Im Ausblick dieser Untersuchung liegt der Schwerpunkt auf der aktuellen Reformdiskussion, und hier im Speziellen auf der Frage, ob ein Paradigmenwechsel in der Förderphilosophie eine Option darstellt, um die erkannten Defizite des EU-Verhandlungssystems als zentrales Reformhindernis zu überwinden. Der Entwurf einer stärker inhaltlich geprägten Perspektive für eine Europäische Regional- und Strukturpolitik durch den Einsatz regulativer Gesetzgebungselemente, jenseits der bisher betriebenen Umverteilungspolitik, soll ergänzend dargestellt werden. Der Einsatz der ‚Methode der offenen Koordinierung’ wird an dieser Stelle angeregt. 

 
Der Gang der Untersuchung gestaltet sich wie folgt: Kapitel I beleuchtet die Besonderheiten des EU-Verhandlungssystems. Es wird aufgezeigt, wie sich ‚Regieren’ unter den Bedingungen eines Mehrebenensystems vollzieht. Besonders hervorgehoben wird die auf Konsens ausgerichtete Entscheidungsfindung innerhalb dieses Systems und seiner Akteure und die damit verbundenen Chancen und Risiken. Kapitel II stellt die Europäische Regional- und Strukturpolitik als ein von dieser Verhandlungslogik geprägtes Politikfeld dar. Seine geschichtlichen Ursprünge und seine gewachsenen Strukturen verdeutlichen, warum gerade diesem Politikfeld im wissenschaftlichen Diskurs viel Kritik wiederfahren ist. Kapitel III untersucht die Vorbereitungen der EU auf die EU-Osterweiterung im Rahmen der ‚Agenda 2000’. Es wird nachgewiesen, warum die erreichten Ergebnisse keine Reform darstellen und Ausdruck einer auf den Status quo bedachten Handlungsorientierung der Akteure ist. Bei der Frage nach den Ursachen dieser suboptimalen Reformergebnisse wird der Nachweis erbracht, dass sowohl die Entscheidungsverfahren, wie auch die dadurch geprägten Akteursstrategien dazu beigetragen haben, die Reformschritte zu verhindern. Kapitel IV wirft einen Blick auf die bevorstehende Neuauflage der Reform durch die ‚Agenda 2007’. Sowohl die Entscheidungsgrundlagen, wie auch die Strategien der Akteure werden darauf geprüft, ob ihnen auch für die anstehende Reform die Rolle eines Reformhindernisses zugesprochen werden könnte. Kapitel V fasst die Ergebnisse der Untersuchung zusammen, und skizziert die möglichen Entwicklungspfade. Der Ausblick stellt im wissenschaftlichen Diskurs befindliche Reformvorschläge sowie einen alternativen Reformansatz des Autors dar, und bewertet ihn im Zusammenhang mit den gewonnenen Erkenntnissen.

I.
‚Regieren’ im Europäischen Mehrebenensystem 

Nicht nur die Europäische Union als politisches System, sondern auch die sie begleitende politikwissenschaftliche und ökonomische Integrationstheorie ist einem steten Wandel unterworfen. Dabei kämpfen die Theorien des Europäischen Integrationsprozesses
 mit demselben Phänomen, das sich durch das vielfach von Puchala zitierte Bild des ‚Elefanten’ (Puchala 1972) veranschaulichen lässt: Die Schwierigkeit besteht darin, den ganzen ‚Elefanten’ und nicht nur einen Ausschnitt von ihm, zu erfassen. Die beiden derzeit dominanten politikwissenschaftlichen Erklärungsansätze für das ‚Regieren in der EU sind der Intergouvernementalismus auf der einen Seite und der Erklärungsansatz des Europäischen Mehrebenensystems auf der anderen. 

 
Die vorliegende Analyse stützt sich auf den Erklärungsansatz des Europäischen Mehrebenensystem (multi-level-governance), weil er die Betrachtung der EU als ein Verhandlungssystem mit einer „komplexen Organstruktur und der Einbindung vielfältiger Akteure in den Entscheidungsprozess“ ermöglicht (Kohler-Koch et al. 2004: 170). Im Mittelpunkt stehen Antworten auf die Frage: „Wie wird in einem politischen System regiert, das keine Regierung kennt?“ (Kohler-Koch et al. 2004: 170).

I.1
Die EU - ein Verhandlungssystem

I.1.1
Ursprünge des Erklärungsansatzes

Bereits ein Blick auf die Ursprünge des Mehrebenensystems beweist die enge Beziehung zum vorliegenden Themenbereich. So lässt sich die Beschäftigung mit der EU als ein Verhandlungssystem verschiedener politischer Ebenen maßgeblich auf den amerikanischen Politologen Gary Marks (Marks 1993) zurückführen, der durch Studien der Europäischen Regional- und Strukturpolitik die Diskussion angestoßen hatte. Der Blickwinkel, den der Erklärungsansatz des Europäischen Mehrebenensystems einnimmt, kann als Produkt eines „Paradigmenwechsels“ (Grande 2000: 11) in der europäischen Integrationstheorie gewertet werden. Denn während früher die Erforschung von „Ursachen und Zielen des europäischen Integrationsprozesses“ im Vordergrund stand, rückten mit der Debatte um ein Europäisches Mehrebenensystem immer mehr die „Folgen“ in den Mittelpunkt des Erkenntnisinteresses (Grande 2000: 11). Wer aber nach den Folgen des Integrationsprojektes fragt, kommt nicht umhin, sich Gedanken über das ‚Regieren’ oder ‚policy-making’
 auf europäischer Ebene zu machen. Dabei spielen Aspekte wie institutionelle Arrangements ebenso eine Rolle wie die Handlungs- und Entscheidungsfähigkeit einzelner Akteure und ihre demokratische Legitimation (Grande 2000: 12). ‚Regieren’ definiert sich dabei als eine „politische Zielbestimmung“, die über gezielte Anstrengungen Akteursverhalten beeinflussen will (Kohler-Koch et al. 2004: 169). „Wie sich dieser Prozess vollzieht, hängt von den beteiligten Akteuren, den auf der Tagesordnung stehenden Themen und vor allem von den Institutionen ab, die den Prozess strukturieren“ (Kohler-Koch et al. 2004: 169). 

Das Europäische Mehrebenensystem kann in zweifacher Hinsicht definiert werden. Einerseits können die ‚Ebenen’ territoriale Gebietskörperschaften wie EU, Nationalstaat oder Region widerspiegeln, andererseits können darunter aber auch „ineinander greifende Handlungssysteme“ (Kohler-Koch et al. 2004: 170) verstanden werden. Die Wahl der Perspektive entscheidet sich durch die Art der Fragestellung. Grundsätzlich hinterfragt die erste Perspektive, wie Aufgaben und Kompetenzen zwischen den verschiedenen Ebenen des EU-Systems verteilt werden. Ein Beispiel hierfür ist die Debatte um das Subsidiaritätsprinzip in der Union.
 Die zweite Perspektive zielt auf Erklärungsversuche ab, wie politische Sachverhalte in miteinander verflochtenen Handlungsebenen von supranationalen, nationalen und regionalen Akteuren mitbeeinflusst und entschieden werden (Kohler-Koch et al. 2004: 170f.). Zusammenfassend lässt sich das Europäische Mehrebenensystem also als ein politisches System verstehen, indem unterschiedlichste Akteure mit jeweils begrenzten Kompetenzbereichen auf verschiedenen territorialen und funktionalen Ebenen miteinander interagieren.

„So gesehen umfasst das Mehrebenensystem eine vertikale und horizontale Politikverflechtung zwischen verschiedenen staatlichen Einheiten und Ebenen sowie eine sektorale Vermittlung sozialer und ökonomischer Interessen über Organisationen, Verbände und andere gesellschaftliche Gruppierungen.“ (Staeck 1997: 39) 

Eine Betrachtung des politischen Prozesses der EU aus der Perspektive des Europäischen Mehrebenensystem bietet die Möglichkeit, fundierte und äußerst differenzierte Aussagen über die Entscheidungsfindung und die darin involvierten Akteure zu machen. Nicht zu übersehen sind allerdings auch die verbleibenden Erklärungsdefizite dieses Ansatzes, denn die oftmals als Stärke hervorgehobene Betrachtung der EU als System verflochtener Handlungsebenen kann Gefahr laufen, die Rolle subnationaler Akteure (Regionen, Interessenverbände) überzubewerten (Axt 2002a: 64). Im Gegenzug, so die Kritik, würde der Handlungsspielraum der nationalen Ebene unterbewertet. Diese Aussage ist sicherlich richtig für die frühen Arbeiten von Marks (1993, 1996a), trifft allerdings in geringerem Maße für darauffolgende Überarbeitungen zu. Im Rahmen des Mehrebenenansatzes räumte Marks (1996b) später ein, dass vor allem die finanziell wichtigen Bereiche des ‚Regierens’ auf europäischer Ebene – aus seiner Perspektive – intergouvernemental geprägt seien. In besonderem Maße ist hier an die Verhandlungen des mehrjährigen Finanzrahmens der EU zu denken (vgl. Kapitel III.2). 

 
Gerade Vertreter der intergouvernementalen Schule hatten dem Mehrebenenansatz häufig vorgeworfen, er vernachlässige das eindeutige Kosten-Nutzen-Kalkül, mit dem nationale Regierungen in zwischenstaatlichen Verhandlungen auf EU-Ebene versuchten, ihre nationalen Interessen durchzusetzen. Aus der Perspektive des Intergouvernementalismus herrscht hier eine konfrontative Verhandlungssituation, in der jeder Staat als unabhängiger Akteur rational seine Eigeninteressen verfolgt. Folgerichtig sieht Moravcsik – als einer der Hauptvertreter des liberalen Intergouvernementalismus – Verhandlungsergebnisse als Resultat eines „intergouvernemental bargaining“ (Moravcsik 1998). Zentrale Bausteine des intergouvernementalen Erklärungsansatzes sind zwischenstaatliche Verteilungskämpfe um finanzielle Mittel, und die meist aus Einstimmigkeit bei Entscheidungsverfahren resultierenden „package deals“ (Moravcsik 1998). Paketlösungen – so der deutsche Begriff – werden dabei zur Überwindung von Entscheidungsblockaden benötigt, die sich aus der Vetoposition bei einstimmigen Entscheidungsprozessen ergibt.  Sie werden als eine „Bündelung mehrer Einzelentscheidungen zu einem Gesamtpaket“ verstanden, das „in seiner Mischung aus Kosten und Nutzen“ (Axt 2002b: 194) für alle Verhandlungsteilnehmer annehmbar scheint. Als Begleitzahlungen wird der zielgerichtete Einsatz finanzieller Mittel zur Stimmengewinnung eines anderen Verhandlungsakteurs bezeichnet. 


Wenngleich der intergouvernementalen Perspektive unterstellt werden kann, zahlreiche ‚große Entscheidungen’ des europäischen Integrationsprozess stichhaltig zu erklären, so verbleiben auch hier Erklärungsdefizite zurück. Grundlegende Kritik richtet sich gegen die Annahme, nationalstaatliche Akteure ließen sich im vernetzten Verhandlungssystem der EU noch mit eindeutig „abgrenzbaren nationalen Interessen“ beschreiben (Axt 2002a: 61). Eine solche Sichtweise auf das ‚Regieren’ in der EU – so die Kritik – verschweige die Eingebundenheit der nationalen Akteure in ein institutionalisiertes Verhandlungssystem, indem nationale Interessen im Politikprozess und der Interaktion der Akteure untereinander geformt und weiterentwickelt werden.  Grundlegend erscheint auch die Kritik an der Blindheit des Erklärungsansatzes gegenüber den Einflussmöglichkeiten der supranationalen Akteure. Weder thematisiert eine intergouvernementale Analyse, welche Relevanz Europäische Kommission, Europäisches Parlament und die weiteren Akteure supranationaler Prägung haben, noch werden die institutionellen Eigeninteressen der EU-Organe bedacht. Beide Aspekte berauben einer solchen Analyse zahlreicher Möglichkeiten, die von Ausschüssen geprägten Vorbereitungen des Politikprozesses und die veränderten Rahmenbedingungen durch supranationale Gesetzgebung zu erklären (Axt 2002a: 61f). Besonders kritisch in diesem Zusammenhang ist die Grundannahme intergouvernementaler Forschungsarbeiten zu bewerten, in den Gremien des Rates und des Europäischen Rates würden Entscheidungen beständig nach dem „Muster starker Interessengegensätze“ gefällt (Axt 2002a: 62). Wallace bezweifelt diese Annahme und sieht gerade die kontinuierliche Zusammenarbeit im institutionalisierten Verhandlungssystem der EU als Grund, warum ein Streben nach Konsens – vor allem in dem konsensbildenden Ausschusssystem der EU – dominiert (Wallace 2000: 39ff). 

Es zeigt sich, dass sowohl beim Erklärungsansatz des Europäischen Mehrebenensystems, wie auch im Falle des Intergouvernementalismus Erklärungsdefizite zurückbleiben, die nur durch eine Weiterentwicklung der beiden Ansätze zu beheben sind. Die vorliegende Arbeit wird sich des Erklärungsansatzes des Europäischen Mehrebenensystems bedienen, um den Charakter der EU als Verhandlungssystem besser herausarbeiten zu können. Darüber hinaus lassen sich so auch die Einflussmöglichkeiten der supranationalen Akteure angemessen beleuchten. Gerade im Bereich der Verhandlungen des Ministerrates werden intergouvernemental geprägte Antworten aber unvermeidbar sein. Hier spielt vor allem eine Rolle, dass bei einer Umverteilungspolitik wie der Europäischen Regional- und Strukturpolitik notwendigerweise Verteilungskonflikte entstehen. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass selbst bei Verteilungskonflikten unter den Akteuren nicht zwingend intergouvernemental agiert wird,  sondern dass gerade die Einbindung in das Verhandlungssystem der EU auch andere Verhandlungsstrategien nahe legen kann.  

I.1.2 
Merkmale und Grundzüge 

Zentrales Kennzeichen des Europäischen Mehrebenensystems ist sein Charakter als Verhandlungssystem. Dies spiegelt sich bereits in der Konstruktion des politischen Systems der EU wider, denn während des gesamten Gesetzgebungsprozesses sind die beteiligten Akteure auf vielschichtige Konsultationen angewiesen. Zu Beginn des europäischen Integrationsprozesses waren lediglich die Europäische Kommission mit ihrem Vorschlagsrecht und der Rat mit seiner Entscheidungsbefugnis am Gesetzgebungsprozess beteiligt. Durch die letzten Vertragsreformen gestärkt, kann auch das Europäische Parlament, dass vor allem Kontrollfunktionen im politischen System der EU wahrnimmt, mehr und mehr an Gesetzgebungsprozessen mitwirken. Die Ausdehnung des    Mitentscheidungsverfahren, bei dem Rat und Parlament zusammen Rechtsakte erlassen können, ist hierfür ein Beispiel (vgl. Schaubild 3). Außerhalb dieses institutionellen Rahmens sind darüber hinaus gesellschaftliche Interessengruppen, Lobbyisten und Verbände in einem frühen Stadium der Verhandlungen beteiligt, und selbst nationale und regionale Gebietskörperschaften sind in Gesetzgebungsverfahren, wenn auch nicht stimmberechtigt, so doch über Ausschussarbeit involviert (Kohler-Koch et al. 2004: 172).

Die formal nicht hierarchische Konstruktion führt dabei zu „wechselseitigen Abhängigkeiten“ (Staeck 1997: 39) zwischen den einzelnen Akteuren. Bei der Durchführung einer spezifischen Politik muss deshalb eine Koordination der verschiedenen Ebenen stattfinden, um eine rechtsverbindliche Vereinbarung zu ermöglichen. Je höher allerdings die Zahl der beteiligten Akteure, desto größer sind auch die zu erbringenden Transaktionskosten für die Entscheidungsfindung. Auch können „ressourcenstarke und effizient organisierte Akteure“ in einer solchen Umgebung ihre Interessen leichter durchsetzen als schlecht organisierte und ressourcenarme. Die Verhandlungsposition eines starken Akteurs lässt sich noch weiter ausbauen, in dem er koalitionswillige Akteure an sich bindet (Kohler-Koch et al. 2004: 171f). Diese Vorteile nehmen im politischen System der EU die Europäische Kommission durch ihr Initiativmonopol für Gesetzgebungsverfahren (Art. 211 EGV), sowie der Ministerrat und das Europäische Parlament durch ihre finalen Entscheidungskompetenzen ein. Kohler-Koch spricht in der Diskussion dieser Privilegien von „Schnittstellenpositionen“ im gesamten Europäischen Mehrebenensystem (Kohler-Koch et al. 2004: 176), vor allem in Bezug auf die Aushandlung der finanziellen und institutionellen Rahmenbedingungen. In der stark institutionalisierten Form des Europäischen Mehrebenensystems haben Verhandlungen zwischen den Akteuren zwei Formen angenommen. Zum einen die informelle Form des Lobbyismus, welcher sich über das gesamte Mehrebenensystem erstreckt, und als wichtiger Bestandteil des Gesamtsystems zu betrachten ist. Zum anderen fungieren die Entscheidungsverfahren
 innerhalb und zwischen den Institutionen als die formalisierte Version der Verhandlungen. Wallace bringt dies auf den Punkt: „The language of negotiation is now the language of voting“ (Wallace 1990: 221). 

 
Den Akteuren stehen drei – idealtypische – Entscheidungsverfahren zur Verfügung, wie sie sich auch in den meisten modernen Demokratien wiederfinden: Hierarchie, Mehrheitsentscheid und Verhandlungs- und Konsenslösung (Eberlein/Grande 2003: 177). Während alle drei „Spielregeln der politischen Konfliktaustragung“ sind, können ihnen jedoch in Bezug auf Effektivität, Funktionalität und Legitimität
  sehr unterschiedliche Eigenschaften zugewiesen werden (Eberlein/Grande 2003: 177). 

Hierarchie als Konfliktlösungs- und Entscheidungsverfahren findet sich in der politischen Wirklichkeit als sogenannte ‚regulative Politik’ wieder. Regulative Politik versucht – in der Form bürokratischer Steuerung – „mittels Geboten und Verboten das Verhalten von Individuen oder Unternehmen“ zu beeinflussen (Eberlein/Grande 2003: 178). Sie wird typischerweise dafür eingesetzt, das Zusammenleben der Bürger bzw. der Wirtschaftssubjekte zu regeln, und unterscheidet sich damit von distributiver und redistributiver Politik in ihrer Sachbezogenheit.
 Bezüglich der Leistungsfähigkeit (Effektivität und Funktionalität) besitzt diese Form der Konfliktlösung eindeutige Vorteile gegenüber dem Mehrheits- und dem Konsens-Verfahren, minimiert sie doch die Zahl der Entscheidungskosten durch eine Konzentration der Entscheidungskompetenzen auf wenige Akteure. Gerade hier liegen aber auch die Schwächen hierarchisch-bürokratischer Entscheidungsfindung, denn es wird vorrausgesetzt, dass die relativ wenigen Entscheidungsträger rationale und effiziente Entscheidungen treffen und umsetzten können. Scharpf weist in diesem Zusammenhang auf die restriktive Wirkung fehlender Informationen unter den Entscheidungsträgern hin, was Entscheidungen minderer Qualität zur Folge haben kann (Scharpf 2000: 286ff). Daraus ergeben sich wiederum Fragen nach der demokratischen Legitimität dieses Entscheidungsverfahrens, basiert die hierarchische Steuerung doch auf der Entscheidungskompetenz weniger (Eberlein/Grande 2003: 178f). Gerade in konfliktträchtigen Entscheidungen kann eine hierarchisch-regulative Konfliktlösung aber eine Verteilungsgerechtigkeit herstellen, wie sie über Mehrheits- bzw. Verhandlungssystem nicht erreichbar sind (Scharpf 2000: 283).   

Der Mehrheitsentscheid als Entscheidungsregel wird im Allgemeinen als der praktikabelste Mechanismus zur Konfliktlösung (Effektivität und Funktionalität) betrachtet, vereint er doch eine relativ hohe Legitimitätskraft mit einer effektiven Art und Weise der Entscheidungsfindung. In pluralistischen Gesellschaften produziert der Mehrheitsentscheid so eine qualitativ als hochwertig empfundene Entscheidung, die als „besonders fair und legitim“ (Eberlein/Grande 2003: 182) erachtet wird (Legitimität). In diesem Zusammenhang wird häufig das Prinzip ‚one man-one vote’ angeführt, nachdem alle Beteiligten im Mehrheitsentscheid dieselben Beteiligungschancen haben (Eberlein/Grande 2003: 182). Die Senkung der Entscheidungsfindungskosten durch Überstimmung von Minderheiten wird dabei als positiv betrachtet. Doch auch der Mehrheitsentscheid hat als Verfahren kollektiver Entscheidungsfindung seine Grenzen. Im sogenannten. „Condorcet-Arrow-Paradox“ wurde nachgewiesen, dass der Mehrheitsentscheid bereits bei zwei Akteuren und zwei Optionen „nicht in der Lage ist, die Präferenzen der Mitglieder eines Gemeinwesens verfälschungsfrei in eine konsistente Kollektiventscheidung zu überführen“ (Eberlein/Grande 2003: 182f). Eine weitere Grenze bildet die Existenz „struktureller Minderheiten“, die zu keinem Zeitpunkt die Möglichkeit sehen, ihre Position jemals durchsetzen zu können, was sich eher „konfliktschürend als konfliktschlichtend“ auswirkt (Eberlein/Grande 2003: 185). 

Entscheidungsfindung im Konsens – als drittem Idealtypus – beruht auf der Zustimmung aller Akteure, unter gleichzeitigem Verzicht auf ihre garantierten Vetorechte. Der besondere Wert dieser einvernehmlichen Entscheidungsfindung liegt darin, dass diese Form der Entscheidungsfindung zwar die höchsten aller möglichen Entscheidungsfindungskosten mit sich bringt, dafür aber auch die höchste Legitimität von allen Entscheidungsregeln besitzt. „Von einvernehmlichen Entscheidungen geht eine befriedende und integrative Wirkung aus“ (Eberlein/Grande 2003: 186). Die wohl größte Schwäche des Konsensprinzips liegt jedoch darin, dass „eine Minderheit die Mehrheit an der Verfolgung ihrer Interessen“ hindern kann (Kohler-Koch et al. 2004: 173), oder in den Worten Scharpfs: „Die Entscheidungskosten sind hoch, und sie steigen exponentiell mit der Zahl der zu koordinierenden Beteiligten“ (Scharpf 2000: 198). 

Je homogener eine gesellschaftliche Struktur ist, desto wahrscheinlicher erscheint die Zustimmung der Regierten, sich dem Mehrheitsprinzip als Entscheidungsgrundlage unterzuordnen. In stark heterogenen Gemeinschaften dagegen kann eine durch Mehrheit getroffene Entscheidung als „Fremdbestimmung“ (Kohler-Koch et al. 2004: 174) wahrgenommen werden und somit die Gefahr politischer Spaltung hervorrufen. Regulative Entscheidungsverfahren dagegen kommen vor allem dann zur Anwendung, wenn sowohl Konsens als auch Mehrheitsentscheidung sich nur wenig effizient anwenden lassen oder große Nebenwirkungen mit sich bringen.

 
Zahlreiche Forscher – so beispielsweise Eberlein/Grande (2003) – gehen davon aus, dass der klassische Regierungstypus der ‚Mehrheitsdemokratie’ westlicher Prägung zunehmend von einer „Konsensdemokratie“ im Sinne Lijpharts  ersetzt wird (Lijphart 1999). Zentrales Merkmal eines solchen Systems ist die Institutionalisierung von Kompromiss- und Proporzreglungen bei der politischen Entscheidungsfindung. Ausschlaggebend für politisches Handeln sind somit zunächst nicht der gewählte Mehrheitswille, sondern der auf breiter gesellschaftlicher Basis ausgehandelte Kompromiss (Holtmann 1998: 318). 

 
Aus dem Blickwinkel des Europäischen Mehrebenensystems betrachtet, erscheint es wenig verwunderlich, dass in der EU häufig auf das Konsensprinzip zurückgegriffen wird, verspricht es doch, eine stark heterogene Gemeinschaft mit ihren häufigen Interessenskonflikten und ausgeprägten Wohlfahrtsunterschieden am effektivsten zu befrieden. Scharpf unterstreicht, dass das Konsens-Prinzip selbst dann Handlungsfähigkeit bringt, wenn das potentielle Konfliktniveau sehr hoch ist. Auf der anderen Seite, so führt er weiter aus, „wird ihre Handlungsfähigkeit eben durch Konflikte blockiert und deshalb wird ihre Fähigkeit zu einer aktiven, innovativen Politik sehr skeptisch eingeschätzt.“(Scharpf  1991: 12). 

 
Die Leistungsfähigkeit von auf Konsens beruhenden Verhandlungssystemen ist stark davon abhängig, mit welchen Strategien sich die Akteure in den Verhandlungen auf die Suche nach einem Kompromiss machen. Scharpf weist darauf hin, dass es entweder zu „egoistisch-rationalen“ oder zu „solidarisch, kooperativen Handlungsorientierungen“ kommen kann (Scharpf 1992: 16). Während der rational-egoistische Akteur versucht, seinen eigenen Nutzen zu maximieren, handeln die solidarisch-kooperativen Akteure unter der Prämisse „maximize joint gains“ (Kelley/Thiebaut 1978: 140ff). 

 
Hieraus ergibt sich das dem Verhandlungssystem eigene Dilemma kollektiven Handelns (Scharpf 1985): Selbst wenn alle beteiligten Akteure ein einvernehmliches Verhandlungsergebnis anstreben, so wird ein Konsens dadurch erschwert, dass zum selben Zeitpunkt alle Akteure möglichst ihre eigenen Interessen gewahrt sehen möchten. „Die daraus resultierenden Verteilungserfolge stehen einer Verhandlungslösung auch dann entgegen, wenn gemeinsame Vorteile eigentlich für ein solches Ergebnis sprechen“ (Benz 2003: 215). Scharpf unterstellt den Akteuren in der Normalsituation des Verhandlungssystems, sich egoistisch-rational zu verhalten. Im Zuge des Verhandlungsdilemmas folgert er, dass problemlösungsorientierte (solidarisch-kooperativ) Verhandlungsstrategien von egoistisch-rationalen Akteuren ausgebeutet werden können (Scharpf 1992: 22). 

I.2  
Gesetzgebung in der Gemeinschaftsmethode

Wurde bisher über die theoretischen Grundlagen des ‚Regierens’ im Verhandlungssystem der EU gesprochen, so soll nun der Blick auf die Akteure und die tatsächlich zur Anwendung kommenden institutionellen Regeln gerichtet werden. Beim ‚Regieren’ in der EU werden zwischen den Akteuren „lösungsbedürftige Probleme artikuliert, politische Ziele formuliert, alternative Handlungsmöglichkeiten entwickelt und schließlich als verbindliche Festlegung gewählt“ (Scharpf 1973: 15). Im Folgenden schließt sich eine Vorstellung dieser Akteure an, die über eine Vielzahl von Entscheidungsverfahren im Prozess der Politikformulierung miteinander verbunden sind. 

I.2.1 
Akteure und Entscheidungsverfahren

Bei der sogenannten ‚Gemeinschaftsmethode’ europäischer Gesetzgebung legt die Europäische Kommission Gesetzgebungsvorschläge vor, die von Rat und Parlament bearbeitet und in jeweils unterschiedlicher Form entschieden werden müssen. Vorbereitende Maßnahmen werden auf informeller Basis in Form von ständigen und sachspezifischen Ausschüssen bereits vor dem eigentlichen Gesetzgebungsverfahren vorbereitet. Weitere Akteure, wie beispielsweise der Ausschuss der Regionen (AdR) bzw. der Wirtschafts- und Sozialausschuss (WSA) agieren als Sprachrohr ihrer spezifischen Interessengruppen, haben auf den Gesetzgebungsprozess der Gemeinschaftsmethode aber nur indirekten Einfluss. Ein erster Blick auf Schaubild 1 verdeutlicht die Zusammenhänge.

	Schaubild 1: 
Entscheidungsprozesse und Akteure im Europäischen Mehrebenensystem

	Formelle Entscheidungsprozess
	Informelle Entscheidungsprozesse
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	Anmerkung: Gestrichelte Linien drücken eine informelle Einflussnahme durch den Akteur aus

	EP – Europäisches Parlament  AdR – Ausschuss der Regionen WSA – Wirtschafts- und Sozialausschuss COREPER – Ausschuss der Ständigen Vertreter

	Quelle: Darstellung, in abgeänderter Form nach (Zeitel 1997: 24ff)


Der Europäischen Kommission kommt im Verhandlungssystem der EU die Funktion einer zentralen Exekutive zu. Als supranationaler Akteur ist sie der Gemeinschaft verpflichtet und gemäß Art. 211 EGV mit einem Initiativrecht auf Gesetzgebungsvorschläge in der Union ausgestattet, das heißt, die Kommission ist dazu befugt, den weiteren Gemeinschaftsorganen Ministerrat und Parlament Gesetzesvorschläge zu unterbreiten. Dieses Initiativrecht ist in weiten Teilen des Gemeinschaftsrechts uneingeschränkt gültig, in sehr sensiblen Aspekten nationaler Souveränität dagegen ausgesetzt. Rat und Parlament sind dazu verpflichtet, auf der Grundlage der Kommissionsvorschläge Rechtsakte erlassen. Um sich soviel Zustimmung wie möglich für die eignen Gesetzesvorschläge zu sichern, hat sich ein ausgedehntes Konsultationsverfahren zwischen Kommission und Ministerrat entwickelt. In diesem als „Komitologie“ (Kohler-Koch et al. 2004: 114) bezeichneten System versucht die Kommission, auf die Interessen der Mitgliedsstaaten einzugehen, und bereits in ihren Vorschlägen zu berücksichtigen. Die Vertreter der Mitgliedsstaaten versuchen ihrerseits, so früh wie möglich in den rund 250 ständigen und über 1000 ad-hoc-Ausschüssen (Rolle 2000: 152) ihre Interessen in den Kommissionsvorschlag zu implementieren.

 
In der EU-15 bestand die Kommission aus einem von den Staats- und Regierungschefs ernannten Präsidenten und 19 weiteren Kommissaren. Die Kommission 2004-2009 setzt sich gemäß den Bestimmungen des Vertrages von Nizza (2001) nach der Erweiterung aus 25 Kommissaren zusammen. Als „Hüterin der Verträge“ ist sie über die Erstellung von Gesetzesvorlagen hinaus aber auch in einigen Teilen der Durchführungspraxis involviert, so zum Beispiel in der Kontrolle des Gemeinschaftshaushalts und in der passiven Strukturpolitik, der sog. Beihilfenkontrolle (Rolle 2000: 152). 

Der Rat, zusammengesetzt aus Ministerrat und Europäischem Rat, kann als zentrales legislatives Organ des Verhandlungssystems bezeichnet werden. Der Ministerrat, bestehend aus je einem Vertreter der Mitgliedsstaaten mit Ministerrang, setzt sich je nach Sachfrage in unterschiedlicher Ressortbesetzung zusammen. Zur Vorbereitung der Entscheidungen des Ministerrates und zur Suche von Kompromissen im Vorfeld von Verhandlungen arbeitet der Ausschuss der Ständigen Vertreter den Fachministern zu. Hier wird zwischen sogenannten A-Punkten unterschieden, die bereits auf Ausschussebene geklärt werden können und B-Punkten, die einer Verhandlung im Ministerrat bedürfen (Rolle 2000: 150). Die strittigen Fragen werden auf die Ebene des Europäischen Rates verlagert.

Als Europäischer Rat werden lediglich die halbjährlichen bzw. außerordentlichen Treffen der Staats- und Regierungschefs bezeichnet, die durch ihre Leitlinienentscheidungen die Weiterentwicklung der EU prägen. Zusätzlich bearbeitet der Europäische Rat die auf Ministerebene ungelösten Fragen durch das Schnüren von Pakten (Paketlösungen). Der Ministerrat kann Verordnungen
 erlassen, die unmittelbare Gültigkeit in allen Mitgliedsstaaten erlangen, sowie Richtlinien
, welche zunächst in nationales Recht überführt werden müssen. Entscheidungen
 und Empfehlungen
 beziehen sich auf einzelne Sachfragen bezüglich eines Mitgliedslandes, einer Person oder eines Unternehmens. Nach Art. 208 EGV verfügt der Rat lediglich über ein indirektes Initiativrecht für Rechtsetzungsverfahren, d.h., er kann die Kommission dazu anhalten, einen Gesetzesvorschlag auszuarbeiten (Rolle 2000: 148). Die Kenntnis der jeweils zur Entscheidung vorliegenden Sachfrage ist entscheidend, welches interne Entscheidungsverfahren  im Ministerrat angewandt wird. Es kann entweder zu Beschlüssen in Einstimmigkeit, mit einfacher oder mit qualifizierter Mehrheit kommen. Die qualifizierte Mehrheitsentscheidung nach Art. 205 EGV, in der die Stimmen der einzelnen Mitgliedsstaaten eine Gewichtung erhalten, ist dabei die zahlenmäßig häufigste Entscheidungsregel. Durch die Einheitliche Europäische Akte, den Vertrag von Maastricht (1993) und den Vertrag von Amsterdam (1999) wurde dieser Bereich ausgebaut. Finanzpolitisch entscheidende Fragen, wie zum Beispiel die mehrjährige Finanzplanung der EU, sowie einige Entscheidungen zur Regional- und Strukturpolitik verbleiben allerdings in der Einstimmigkeit (Rolle 2000: 149f). Eine weitere Veränderung lässt sich auf die Vertragsrevisionen von Amsterdam (1999) und Nizza (2001) zurückführen. Die Gesetzgebungsaufgaben des Rates wurden noch enger mit denen des Parlaments verbunden. In beiden Vertragsrevisionen wurde das Parlament gegenüber dem Rat in seinen institutionellen Befugnissen gestärkt, und kann heute über das Zustimmungsverfahren (vgl. Schaubild 2) bzw. das Mitentscheidungsverfahren (vgl. Schaubild 3) in vielen Fällen zusammen mit dem Ministerrat gesetzgebend tätig werden. 

In der EU-15 waren für eine qualifizierte Mehrheit im Rat in der Regel 62 der insgesamt 87 Ratsstimmen nötig, was gleichbedeutend mit 71,26% der Gesamtstimmen ist. Unter den neuen Bedingungen der EU-25 wird eine qualifizierte Mehrheit noch schwieriger zu erreichen sein (Phinnemore 2004: 123). Die Neugewichtung der Stimmen geht ebenfalls auf den Vertrag von Nizza (2001) zurück, in dem das jeweilige Stimmgewicht der Mitgliedsstaaten auf die Bedingungen einer EU-25 bzw. EU-27 angepasst wurden. Vor Nizza gestaltete sich die qualifizierte Mehrheitsentscheidung im Rat folgendermaßen (vgl. Tabelle 1).

	Tabelle 1: Qualifizierte Mehrheit im Rat (EU-15)

	Deutschland
Frankreich
Italien
Großbritannien
	10
	Gesamt: 87 Stimmen

Qualifizierte Mehrheit: 62
Sperrminorität: 27

	Spanien
	8
	

	Belgien

Griechenland

Niederlande

Portugal
	5
	

	Schweden

Österreich
	4
	

	Finnland

Dänemark

Irland
	3
	

	Luxemburg
	2
	

	Quelle: Eigene Darstellung 


Seit 1979 direkt gewählt, hatte das Europäische Parlament in der EU-15 zuletzt 626 Abgeordnete, die auf fünf Jahre gewählt sind. Im Zuge der Osterweiterung hat sich diese Zahl mit der Europawahl 2004 auf 732 erhöht. Die Verteilung der Abgeordneten auf nationale Kontingente beruht auf der jeweiligen Größe der Bevölkerung, wobei die tatsächliche Verteilung wiederum Ausdruck eines politischen Kompromisses im Rahmen des Vertrages von Nizza ist.
 

 
Eine wesentliche Funktion des Parlaments liegt in seinen Kontrollrechten gegenüber dem Ministerrat und der Kommission
. Die interne Beschlussfassung durch das Parlament erfolgt in der Regel durch eine absolute Mehrheit der abgegebenen Stimmen (Art. 198 EGV). Neben Kontrollrechten konnte das Parlament durch die jüngsten Vertragsrevisionen aber gerade im Gesetzgebungsverfahren eine zunehmend einflussreichere Stellung einnehmen. Inzwischen gibt es im Rahmen der Gemeinschaftsmethode zahlreiche Kooperationsmöglichkeiten zwischen Parlament und Rat (Wessels 2002: 111). Nach dem Umfang der Beteiligung des Parlaments am gesetzgebenden Entscheidungsprozess lassen sich folgende ‚interinstitutionellen Entscheidungsverfahren’ unterteilen (Kohler-Koch et al. 2004: 128f): Als Einfaches Verfahren wird die alleinige Entscheidungsbefugnis des Rates ohne die Mitwirkung des Parlaments bezeichnet (Art. 26 EGV). Das Anhörungsverfahren dagegen räumt dem Parlament bei der Entscheidung des Rates zumindest die Möglichkeit ein, eine formale Stellungnahme
 abzugeben. Diese Stellungnahme hat allerdings keinen bindenden Charakter für die Ratsentscheidung. 

Im Zustimmungsverfahren kommt es zur Verabschiedung der Gesetzesvorlage nur bei Zustimmung (Art. 189c EGV-M) durch das Parlament. Diese Zustimmung erfordert die  Mehrheit der Stimmen im Parlament, beispielsweise für die Errichtung der Strukturfonds nach Art. 161 EGV (vgl. Schaubild 2).  

	Schaubild 2: 
Das Zustimmungsverfahren nach Artikel 189c EGV-M

	




















	Quelle: (Läufer 1995: 119)


Im Mitentscheidungsverfahren nach Artikel 251 EGV wird versucht, in mehreren Stufen der Entscheidungsfindung einen Konsens zwischen Rat und Parlament herzustellen. Eine Nichteinigung bei mangelnder Kompromissbereitschaft beider Organe ist möglich, in der Praxis allerdings sehr selten. Obwohl die Vertragskonsolidierungen der vergangenen Jahre einige der Einstimmigkeitserfordernisse abgeschafft und gleichzeitig die Zahl der Mitentscheidungsverfahren erhöht haben, bleiben zentrale Bereiche ohne Parlamentsbeteiligung. Schaubild 3 zeigt das Mitentscheidungsverfahren schematisch.

	Schaubild 3: 
Das Mitentscheidungsverfahren nach Artikel 251 EGV

	




































	Quelle: (Axt 2000a: 101)


Neben den beschriebenen ‚Schnittstellenakteuren’ hat sich im Verhandlungssystem der EU ein engmaschiges Netzwerk formeller und informeller Akteure herausgebildet, aus deren Vielzahl hier nur einige herausgegriffen werden sollen. Der Ausschuss der Regionen (AdR) und der Wirtschafts- und Sozialausschuss (WSA) können auf formellem Wege Stellungnahmen zum Gesetzgebungsvorhaben abgeben (Vgl. Schaubild 1). Auf Basis informeller Einflussnahme arbeiten Vertreter dieser Institution in Ausschüsse, Arbeits- und Interessengruppen den Entscheidungsträgern Rat und Parlament zu und versuchen, „im Vorfeld Einfluss auf die Politikformulierung [zu] nehmen“ (Zeitel 1997: 24). Im weiteren Verlauf der Analyse wird darauf verzichtet, die jeweiligen Einflussmöglichkeiten des informellen Netzwerkes näher zu beleuchten. Dieses methodische Vorgehen lässt sich durch die detaillierte Analyse der jeweiligen Gesetzgebungsvorschläge der Kommission rechtfertigen, die in ihrer ‚Ausgewogenheit’ bereits im Vorfeld versuchen, zentrale Standpunkte des informellen Netzwerkes mit in die Gesetzesvorlage einzubeziehen. 

I.2.2.
Zusammenfassung 

‚Regieren’ im Sinne des politischen Systems der EU gestaltet sich als ein engmaschiges System verflochtener Entscheidungsprozesse. Die horizontale und vertikale Verflechtung der Akteure verschiedener politischer Ebenen ist weit fortgeschritten, und hat zur Folge, dass die jeweiligen Entscheidungskompetenzen der einzelnen Akteure ineinander verschränkt sind. 

  
Vor allem durch das Einwirken der supranationalen Akteure Kommission und Parlament zeichnet sich die ‚Gemeinschaftsmethode’ durch ihre konsensorientierte Arbeitsweise aus. Schon die von der Europäischen Kommission vorgelegten Gesetzgebungsvorschläge sollen die Grundlage legen, um zu einer möglichst einvernehmlichen Entscheidungsfindung zu kommen. Auf informeller Ausschussebene wird im Vorfeld der Veröffentlichung der Gesetzesvorlagen darauf hingewirkt, dass alle Akteure ihre Interessen gewahrt sehen. Ebenso ist die Einbeziehung des Europäischen Parlamentes über das Zustimmungs- bzw. Mitentscheidungsverfahren (vgl. Schaubild 2 und Schaubild 3) darauf angelegt, einen Ausgleich zwischen Parlament und Rat zu erreichen. Selbst innerhalb des Parlamentes kann vermehrt von einer fraktionsübergreifenden Arbeitsteilung gesprochen werden, die sich oftmals in einvernehmlichen Standpunkten des Parlamentes niederschlägt (Axt 2002a: 71f), weshalb in der Folge vom Parlament auch als – trotz fraktioneller Zersplitterung – relativ homogenem Akteur ausgegangen wird. Das im Hintergrund arbeitende System informeller Arbeitsgruppen, Ausschüsse und insbesondere dem Ausschuss der Ständigen Vertreter (vgl. Schaubild 1) arbeitet zielgerichtet auf einen Konsens zwischen den divergierenden Interessen von Mitgliedsstaaten und EU-Organen hin. 

Die Chancen, die ein konsensorientiertes Verhandlungssystems wie die EU bietet, liegen auf der Hand. Eine auf Einvernehmen und Ausgleich ausgerichtete Entscheidungsstruktur kann bei der Überwindung starker Interessengegensätze helfen. Dies spielt insbesondere bei der EU eine herausragende Rolle, denn die heterogen zusammengesetzte Gemeinschaft (sozioökonomisch und kulturell) kann durch einvernehmliche Lösungen den Anschein von ‚Fremdbestimmung’ überwinden, der sich bei ‚Verlierern’ von Mehrheitsentscheidungen festsetzen könnte. Idealerweise ermöglicht eine solche, auf einvernehmliche Lösungen angelegte Systemstruktur auch die Erreichung problemlösungsorientierter Entscheidungen und kann die Drohung einzelner Akteure, Vetopositionen auszuspielen, verhindern. In den Augen Tömmels hat sich die EU im Verlauf der Integrationsgeschichte stetig im Überwinden von Entscheidungsblockaden, die aus dem Einstimmigkeitsprinzip hervorgehen können, verbessert. Die Ursache dafür sieht sie darin begründet, dass


„im EU-System wie in kaum einer anderen politischen Ordnung systematisch Strategien und institutionelle Arrangements entwickelt beziehungsweise ‚erfunden’ wurden, um Entscheidungsblockaden zu verhindern, abzumildern oder zu entschärfen beziehungsweise zu überwinden“ (Tömmel 2003a: 275).   

Doch auch die Risiken eines Verhandlungssystems sind nicht zu übersehen. Die „verbriefte Vetoposition“ jedes beteiligten Mitgliedsstaates lässt die Entscheidungskosten dramatisch ansteigen (Eberlein/Grande 2003: 186). Von einer vollständigen „Entscheidungsblockade“ bis hin zu Verhandlungslösungen „auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner“ lassen sich viele denkbare Entscheidungsresultate hervorbringen. Im Gegensatz zu Mehrheitssystemen müssen Akteursinteressen anteilig berücksichtigt werden, was sehr zeit- und kostenintensive Entscheidungsprozesse zur Folge haben kann.

 
Die beschriebenen Erkenntnisse aus dem Bereich des EU-Verhandlungssystems haben Auswirkungen, die sich mustergültig am Beispiel der Europäischen Regional- und Strukturpolitik ablesen lassen. Dieser – in Bezug auf seine Finanzmittel – zweitwichtigste Politikbereich der EU wurde in seiner institutionellen Ausgestaltung, wie auch in seiner finanziellen Ausstattung maßgeblich durch die europäische Verhandlungslogik beeinflusst.

II. 
Die Europäische Regional- und Strukturpolitik 

II.1 
Entwicklung und Aufbau

Zunächst erscheint es wenig einsichtig, was der Neubau einer Schnellbahntrasse von Belfast nach Dublin mit Ausbildungsmaßnahmen in Porto zu tun haben könnte. Ein Blick auf die Finanzierung und die Programmplanung
 verrät allerdings, dass beide Projekte aus Fördertöpfen der EU finanziert wurden. Sowohl das Programm zwischen Irland und Nordirland
, als auch das Projekt in Portugal
 sind Teil der Europäischen Regional- und Strukturpolitik, deren erklärtes Ziel es ist, den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt der EU zu stärken und Disparitäten zwischen verschiedenen Regionen durch eine Anhebung des Wohlfahrtsniveaus in der benachteiligten Region zu beseitigen. Unter Europäischer Regional- und Strukturpolitik
 versteht man 

„die Gesamtheit der Maßnahmen, um auf der Ebene der EU (neben den nationalen Anstrengungen) mit den durch die Strukturfonds und weiteren Finanzinstrumenten zur Verfügung gestellten Mitteln die – im Primär- (EG-Vertrag) und Sekundärrecht (Verordnungen) verankerten – Ziele regionaler, sektoraler, horizontaler oder auch allgemein politischer Art („Solidarität“) zu verfolgen. Europäische Strukturpolitik ist mithin das, was aus den EU-Strukturfonds in der Verfolgung der wenig präzise bestimmten Ziele des ‚wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts’ finanziert wird.“ (Axt 2000b: 23)
Die ‚Strukturfonds’
 kommen zur Anwendung, um nach definierten Zielkriterien ein Förderprojekt zu unterstützen. Von diesen Strukturfonds, die auch als  ‚Finanzinstrumente’ oder ‚Förderinstrumente’ bezeichnet werden, stehen der EU zur Verfügung: der Europäische Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), der Europäische Sozialfonds (ESF), der Europäische Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft/Abteilung Ausrichtung (EAGFL-A) und das Finanzinstrument für die Ausrichtung der Fischerei (FIAF). Jedes dieser Förderinstrumente wird mit einem festen finanziellen Budget ausgestattet, wobei die Auszahlung nur projektgebunden und im Rahmen eines festgelegten Planungsverfahrens im Zusammenspiel zwischen regionaler, nationaler und supranationaler Ebene erfolgt. 

Neben diesen vier Hauptfinanzinstrumenten haben sich im Verlauf des Integrationsprozess noch eine Reihe weiterer Möglichkeiten herausgebildet, wie die EU förderwürdige Projekte unterstützt, so zum Beispiel der Kohäsionsfonds. Dieses Förderinstrument wurde im Rahmen des Maastricht Vertrages von 1992 aus der Taufe gehoben und ist ausschließlich den Ländern Irland, Spanien, Griechenland und Portugal zugedacht. Im Gegensatz zu den vier Hauptinstrumenten, die ihre Fördergelder an Regionen auszahlen, werden die Kohäsionsfondsmittel an die Mitgliedsstaaten überwiesen, und von dort für Projekte im Umwelt- und Verkehrsbereich eingesetzt. Darüber hinaus haben sich sogenannte Gemeinschaftsinitiativen entwickelt, die ebenfalls als Förderinstrumente fungieren, im Gegensatz zu den anderen Instrumenten allerdings vollständig unter der Federführung der Europäischen Kommission geplant und ausgeführt werden.
 

Zusammengenommen stellt diese komplexe ‚Förderlandschaft’ kein Produkt einer konsistenten politischen Planung dar, sondern lässt sich in ihrer Entwicklung und in ihrem Aufbau nur durch die Kenntnis des historischen Kontext erklären. 

II.1.1
 Historische Entwicklungen 

Die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG), die am 25.3.1957 mit den Römischen Verträgen gegründet wurde, kannte keine Regional- und Strukturpolitik auf europäischer Ebene. Die damals aus sechs Gründerstaaten bestehende Union (Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg, Belgien und die Niederlande) verstand sich als „Zweckverband funktionaler Integration“ (Ipsen 1972: 196ff), indem die nationalstaatliche Souveränität erhalten, und nur die Vorteile eines angestrebten gemeinsamen Marktes geteilt werden sollten. Zwar wurde in der Präambel des EWG-Vertrages verankert, es sollen zu einer harmonischen Entwicklung in der Gemeinschaft gemeinsame Anstrengungen unternommen werden, doch blieb dies institutionell zunächst ohne Folgen. 

Die Entstehungsgeschichte der Europäischen Regional- und Strukturförderung im engeren Sinne verbindet sich mit der ersten Erweiterungsrunde der EG – der sogenannten Norderweiterung. Nach der 1973 vollzogenen Aufnahme von Großbritannien, Irland und Dänemark kam es 1975 zum ersten Mal zur Einrichtung eines nicht nationalstaatlich getragenen Finanzinstruments, dem Regionalfonds EFRE. Seine politische Legitimation bestand darin, die durch die Erweiterung auftretenden großen regionalen Disparitäten in der Union durch Ausgleichszahlungen entgegenzuwirken. Die Verhandlungssituation bot einen weiteren Grund, weswegen finanzielle Mittel für die neuen Mitglieder bereitgestellt werden sollten. Es war vor allem Großbritanniens Ziel, einen ‚Beitragsrabatt’
 für seinen an den EG-Haushalt abzuführenden Mitgliedsbeitrag zu bekommen, der Ausgleichszahlungen über den Weg strukturpolitischer Rückflüsse attraktiv erscheinen ließ, und im Sinne einer Weiterentwicklung der EG auch eingeschlagen wurde (Rolle 2000: 136). 

Auch bei der Süderweiterung kam es in der Folgezeit zu einer Ausdehnung der Förderinstrumente und der daran geknüpften finanziellen Mittel. Vor allem Griechenland setzte sich unmittelbar nach seinem Beitritt 1981 stark für die Einrichtung der ‚integrierten Mittelmeerprogramme’ ein, offiziell zur „Unterstützung der Mittelmeerregionen“ (Axt 2000a: 323). Inoffiziell dagegen lässt sich das ‚integrierte Mittelmeerprogramm’ als Bedingung für die griechische Zustimmung zur Aufnahme Portugals und Spaniens ansehen, die wenig später der EG beitreten sollten, was an einen einstimmigen Entschluss des Europäischen Rates und die Zustimmung Griechenlands geknüpft war. Wiederum überwog der Wille, im Sinne einer konsensorientierten Weiterführung der Integration und es kam sowohl zur Einführung der integrierten Mittelmeerprogramme, wie zur Süderweiterung.

Im Vorfeld der Vollendung des Europäischen Binnenmarktes, die 1987 durch die Einheitliche Europäische Akte (EEA) eingeleitet wurde, kam es zur vertraglichen Verankerung der Politik des ‚wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts’ in Titel V (Art. 130 a-e EGV) des EG-Vertrages. Erstmals wurde das Ziel verankert, dass eine harmonische Entwicklung der EG gezielt verfolgt werden soll, unter anderem durch eine finanzielle Unterstützung der Mitgliedsstaaten durch die EG.  1988 kam es erstmals zu einer großen Reform der europäischen Regionalpolitik und der bis dahin geschaffenen Förderinstrumente. Bestandteil der Reform war eine reale Verdopplung der eingesetzten Mittel bis 1992 (Zeitel 1998: 67). Als politische Legitimation dieses Schrittes diente der durch den Binnenmarkt zu erwartende Konkurrenzdruck vor allem auf die Länder der äußeren Peripherie, also Griechenland, Portugal und Spanien. Durch vermehrte Rückflüsse aus den Strukturfonds sollten die Belastungen aufgefangen werden. Inoffiziell war vor allem der Umstand, dass die Verabschiedung der Strukturpolitikreform 1988 Teil der Verhandlungen um die mehrjährige Finanzplanung der EU war, der ausschlaggebende Punkt. Um zu einer Verabschiedung der als ‚Finanziellen Vorrausschau’ bezeichneten Budgetplanung zu kommen, bedurfte es auf dem Europäischen Rat von Brüssel (1988) einer einstimmigen Entscheidung. Die Zustimmung der Neumitglieder Spanien und Portugal zur Vollendung des Binnenmarktes kann also ebenfalls als Grund für die Verdopplung der eingesetzten Mittel herangezogen werden (Axt 2000b: 64). 

Durch den Vertrag von Maastricht (1992), den Gründungsvertrag der Europäischen Union, wurde der schon damals komplexen Förderlandschaft erneut ein Förderinstrument hinzugefügt, der Kohäsionsfonds. Er gilt in seiner Entstehungsgeschichte ebenfalls als ein Beispiel europäischer Verhandlungslogik, denn insbesondere Spanien setzte sich dafür ein, dass bei Vertragsabschluss zusätzliche finanzielle Mittel an die weniger begünstigten Länder in europäischen Randlagen (Spanien, Griechenland, Portugal und Irland) fließen. Offiziell wurden vor allem die mit der Währungsunion einhergehenden Konvergenzziele
 als Legitimation herangezogen, auf deren Einhaltung sich die von nun an Kohäsionsländer genannten Staaten vorbereiten müssen.  Ein Blick auf den  Verhandlungsverlauf von Maastricht zeigt allerdings, dass es nur zu einem einvernehmlichen Vertragsabschluss kommen konnte, indem vor allem die Nettozahler auf die Wünsche Spaniens eingingen (Axt 2000a: 324). 

Im Zuge der 1995 vollzogenen Erweiterung um die EFTA-Staaten
 Österreich, Schweden und Finnland klagten vor allem die skandinavischen Länder Zugeständnisse für ihre dünnbesiedelten Gebiete in äußerster Randlage ein, die fortab wegen ihrer besonderen Probleme bezüglich Erreichbarkeit und Infrastruktur Förderstatus bekommen sollten.
 Innoffiziell gilt diese bis 1999 unter dem Hut eines eigenen Förderzieles verfolgte Gemeinschaftspolitik als „Finanzausgleich zugunsten Schwedens und vor allem Finnlands“ (Axt 2000a: 324). 

 
Es wird deutlich, dass der Aufstieg der Europäischen Regional- und Strukturpolitik zum finanziell zweitwichtigsten Ausgabensektor der EU untrennbar mit der Funktions- und Arbeitsweise des EU-Verhandlungssystems verbunden ist. Erleichtert wurde die Weiterentwicklung des finanziell dynamischsten Politikfeldes der EU dadurch, dass bis Mitte der 1990er Jahre die finanziellen Spielräume bei Entscheidungsfindungsprozessen beständig nach oben hin korrigiert werden konnten. 

II.1.2 
Gewachsene Strukturen: Förderziele, Förderinstrumente, Förderphilosophie 

Der Blick in die Geschichte strukturpolitischer Maßnahmen auf europäischer Ebene hat bereits eine Vorstellung vermittelt, wie groß das Spannungsfeld zwischen Zielsetzung und Nutzung regional- und strukturpolitischer Finanzmittel ist. Eine Einführung in die Architektur der Förderziele, Förderinstrumente und der dahinterliegenden Förderphilosophie liefert einen weiteren Eindruck über die gewachsenen Strukturen der Regional- und Strukturfonds.  

Aus dem Primärrecht der Union, das sich aus Gründungsverträgen
 und den späteren Vertragskonsolidierungen
 zusammensetzt, wird oftmals die heute gültige Förderphilosophie zitiert. Artikel 158 EGV legt fest, dass durch die Stärkung des „wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts“ der Union ein Ausgleich zwischen den regionalen Disparitäten im Gemeinschaftsgebiet geschaffen werden soll. Diese, auch als ‚Kohäsionsziel’ oder ‚Konvergenzziel’ bezeichnete Aufgabe wurde – in überarbeiteter Fassung – wie folgt verankert.  

„Die Gemeinschaft entwickelt und verfolgt weiterhin ihre Politik zur Stärkung ihres wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts, um eine harmonische Entwicklung der Gemeinschaft als Ganzes zu fördern. Die Gemeinschaft setzt sich insbesondere zum Ziel, die Unterschiede im Entwicklungsstand der Regionen und den Rückstand der am stärksten benachteiligten Gebiete oder Inseln, einschließlich der ländlichen Gebiete, zu verringern.“ (Lenz 2003: 1575ff)

Seit dem In-Kraft-Treten des Vertrags von Maastricht am 1.11.1993 wurde dieses Kohäsionsziel sogar zu einer der politischen Hauptaufgaben der EU erhoben. Art. 2 EUV-A
 verdeutlicht den Stellenwert, der diesem Ziel inzwischen beigemessen wird. In die Praxis der Europäischen Regional- und Strukturförderung übersetzt, bedeutet diese auf Regionen zugeschnittene Förderung durch die EU, dass eine Aufteilung des gesamten Unionsgebiets in regionale Einheiten
 erfolgt, um dann deren regionalen Wohlstand zu identifizieren (gemessen am Pro-Kopf-BIP
 in Kaufkraftstandards
). Förderwürdigkeit im Sinne der EU erreicht eine Region, sobald die Werte im Vergleich zum Gemeinschaftsdurchschnitt unter einer definierten Wohlstandsschwelle liegen. 

Während zwischen 1994 und 1999, aber auch in der aktuell gültigen Förderperiode 2000 bis 2006, wurde als Wohlstandsschwelle für die Höchstförderung ein „Pro-Kopf-BIP von unter 75% des EU-Durchschnitts“ (Axt 2002b: 185) ausgewählt. Die Hebung dieses regionalen Pro-Kopf-BIP auf das wirtschaftliche Durchschnittsniveau der EU ist somit das Ziel der Gemeinschaftspolitik. Zur Messung regionaler Ungleichgewichte zieht die Europäische Kommission sowohl das BIP, aber auch „Ergänzende Indikatoren“ wie die Arbeitslosenquote der jeweiligen Region heran.
 

 
Eine unmittelbare Auswirkung dieser auf regionalen Ausgleich basierenden Förderphilosophie ist die Tatsache, dass so auch rückständige Regionen in (relativ) wohlhabendenden Mitgliedsstaaten wie Deutschland oder den Niederlanden gefördert werden können. Eine auf nationalem Pro-Kopf-BIP basierende Förderphilosophie hätte dagegen zur Folge, dass es beispielsweise in Ostdeutschland keine Möglichkeit auf EU-Förderung geben könnte, denn als Ganzes betrachtet erfüllt das gesamtstaatliche Pro-Kopf-BIP in Deutschland nicht die EU-Förderkriterien. Die dadurch flächendeckende Möglichkeit, Subventionen zu bewilligen, eröffnet Verhandlungsspielraum auch für jene Staaten, die mehr in den Haushalt einzahlen, als sie über finanzielle Rückflüsse ins Land zurückerhalten, im EU-Jargon ‚Nettozahler’ genannt. 

Während die Förderphilosophie der Europäischen Regional- und Strukturpolitik in den Verträgen verankert ist, werden die Förderziele und die Förderinstrumente durch das sogenannte Sekundärrecht
 der EU konkretisiert. In der Förderperiode 1994 bis 1999 existierten auf der EU-Ebene acht verschiedene Förderziele, die mit jeweils unterschiedlichen Förderkriterien legitimiert wurden. Die Hauptförderung der am stärksten benachteiligten Regionen wurde in Ziel-1 abgewickelt, während beispielsweise Ziel-3 und Ziel-4 stärker auf sogenannte Querschnittsziele wie Beschäftigungssicherung und Bekämpfung von Arbeitslosigkeit ausgerichtet waren. Um unter die Ziel-1-Förderung zu fallen, musste eine Region ein Pro-Kopf-BIP von weniger als 75% des EU-Durchschnitt aufweisen. Der weitere ‚Förderkatalog’ gestaltete sich wie in Tabelle 2 dargestellt. 

	Tabelle 2: Förderziele der EU Regional- und Strukturpolitik 1994-1999

	· Ziel-1: Entwicklung und strukturelle Anpassung der Regionen mit Entwicklungsrückstand, definiert als Regionen unter 75% des EU-BIP-Durchschnitts

· Ziel-2: Umstellung der Regionen oder Teilregionen, die von rückläufiger industrieller Entwicklung schwer betroffen sind, und höherer Arbeitslosigkeit als das EU-Mittel haben

· Ziel-3: Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit und Erleichterung der Eingliederung der Jugendlichen und der vom Ausschluss aus dem Arbeitsmarkt bedrohten Personen in das Erwerbsleben, Förderung der Chancengleichheit für Männer und Frauen auf dem Arbeitsmarkt

· Ziel-4: Erleichterung der Anpassung der Arbeitskräfte an die industriellen Wandlungsprozesse und an Veränderungen der Produktionssysteme

· Ziel-5: Förderung der Entwicklung des ländlichen Raumes

· Ziel-5a: Anpassung der Agrarstrukturen im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik-Reform; Modernisierung und Umstrukturierung des Fischereisektors 

· Ziel-5b: Entwicklung und Anpassung der ländlichen Gebiete

· Ziel-6: Förderung der Entwicklung und strukturellen Anpassung von Gebieten mit einer extrem niedrigen Bevölkerungsdichte

	Quelle: Eigene Darstellung nach (KOM 1996: 11)


Zur Förderung innerhalb der in den Förderzielen festgestellten Kriterien kamen von 1994 bis 1999 fünf verschieden Förderinstrumente zur Anwendung. Eine Vorstellung der Förderinstrumente hebt die Zielsetzungen hervor, die mit ihrem Einsatz verbunden wurden.  

EFRE ist das mit Abstand finanziell best-ausgestattete Förderinstrument. Sein Hauptziel sind Ziel-1-Gebiete. Gemäß Artikel 160 EGV-A ist es die Aufgabe des Fonds, durch Beteiligung an der Entwicklung und an der strukturellen Anpassung von benachteiligten Gebieten und an der Umstellung der Industriegebiete mit rückläufiger Entwicklung zum Ausgleich regionaler Ungleichgewichte beizutragen. Maßnahmen umfassen die Bereiche Infrastrukturausbau, ebenso, wie Umweltschutz, Wettbewerbsförderung oder Ausbau der Verkehrsnetze (Chardon 2003: 311). Der ESF ist auf beschäftigungspolitische Ziele ausgerichtet. Seine Aufgabe besteht in der „Verbesserung der Beschäftigungsmöglichkeiten, Förderung der Mobilität von Arbeitnehmern (und) Anpassung an industrielle Wandlungsprozesse durch berufliche Bildung und Schulung“ (Chardon 2003: 311). Das rechtliche Fundament des ESF findet sich in Art. 146-148 EGV-A. Maßnahmen umfassen Berufsbildungsmaßnahmen, Umschulungen oder Weiterbildungsmaßnahmen. Der EAGFL-A ist die strukturpolitische Seite der Gemeinsamen Agrarpolitik. Innerhalb dieses Fonds soll die Umstrukturierung ländlicher Gebiete vollzogen werden. FIAF zielt darauf ab, die Umstrukturierung krisengeschüttelter Betriebe sowie Regionen im Bereich Fischerei und Küstenregionen zu unterstützen und sie auf die veränderte Wettbewerbsituation einzustellen. In den sogenannten Gemeinschaftsinitiativen können unter der Federführung der Europäischen Kommission spezielle sachspezifische Projekte unterstützt werden. In der Förderperiode 1994 bis 1999 existieren hier 13 verschiedene Gemeinschaftsinitiativen.

Während obige Förderinstrumente unter der Bezeichnung ‚Strukturfonds’ zusammengefasst werden, wurde in den Maastricht-Verhandlungen der Kohäsionsfonds den Finanzinstrumenten der EU hinzugefügt. Im Gegensatz zu den Strukturfonds, die ihre Mittel auf Regional- oder Querschnittsaufgaben konzentrieren, werden die auf die vier Kohäsionsländer Irland, Portugal, Spanien und Griechenland beschränkten Fördermittel direkt an die Mitgliedsstaaten, und nicht an regionale Behörden, überwiesen. Förderkriterium ist ein nationales BIP von weniger als 90% des EU-Durchschnitts. Die Maßnahmen umfassen Projekte zur Verbesserung der Umwelt und zum Ausbau transnationaler Verkehrsnetze und werden politisch als Hilfe zur Heranführung an die EWU legitimiert. Mit dieser ‚staatenzentrierten’ Förderung stellt der Kohäsionsfonds im Gegensatz zu der sonstigen, auf Regionen ausgerichteten Förderphilosophie einen Sonderfall unter den Förderinstrumenten dar. Der Kohäsionsfonds findet seine rechtliche Verankerung in Art. 34 EGV-A (Axt 2000a: 69). Schaubild 4 zeigt auf, wie eng Förderziele und Förderinstrumente miteinander verwoben sind. 

	Schaubild 4:   Förderziele und Förderinstrumente 1994-1999

	















* GI = Gemeinschaftsinitiativen

	Quelle: Darstellung nach Rolle (2000: 36)


II.1.3 
Zusammenfassung und Kritik des bestehenden Systems

Ein Blick auf die Anfänge der Europäischen Regional- und Strukturpolitik verdeutlicht, welch enger Zusammenhang zwischen dem Aufstieg dieser Gemeinschaftspolitik zum zweitgrößten Ausgabenblock (vgl. Tabelle 3) der heutigen EU – direkt nach den Ausgaben für den Gemeinsamen Agrarmarkt – und der Entscheidungslogik des EU- Verhandlungssystem besteht. 

	Tabelle 3:  Ausgabenwachstum der Europäischen Regional- und Strukturpolitik von 1975-2006

	Jahr
	In Mill. Ecu/Euro
	% des EG/EU-Haushalts

	1975 (ECU)
	257
	4,8

	1981 (ECU)
	1 540
	7,3

	1987 (ECU)
	3 311
	9,1

	1992 (ECU)
	18 557
	25,0

	1998 (ECU)
	33 461
	37,0

	2002 EU-15 (Euro)
	30 865*
	30,0

	2006 EU-15 (Euro)
	29 170*
	32,0

	2006 EU-25 (Euro)
	41 250
	39,0
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	Quelle: (Allen 2000: 244) und  (KOM 2000a)  *Zu Preisen von 1999


Mit jeder Vertiefung und jeder Erweiterung des Europäischen Integrationsprozesses stiegen auch die Ausgaben für strukturpolitische Maßnahmen. Diese Korrelation, die sich an den zahlreichen Erweiterungsrunden ebenso ablesen lässt wie anhand der großen Vertragsabschlüsse, hat zahlreiche Beobachter dazu veranlasst, von der Regional- und Strukturpolitik als die „politischen Kosten“ (Axt 2000a: 132) bzw. als das „Schmiermittel“ (Rolle 2000: 132) des Integrationsprozess zu sprechen. In diesem Sinne dienten die Finanzmittel der Europäischen Regional- und Strukturfonds der Überwindung großer Interessensunterschiede zwischen den Mitgliedsstaaten und haben dazu beigetragen, dass sich die Integration im Laufe der Jahrzehnte im Einvernehmen aller Akteure weiterentwickeln konnte. Eine solche Verwendung beinhaltete natürlich stets das Risiko, dass zwischen dem strukturpolitischen Handlungsbedarf in der EU und der Verwendung der finanziellen Ressourcen der Regional- und Strukturpolitik als ‚Verhandlungsmasse’ des Entscheidungsprozesses eine zunehmende Kluft entsteht. Dies hatte zur Folge, dass das eigentliche politische Ziel der Fördergelder, die ärmsten Regionen Europas an den EU-Durchschnitt heranzuführen, häufig zu Gunsten der Verwendung als ‚Kompensationsinstrument’ in den Hintergrund rückte (Fischer 1999: 18). 

„Zugespitzt ausgedrückt ist das vertragliche Kohäsionsziel weniger zur Erklärung des rasch expandierenden Systems europäischer Strukturförderung geeignet als vielmehr selbst Ausdruck des Bemühens von Mitgliedsstaaten und Kommission, eine rationale Rechtfertigung für dieses System zu finden.“ (Fischer 1999: 222)
Es wurden von Beginn an also unterschiedliche Ziele durch den Einsatz finanzieller Mittel in der Europäischen Regional- und Strukturpolitik verfolgt. Als politisches Ziel der Strukturpolitik gilt das Kohäsions- bzw. Konvergenzziel, das heißt die Verringerung der wirtschaftlichen Disparitäten in der gesamten Union und die Heranführung der benachteiligsten Regionen an den EU-Durchschnitt. Immer mehr rückte aber auch das Umverteilungsziel in den Vordergrund, wonach die ‚Reichen’ die ‚Armen’ in der EU zu begünstigen haben. Wie aus dem historischen Überblick ersichtlich, lässt sich davon aber auch noch ein weiteres Ziel unterscheiden, das Kompensationsziel, wonach in Verhandlungen finanzielle Mittel zur Konsensbildung und zur Entschädigung nicht berücksichtigter Interessen eingesetzt wurden (Fischer 1999). 

Die „inkrementalistische Entwicklung“
 (Axt 2000b: 51) und die verschiedenen Zielsetzungen, die mit dem Einsatz strukturpolitischer Finanzmittel verbunden waren, lassen sich als zwei der Hauptgründe ansehen, warum gerade dieser Gemeinschaftspolitik heftige Kritik in Wissenschaft und Politik wiederfahren ist. 

Der hohe Ausdifferenzierungsgrad der Förderziele
 und Förderinstrumente, der sich nur aus der Kenntnis der historischen Umstände rechfertigen lässt, stellte zunehmend ein eigenständiges Hindernis bei der Verfolgung der politischen Ziele dar. Dem von einigen als ‚Förderdickicht’ bezeichneten Geflecht von Fonds, Zielen und Kriterien wurde deshalb auch eine größer werdende Diskrepanz zwischen gesetzten Zielen und erreichten Ergebnissen attestiert. Diese Zielverfehlung lässt sich beispielsweise an dem Umstand ablesen, dass in der Förderperiode 1994-1999 aus den arbeitsmarktpolitisch ausgerichteten Zielen 3 und 4 Mitgliedsstaaten und Regionen Fördermittel erhielten, die zu dieser Zeit – im Gemeinschaftsdurchschnitt – über relativ geringe Arbeitslosigkeit und Arbeitsmarktprobleme verfügten
 (Axt 2000a: 42). Einige Kritiker, so beispielsweise Franzmeyer, stellten sogar alle Förderziele jenseits von Ziel-1 zur Disposition. Während er konstatierte, dass in der Literatur die Förderung der benachteiligsten Regionen durch Ziel-1 wenig umstritten ist, so stellte er darüber hinaus fest, dass die Ziele 2 bis 6 in ökonomisch sinnvoller Weise auf nationalstaatlicher Basis verfolgt werden könnten (Franzmeyer 1997). Von besonderer Bedeutung war auch der Einwand, dass durch das stetig angewachsene Fördersystem bis 1999 51% aller EU-Bürger in Regionen lebten, die Anspruch auf Fördergelder aus den Töpfen der Europäischen Regional- und Strukturpolitik hatten. Kritiker sahen hierin eine Überdehnung der EU-Förderleistungen, die gemäß des ‚Kohäsionsziels’ eigentlich für die benachteiligsten Regionen und Bevölkerungsgruppen reserviert bleiben sollten. Dieser Misstand wurde als ‚Förderung nach dem Gießkannenprinzip’ bezeichnet (Elsen 2003). Unscharfe Kompetenzabgrenzung im Programmplanungsprozess der Förderung begünstigte zudem die Tendenz, politische Verantwortlichkeit für Fehlentwicklungen nicht mehr zuordnen zu können, und beförderte damit eine systemimmanente Intransparenz, welche von vielen Seiten bemängelt wurde. 

Vor diesem Hintergrund eröffnete sich 1999 die Möglichkeit, die nötigen Reformen an den bestehenden Missständen und Fehlentwicklungen der  Europäischen Regional- und Strukturpolitik vorzunehmen. 

Dies ergab sich aus der Notwendigkeit, die abgelaufenen Rechtsakte der Förderperiode 1994-1999, die die Grundlage der Förderinstrumente bilden, durch neue zu ersetzen. Darüber hinaus führte aber auch die lauter gewordene Kritik am bestehenden System zu einem Reformdruck, dem sich Mitgliedsstaaten, EU-Organe und Regionen gleichermaßen nicht verschließen konnten. Als wichtigster Reformzwang jedoch stellte sich die bevorstehende Erweiterung der EU um die MOE-Staaten dar. 

II.2
Herausforderung Osterweiterung

Die bevorstehende EU-Osterweiterung
 stellte die Europäische Regional- und Strukturpolitik vor enorme finanzielle und politische Herausforderungen. Vor allem in Bezug auf die zu erwartenden nationalen und regionalen Wohlfahrtsunterschiede zwischen alten und neuen Mitgliedsstaaten hatte noch keine Erweiterungsrunde zuvor eine solche Dimension angenommen. Eine Gegenüberstellung verdeutlicht dies eindrucksvoll: Vor dem spanischen und dem portugiesischen Beitritt zur EG im Jahre 1986 erreichte ihr damaliges Pro-Kopf-BIP 72,5% bzw. 53%
 des Gemeinschaftsdurchschnitts. Ein Vergleich mit den Ländern der EU-Osterweiterung zeigt, dass diese mit unter noch deutlich unter den damaligen Werten liegen (vgl. Tabelle 4).

	Tabelle 4: Pro-Kopf-BIP der neuen Mitgliedsstaaten in % (in KKS) 2001

	Mitgliedsland
	EU-15 = 100
	EU-25 = 100
	

	Zypern
	77,8
	85,4
	

	Malta
	69,5
	76,2
	

	Slowenien
	67,8
	74,4
	

	Tschechien
	60,6
	66,5
	

	Ungarn
	51,5
	56,5
	

	Slowakei
	44,7
	49,0
	

	Polen
	40,9
	44,9
	

	Estland
	38,5
	42,3
	

	Litauen
	37,2
	40,8
	

	Lettland
	33,4
	36,6
	

	Quelle: KOM (2004a: 200ff)


Aufgrund dieses niedrigen Wohlstandsniveaus war zu erwarten, dass die MOE-Staaten über Jahre hinweg Nettoempfänger der Transferzahlungen des EU-Haushalts sind. Für die Regional- und Strukturpolitik ergaben sich Folgen in zweifacher Hinsicht: Zum einen fielen beim Eintritt in die EU alle MOE-Staaten unter die Höchstförderstufe der Ziel-1-Gebiete, weil ihr regionales Pro-Kopf-BIP (in KKS) im überwiegenden Teil der Regionen unter der 75%-Schwelle lag.
 Zum anderen erfüllten die Beitrittsländer ebenfalls die Kriterien, um durch den Kohäsionsfonds Fördermittel zu beziehen. Das Förderkriterium ist in diesem Fall ein Pro-Kopf-BIP von weniger als 90% des Gemeinschaftsdurchschnitts (Dresdener Bank 2001: 25). Somit war durch die Erweiterung mit einem Anstieg der förderfähigen Regionen zu rechnen und damit – eine Beibehaltung der Förderkriterien vorrausgesetzt – mit einem Anstieg des finanziellen Bedarfs, um diese erweiterungsbedingten Mehrausgaben zu schultern. 

 
Die Finanzierung der durch die Erweiterung entstehenden Zusatzkosten waren in zwei möglichen Szenarien vorstellbar, in einem „Reformszenario“ oder in einem „Status-quo-Szenario“ (Dresdner Bank 2001: 27ff). Die Grundannahme des von der Dresdner Bank errechneten „Reformszenario“ bestand darin, dass die Eigenmittel-Obergrenze (vgl. Kapitel III.2) in dem von ihnen gewählten Untersuchungszeitraum 2001 bis 2010 konstant bei 1,27% des EU-BIP gehalten wird. Im Jahr 2005 so stellten die Ökonomen fest, betrug der finanzielle Spielraum zwischen der Eigenmittel-Obergrenze und den EU-Ausgaben lediglich 20 Mrd. Euro. Dieser Betrag konnte weder die notwendigen Mittel der MOE-Staaten für die Regional- und Strukturförderung, noch die weiteren Kosten im Bereich der Landwirtschaft decken. Das „Reformszenario“ mit der Obergrenze 1,27% EU-BIP konnte also nur realisiert werden, wenn die beiden großen Haushaltsbereiche Agrar- und Strukturpolitik grundlegend reformiert würden. Das „Status-quo-Szenario“ ging indes davon aus, dass bei einer nicht erfolgten Reform der Regional- und Strukturpolitik die Eigenmittel-Obergrenze von 1,27% des EU-BIP für die Bedürfnisse einer erweiterten Union nicht beibehalten werden kann, sondern auf ca. 1,40% des EU-BIP angehoben werden muss.  

    
Das Gutachten der Dresdner Bank kommt zum Schluss, dass bei einem kalkulierten Beitritt von neun Staaten
 (Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Slowenien, Litauen, Lettland, Estland und Zypern) im Jahr 2005 zusätzliche Regional- und Strukturmittel in Höhe von rund 27 Mrd. Euro erforderlich seien (Dresdner Bank 2001: 27).  Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) hielt es gar für möglich, dass für die Beitrittsländer ein Mehrbedarf von rund 33 Mrd. Euro benötigen würden. Diese Kalkulation beruhte auf der Annahme, dass es der EU im Rahmen des Agenda-2000-Prozesses nicht gelingen würde, zu einer durchgreifenden Reform der Europäischen Regional- und Strukturpolitik zu kommen (Axt 2002a: 57). 

Anders als bei früheren Erweiterungen und Vertiefungen der EU, bei denen es in regelmäßigem Abstand zu einer realen Verdopplung der strukturpolitischen Finanzmittel kam, wollte eine Mehrzahl der ‚alten’ Mitgliedsstaaten
 und die Kommission diese Erweiterung nicht durch eine Ausweitung des EU-Budgets bezahlen. Es sollte dieses Mal die Eigenmittel-Obergrenze von 1,27% EU-BIP beibehalten werden. Die Zusatzkosten der Erweiterung waren „aufgrund eines stabilen Wachstums der Europäischen Volkswirtschaften und einer moderaten Umverteilung“ aufzubringen. (Kohler-Koch et al. 2004: 310). Der Anteil der regional- und strukturpolitisch gebundenen Finanzmittel am Gesamthaushalt – der sich bis 1999 auf 0,46% des EU-BSP in die Höhe geschraubt hatte – sollte infolgedessen auf demselben Niveau für die folgenden Jahre 2000 bis 2006 stabilisiert werden (KOM 1998). Als Gründe hierfür können zum einen die rigiden Sparzwänge, die sich für die Mitglieder der Euro-Gruppe durch den Wachstums- und Stabilitätspakt ergeben angesehen werden. Zum anderen zeichnete sich ab, dass vor allem in Deutschland, dem – in absoluten Zahlen – größten Nettozahler der EU, die öffentliche Haushaltslage finanzielle Zugeständnisse wie in der Vergangenheit deutlich erschwerte.

Wird das „Reformszenario“ der Dresdner Bank als Maßstab herangezogen, so musste eine Beibehaltung der 1,27% EU-BIP als Eigenmittel-Obergrenze
 bedeuten, dass es zu substantiellen Umverteilungen von den ‚alten’ auf die ‚neuen’ Mitgliedsstaaten kommen musste (Dresdner Bank 2001: 28). Weiterhin konnte das komplex und undurchschaubare System nicht einfach auf die ‚neuen’ Mitgliedsstaaten übertragen werden. Eine Reduktion der Förderziele und eine Eingrenzung der Fördertatbestände war notwenig geworden. Die Europäische Kommission gab als Reformziel deshalb vor, dass es am Ende des Reformprozesses zu einer „Konzentration, Vereinfachung und klare(n) Aufteilung der Zuständigkeiten“
 im Bereich der Regional- und Strukturpolitik kommen muss (KOM 1998: 373). Maurer bestätigt diese von der Kommission angestrebte Zielsetzung aus Sicht der Wissenschaft, und hebt vor allem den Aspekt der Mittelkonzentration hervor: „Bei der Agenda 2000 ging es um die Konzentration der Finanzmittel bei knappen Kassen und der Tatsache, dass man es in Zukunft nicht mehr mit 15 sondern 27 wahrscheinlichen Zuwendungsempfängern zu tun hat.“
 

III. ‚Agenda 2000’ und die „Neuordnung“
 der Strukturpolitik 1999 

Das nun folgende Kapitel untersucht, inwieweit die Agenda 2000 tatsächlich eine Antwort auf die Herausforderung ‚Osterweiterung’ war. Es wird aufgezeigt, dass gerade die Besonderheiten des EU-Verhandlungssystems ein zentrales Reformhindernis auf dem Weg zu einer tatsächlichen Vorbereitung auf den Eintritt der neuen Mitgliedsstaaten darstellten. Der Nachweis für diese eingangs formulierte These wird in drei Schritten erfolgen. Im ersten Schritt wird demonstriert, wie die Agenda 2000 den Aufbau und die Finanzierung der Regional- und Strukturfonds verändert hat. Ein besonderes Augenmerk gilt hier der finanziellen Ausstattung der einzelnen Mitgliedsstaaten und ihren Regionen.
 Im zweiten Schritt der Analyse wird untersucht, warum die gemachten Reformschritte nicht ausreichen, um den skizzierten Reformansprüchen gerecht zu werden. Der dritte Schritt sucht nach Ursachen, warum es zwar zu einem Kompromiss zwischen den Akteuren kommen konnte, dieser Kompromiss letztlich aber verhinderte, dass die Agenda 2000 ihre angestrebten Reformziele erfüllen kann. 

III.1
Methodisches Vorgehen

Die hier gemachte Untersuchung basiert auf der Analyse der Vertragsgrundlagen bzw. der Verordnungstexte der Europäischen Regional- und Strukturpolitik. Neben der Auswertung der Originaldokumente wurde auf die verfügbare wissenschaftliche Literatur zurückgegriffen. Bei den Rechtsakten wurde darauf geachtet, sowohl die jeweils in der Förderperiode gültigen Rechtsakte, sowie die Verordnungsvorschläge der Europäischen Kommission für die nächste Förderperiode mit einzubeziehen. Als Vertragsgrundlagen der Entscheidungsverfahren gelten der Vertrag von Maastricht (EGV-M), der Vertrag von Amsterdam (EGV-A) und der Vertrag von Nizza (EGV-N).

Darüber hinaus finden eine Reihe von Experteninterviews Verwendung, die im September und Oktober 2004 in Berlin, Brüssel und Luxemburg durchgeführt wurden. Sie bieten einen besonderen Zugang zu dem Reformprozess der Europäischen Regional- und Strukturpolitik. In sieben qualitativen Interviews wurden Vertreter nationaler, regionaler, supranationaler und wissenschaftlicher Institutionen befragt. Ferner wurden auch Interessengruppen durch den Bereich der Sozialpartner abgedeckt, um den informellen Bereich der Interessenvertreter zu beleuchten. Die Dauer der Befragungen variiert zwischen 30 und 90 Minuten, wobei alle Interviews anhand eines Interviewleitfadens in relativ offener Form durchgeführt wurden. Die befragten Akteure werden ausschließlich als Privatperson zitiert, und geben durch ihre Äußerung nicht die Meinungen der jeweiligen Institution wieder. Aufgrund einer geringen Fallzahl wird jedoch kein Anspruch auf Repräsentativität erhoben. Vielmehr finden Aussagen aus den Experteninterviews vor allem in der Phase der Reformbewertungen und im Ausblick ihren analytischen Einsatz als zusätzliche Bewertungsgrundlage. Die Liste der Interviewteilnehmer ist dem Anhang beigefügt. Die Interviewtranskripte sind auf Anfrage beim Autor einzusehen. 


III.2
Exkurs: EU-Finanzverfassung und die EU Regional- und Strukturpolitik 

Eine Reform der Europäischen Regional- und Strukturpolitik steht in direkten Zusammenhang mit der Frage, wie sich die EU finanziert und wo sie ihre Ausgaben tätigt. Seit Mitte der 80er Jahre wird auf EG/EU-Ebene eine mehrjährige Finanzplanung erstellt, die im EU-Fachjargon auch als Finanzielle Vorrausschau
 bezeichnet wird. Sie stellt eine Übereinkunft auf der Ebene des Europäischen Rates dar, bei der die Staats- und Regierungschefs bzw. die Finanz- und Wirtschaftsminister der Mitgliedsstaaten darüber beraten, wie hoch der jeweilige finanzielle Beitrag (Eigenmittelbeschluss) an den Europäischen Gemeinschaftshaushalt sein soll. Ist entschieden, wie hoch die abzuführenden Beträge
 sind, werden durch die Finanzielle Vorrausschau Ausgaben-Obergrenzen für die von der EU verfolgten externen und internen Politikbereiche festgesetzt. Die Regional- und Strukturpolitik weist hier eine Besonderheit auf: Für diesen Politikbereich sind die Vorgaben der Finanziellen Vorrausschau „nicht bloß Obergrenzen, sondern verpflichtende Zielgrößen“, das heißt, die zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel können erst nach Ablauf der Förderperiode wieder durch neue Verhandlungen erhöht, bzw. verringert werden. Die Finanzielle Vorrausschau muss auf dem Europäischen Rat einstimmig verabschiedet werden (Axt 2000a: 83f).

Der „Eigenmittelbeschluss“ regelt seit 1970 die Finanzierung der EG/EU (KOM 2000a: 10). Als Finanzquellen stehen der EU dabei die sogenannten ‚Eigenmittel’ zur Verfügung, die sich aus Agrarabschöpfungen, Zollabgaben, Mehrwertsteuereinnahmen und ergänzenden Einkünften zusammensetzen. Im Eigenmittelbeschluss wird diese Übereinkunft über die Höhe der Eigenmittel bestätigt. Um Rechtsgültigkeit zu erlangen, muss der Eigenmittelschluss sowohl vom Ministerrat einstimmig angenommen werden, als auch von allen nationalen Parlamenten ratifiziert werden (Caesar 1997: 11ff). Die Eigenmittel-Obergrenze ist der verbindliche Höchstbetrag, den die Mitgliedsstaaten jeweils an die EU abzuführen haben. Sie lag während der Finanziellen Vorrausschau 1994-1999 zwischen 1,20 und 1,27 % des nominalen BSP der Gemeinschaft.

Ist die Finanzielle Vorrausschau verabschiedet, so muss der EU-Haushalt durch eine ‚interinstitutionelle Vereinbarung’ und das jährliche Haushaltsverfahren umgesetzt werden. Die ‚interinstitutionelle Vereinbarung’ stellt eine Übereinkunft zwischen Ministerrat, Parlament und Kommission dar, auf welche Weise der jährliche Haushalt gemäß den Vorgaben der Finanziellen Vorrausschau aufzustellen ist (Axt 2000b: 104f). Die Hauptaufgabe des jährlichen Haushaltsverfahrens
 besteht anschließend darin, die Trennung der Finanzmittel in die sogenannten obligatorischen und nichtobligatorischen Ausgaben vorzunehmen.
 Während sich die obligatorischen Ausgaben aus den in den Verträgen eingegangenen Verpflichtungen zusammensetzen, lassen sich die nichtobligatorischen Ausgaben nicht zwingend aus diesen Verpflichtungen ableiten, und sind daher verhandelbar (Wenzler 1997: 34). Weil die Haushaltsmittel der Regional- und Strukturpolitik Teil der nichtobligatorischen Ausgaben sind, unterstehen sie dem Einfluss des Parlamentes, das bei diesem Ausgabenpunkt also Mitentscheidungsrechte besitzt (Wuermeling 1996: 261).

III.3
Die Ergebnisse der Agenda 2000

Ein Blick auf die Ergebnisse der Agenda 2000 beginnt mit den bereits am 16.Juli 1997 veröffentlichten Reformvorschlägen der Europäischen Kommission. Am 18. März 1998 wurden diese Vorschläge dann von der Kommission in Verordnungsentwürfe ‚gegossen’, und den Mitgliedsstaaten und dem Parlament präsentiert (KOM 1998a). Das vorgestellte Reformpaket, das als „Agenda 2000 - Eine stärkere und erweiterte Union“ (KOM 1997) bezeichnet wurde, beinhaltete neben der Regional- und Strukturpolitik auch Reformvorschläge zur Gemeinsamen Agrarmarktpolitik (GAP). Ferner skizzierte die Kommission darin ihre Vorstellung für den mehrjährigen Finanzrahmen der EU für die  Jahre 2000 bis 2006. Das gesamte Reformpaket wurde dem Europäischen Rat von Berlin im März 1999 zur Abstimmung vorgelegt und anschließend über die Gemeinschaftsmethode der Rechtssetzung zwischen Rat und Parlament in Verordnungen überführt.  

 
In einer vergleichenden Betrachtung der Kommissionsvorschläge, der Leitlinien des Europäischen Rates von Berlin, und der im Anschluss verabschiedeten Verordnungen durch Ministerrat und Parlament lassen sich vor allem auf dem Gebiet der finanziellen Ausstattung Differenzen zwischen den einzelnen Akteuren erkennen. Die von der Kommission vorgesehene Gesamtsumme für strukturpolitische Maßnahmen (Förderperiode 2000-2006) von rund 240 Mrd. Euro wurde vom Europäischen Rat auf 213 Mrd. Euro reduziert. Dennoch bleibt die Regional- und Strukturpolitik auch in der aktuellen Finanzperiode mit rund ein Drittel aller Haushaltsmittel der zweitgrößte Ausgabenposten nach der Gemeinsamen Agrarpolitik (Fischer 1999: 217). In Bezug auf die Neugestaltung der Förderziele und Förderinstrumente wurden die Vorschläge der Kommission nahezu vollständig übernommen. 

III.3.1
Die neuen Förderziele und Förderinstrumente

Wie von der Kommission vorgeschlagen, einigte man sich auf die Reduzierung der Förderziele von sechs auf drei, womit auch eine inhaltliche Neuorientierung der einzelnen Förderkriterien einhergehen sollte. Die veränderten Ziele 1 und 2 sollten dabei regionalspezifische Förderungen durchführen, das neue Ziel-3 dagegen beschäftigungspolitische Aufgaben verfolgen.

Die neue Ziel-1-Förderung blieb im Vergleich zur vorrangegangenen Förderperiode nahezu unverändert. Nach wie vor sollte die strukturelle Anpassung der „bedürftigsten Regionen“ (KOM 1998: 374) im Mittelpunkt stehen. Unter diese Kategorie fielen wiederum alle Regionen mit weniger als 75% des durchschnittlichen Pro-Kopf-BIP der EU-15. Nach Ansicht der Kommission sollte die ehemalige Ziel-6-Förderung von benachteiligten Gebieten in Randlagen der Union ebenfalls in das neue Ziel-1 integriert werden. Der Rat übernahm diesen Vorschlag, ebenso wie die zum Einsatz kommenden Förderinstrumente weitergeschrieben wurden. Auch in der Förderperiode 2000-2006 existieren alle vier Regional- und Strukturfonds (EFRE, ESF, EAGFL/Ausrichtung und FIAF) und können für Ziel-1-Förderung eingesetzt werden. Wie bereits in der Förderperiode 1994-1999 kam es erneut zu sogenannten Übergangsregelungen, auch ‚phasing-out’ genannt. Ziel dieser Regelungen war, Regionen welche die aktuellen Förderkriterien nicht mehr erfüllen, mit Übergangszahlungen auszustatten. In der Ziel-1-Förderung kam es zur Verabschiedung von ‚phasing-out’-Regelungen, welche den betroffenen Gebieten über sieben Jahre hinweg eine Weiterzahlung der Fördermittel zugesteht. Darüber hinaus wurde die Vereinbarung getroffen, dass die Zahl der in Ziel-1-Fördergebieten lebenden EU-Bürger herabgesetzt werden sollte, nämlich von 25 auf 20% der EU-15 Gesamtbevölkerung (Axt 1999: 13f).

Nachdem der Rat in Berlin diesen Regelungen zugestimmt hatte, und die Verordnungen zwischen Ministerrat und Parlament vereinbart wurden, konnte die Europäische Kommission im Juli 1999 die mit Spannung erwartete Liste der von 2000 bis 2006 weiterhin förderwürdigen Ziel-1-Regionen veröffentlichen (vgl. Tabelle 5). 

	Tabelle 5: Ziel-1-Regionen der Förderperiode 2000-2006 

	Deutschland: Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen

	Griechenland: Anatoliki Makedonia, Thraki, Kentriki Makedonia, Dytiki Makedonia, Thessalia Ipeiros, Ionia Nisia, Dytiki Ellada, Sterea Ellada, Peloponnisos, Attiki, Voreio Aigaio, Notio Aigaio, Kriti

	Spanien: Galicia, Principado de Asturias, Castilla y Leon, Castilla-La Mancha, Extremadura, Comunidad Valenciana, Andalucia, Region de Murcia, Ceuta y Melilla, Canarias

	Frankreich: Guadeloupe, Martinique, Guyane, Reunion

	Italien: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna

	Irland: Border Midlands & Western

	Österreich: Burgenland

	Portugal: Norte, Centro, Alenejo, Algarve, Acores, Madeira

	Finnland: Itä-Suomi. Valä-Suomi (teilweise), Pohjois-Suomi (teilweise)

	Schweden: Norra Mellansvergie (teilweise), Mellersta Norrland (teilweise), Övre Norrland (teilweise)

	Vereinigtes Königreich: South Yorkshire, West Wales & The Valleys, Cornwall & Isles of Scilly, Merseyside

	Quelle: (KOM 2000b: 11)


In den neuen Ziel-2-Gebieten sollte – gemäß Kommissionsstrategie – die Förderung von Regionen mit Strukturproblemen außerhalb von Ziel-1 stattfinden. Die in Frage kommenden Gebiete müssen sich in einem wirtschaftlichen und sozialen Umstellungsprozess befinden, gleichgültig ob in ländlichem, städtischem oder von der Fischerei geprägtem Umfeld. Sie zeichnen sich durch einen Rückgang industrieller Tätigkeit, sowie ausgeprägter Landflucht, aus. Die ehemaligen Ziel-5b-Gebiete, die in der Förderperiode 1994-1999 im Rahmen der Entwicklung ländlicher Gebiete gefördert wurden, fallen nun in die Ziel-2-Kategorie. Die hier von der Kommission gemachten inhaltlichen Vorschläge der Förderkriterien wurden vom Rat übernommen. Die Kommission hob hervor, dass diese Förderkategorie auch für „wohlhabendere Mitgliedsstaaten“ zur Verfügung steht (KOM 1998: 375) Höchstens 18% der EU Gesamtbevölkerung fallen in diese Förderkategorie, wobei die Quoten auf die einzelnen Förderschwerpunkte recht unterschiedlich zugeteilt wurden: 10% industrielles Umfeld, 5% ländliche Gebiete, 2% urbane Zentren und 1% Fischerei-Gebiete. Förderwürdige Regionen werden von den Mitgliedsstaaten selbst vorgeschlagen, jedoch im Rahmen des von der Kommission genehmigten Maßstabes
 (Axt 1999: 14f). Auch unter Ziel-2 kommt es zu Übergangszahlungen für Regionen, welche die Förderkriterien nicht mehr erfüllen. Sie laufen nach spätestens vier Jahren aus (KOM 1998: 376). 

Das neue Ziel-3 ist das am grundlegendsten geänderte Förderziel im Rahmen der Agenda 2000. Es kam zu einer engen Kopplung dieses Zieles an die Europäische Beschäftigungsstrategie (EBS) und an die Ziele des ESF. Die Kommission benennt für dieses neue Förderziel folgende Schwerpunkte: „Anpassung und Modernisierung der Bildungs-, Ausbildungs- und Beschäftigungspolitiken und -systeme“ (KOM 1998: 376). 

 
Wie auch bei den Zielen 1 und 2, wurden die hier von der Kommission vorgeschlagenen inhaltlichen Veränderungen durch den Rat und das anschließende Gesetzgebungsverfahren übernommen. Tabelle 6 zeigt das neue Zusammenspiel zwischen Förderzielen und Förderinstrumenten, wie es sich in der Förderperiode 2000 bis 2006 darstellt.

	Tabelle 6: Förderziele und Förderinstrumente im Zusammenspiel 2000-2006

	Ziel 1
	EFRE
	ESF
	EAGFL-A
	FIAF

	Ziel 2
	EFRE
	ESF
	
	

	Ziel 3
	
	ESF
	
	

	Quelle: Eigene Darstellung 


Auch bei den Gemeinschaftsinitiativen kam es zu einer formalen Verringerung der Programme. Wie von der Kommission vorgeschlagen, sollten die ehemals dreizehn themenspezifischen Programme auf vier Programme reduziert werden. Auch der Mitteleinsatz für diese Programmsparte wurde von 9% der Gesamtmittel auf 5,35% reduziert. In der aktuellen Förderperiode wurden folgende Gemeinschaftsinitiativen weitergeführt: INTERREG für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit, EQUAL für die Bekämpfung von Diskriminierung am Arbeitsplatz, LEADER für die Entwicklung des ländlichen Raumes und URBAN als Förderung sozial und wirtschaftlich benachteiligter Stadtviertel (Axt 2000b: 92). 

Der Kohäsionsfonds sollte – gemäß den Kommissionsvorstellungen – beibehalten und weiterhin ausschließlich auf die bisherigen Kohäsionsländer Irland, Portugal, Spanien und Griechenland beschränkt bleiben. Der Europäische Rat von Berlin folgte diesem Kommissionsvorschlag und vereinbarte eine Weiterführung des Fonds. Im anschließenden Rechtsetzungsverfahren durch Ministerrat und Parlament wurde dieser Kompromiss für die Weiterführung des Kohäsionsfonds bestätigt (Stehn 1999: 23). 

Von der Kommission vorgeschlagen und vom Rat übernommen wurde ein neues „strukturpolitisches Instrument zur Vorbereitung auf den Beitritt“ (SIVB)
 geschaffen. Es handelt sich hierbei um die Finanzierung von Projekten, welche vor dem Beitritt der MOE-Staaten als sogenannte ‚Vorbeitrittshilfe’ deklariert wurden, bzw. nach vollzogenem Beitritt als ‚Heranführungsstrategie’. Wie von der Kommission angeregt, müssen die Projekte von der Kommission bewilligt und koordiniert werden. Ebenso wie beim Kohäsionsfonds, stehen im Mittelpunkt der durch SIVB geförderten Projekte Umwelt- und Verkehrsaspekte in den neuen Beitrittsländern (Rolle 2000).

Eine von der Kommission nicht vorgesehene Neuerung wurde vom Europäischen Rat in Berlin gefordert, und durchgesetzt: Es kam zur Einführung einer sogenannten Absorptions- bzw. Förderhöchstgrenze für die jeweils auf die Mitgliedsstaaten zugeteilten strukturpolitischen Finanzmittel. Diese liegt bei 4% des jeweiligen BIP des Mitgliedsstaates (Franzmeyer 2001: 286).

III.3.2 
Die Finanzierung und die Mittelverteilung auf die Mitgliedsstaaten

Der von der Kommission vorgeschlagene Finanzrahmen gestaltete sich wie folgt: Auch in der Förderperiode 2000-2006 sollte die Eigenmittel-Obergrenze der letzten Förderperiode unverändert bei 1,27 % des nominalen EU-BSP liegen. Diesbezüglich sollten auch am Ende der Förderperiode (2006) die Ausgaben für die Regional- und Strukturfonds noch bei 0,46 % des EU-Bruttosozialprodukts stehen. Die Gesamtausgaben sollten die Obergrenze von 239,4 Mrd. Euro (zu Preisen von 1999) nicht übersteigen. Für die Weiterführung des Kohäsionsfonds wurde ein Mitteleinsatz von rund 20,3 Mrd. Euro eingeplant (Karl 2000: 140).

Auf dem Europäischen Rat von Berlin verständigte man sich allerdings darauf, 27 Mrd. Euro weniger als vorgeschlagen, oder 213 Mrd. Euro (zu Preisen von 1999) für strukturpolitische Maßnahmen auszugeben. Von den 213 Mrd. Euro stehen für die Strukturfonds 195 Mrd. Euro zur Verfügung, der verbleibende Rest verteilt sich auf Kohäsionsfondsmittel und Verwaltungsaufgaben. Während dies auf den ersten Blick wie ein substantieller Einschnitt bei der finanziellen Ausstattung der Regional- und Strukturfonds erscheint, und einen Erfolg im Sinne des Reformziels der Mittelkonzentration darstellen würde, so entpuppt sich dieser Einschnitt bei genauerer Betrachtung als trügerisch. Ein Vergleich mit der finanziellen Ausstattung der Regional- und Strukturfonds in der Förderperiode 1994-1999 zeigt, dass hier Mittel in Höhe von 149,76 Mrd. ECU (zu Preisen von 1994) zur Verfügung standen (Axt 2000a: 32). Das heißt, in der Förderperiode 2000-2006 standen absolut gesehen mehr Mittel für Regional- und Strukturpolitik zur Verfügung als in der vorangegangenen Periode, auch wenn es nicht mehr wie bei den vorrausgegangen Reformen zu einer exponentiellen Erhöhung der finanziellen Ausstattung kam. In Zahlen ausgedrückt: Während in der Förderperiode 1994-1999 jährlich rund 24 Mrd. Euro (zu Preisen von 1999) zur Verfügung standen, sind es in der aktuellen Förderperiode rund 26 Mrd. Euro im Jahr.
  

Bei der Mittelverteilung innerhalb der Förderziele verständigte man sich auf einen Verteilungsschlüssel, der 69,7% der Finanzmittel für Ziel-1-Gebiete (135,9 Mrd. Euro), 11,5% für Ziel-2-Gebiete (22,5 Mrd. Euro) und 12,3% für Ziel-3-Gebiete (24,05 Mrd.) Euro vorsah (alle zu Preisen von 1999). Der Kohäsionsfonds wurde anstatt der von der Kommission anvisierten 20,3 Mrd. Euro mit 18,2 Mrd. Euro ausgestattet. Dies war immer noch eine Steigerung der Kohäsionsmittel um mehr als 3 Mrd. Euro im Vergleich zur vorangegangenen Förderperiode.  Das strukturpolitische Instrument für den Beitritt wurde insgesamt mit 7,28 Mrd. Euro für die Jahre 2000 bis 2006 dotiert (Axt 2000a: 184f). Tabelle 7  zeigt die Finanzierung der Förderperiode 2000-2006 in der Gesamtübersicht.

	Tabelle 7: Finanzielle Ausstattung der Regional- und Strukturförderung in der Förderperiode 2000-2006 (in Mrd. Euro zu Preisen von 1999)

	
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006

	Gesamtmittel
	32,045
	31,455
	30,865
	30,285
	29,595
	29,595
	29,170

	Strukturfonds
(EFRE, ESF, EAGFL-A, FIAF)
	29,430
	28,840
	28,250
	27,670
	27,080
	27,080
	26,600

	Kohäsionsfonds
	2,615
	2,615
	2,615
	2,515
	2,515
	2,515
	2,510

	Vorbeitrittshilfe
(SIVB)
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040

	Durchschnittliche Gesamtausgaben: 26, 223 Mrd. Euro 

	Quelle: (Axt 2000°: 184ff)


Für die ab dem Haushaltsjahr 2002 kalkulierten Beitritte der mittel- und osteuropäischen Länder wurden ab diesem Zeitpunkt Gesamtmittel in Höhe von 39,580 Mrd. Euro (zu Preisen von 1999) für Strukturpolitik bereitgestellt (vgl. Tabelle 8). 

	Tabelle 8: Mittel der neuen Mitgliedsstaaten durch Strukturfondsmittel in der Förderperiode 2000  bis 2006 (Mittel für Verpflichtungen) (in Mrd. Euro zu Preisen1999)

	
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006

	MOE-Staaten
	
	
	3,750
	5,830
	7,920
	10,000
	12,080

	Quelle: (Axt 2000a: 186)


Neben dem Blick auf die Finanzierung des Gesamtsystems, bedarf es aber auch der Kenntnis der Feinverteilung der Finanzmittel, d.h. der Aufteilung der finanziellen Ressourcen auf die einzelnen Mitgliedsstaaten und Regionen. Betrachtet man die Regional- und Strukturpolitik aus der Sicht der Mitgliedsstaaten und ihrer finanziellen Rückflüsse aus den Subventionstöpfen der EU, so ergibt sich für die Förderperiode 2000-2006 nachgestellte Tabelle (vgl. Tabelle 9).

	Tabelle 9: Finanzmittel nach Mitgliedsstaaten und Zielen in der Förderperiode 2000-2006 
(in Mio. Euro zu Preisen von 1999)

	Land
	Ziel 1
	Phasing Out Ziel 1
	Ziel 2
	Phasing Out Ziel 2
	Ziel 3
	FIAF(3)
	Insgesamt

	BE
	0
	625
	368
	65
	737
	34
	1 829

	DK
	0
	0
	156
	27
	365
	197
	745

	DE
	19 229
	729
	2 984
	526
	4 581
	107
	28 156

	GR
	20 961
	0
	0
	0
	0
	0
	20 961

	ES
	37 744
	352
	2 553
	98
	2 140
	200
	43 087

	FR
	3 254
	551
	5 437
	613
	4 540
	225
	14 620

	IE (1)
	1 315
	1 773
	0
	0
	0
	0
	3 088

	IT
	21 935
	187
	2 145
	377
	3 744
	96
	28 484

	LU
	0
	0
	34
	6
	38
	0
	78

	NL
	0
	123
	676
	119
	1 686
	31
	2 635

	AT
	261
	0
	578
	102
	528
	4
	1 473

	PT
	16 124
	2 905
	0
	0
	0
	0
	19 029

	FI
	913
	0
	459
	30
	403
	31
	1 836

	SE (2)
	722
	0
	354
	52
	720
	60
	1 908

	UK (1)
	5 085
	1 166
	3 989
	706
	4 568
	121
	15 635

	EU-15
	127 543
	8411
	19 733
	2721
	24 050
	1106
	183 564

	(1) Einschließlich PEACE (2000 – 2004)

(2) Einschließlich Sonderprogramm Schwedische Küste

(3) Außerhalb von Ziel 1

	Quelle: GD Regio  http://www.inforegio.cec.eu.int/wBNPws/ag2krf_de.htm


Auch wenn im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens bereits eine klare Richtung vorgegeben wird, in welche Staaten die Mittel zu welchen Anteilen fließen sollen, so verbleiben weitere Ermessensspielräume, die von der Kommission ausgefüllt werden. Es liegt beispielsweise in den Händen der Kommission, im Anschluss an das Gesetzgebungsverfahren eine Liste von Ziel-1-Regionen zu erstellen, die die Kriterien der Förderwürdigkeit erfüllen. Zusätzlich besteht ihre Aufgabe darin, in Zusammenarbeit mit den Mitgliedsstaaten eine Übereinkunft zu erzielen, wie viel Prozent der jeweiligen Bevölkerung Ziel-2-Fördergelder erhalten soll. Hier kommt es durch die Kommission zu einer Feinabstimmung der Pro-Kopf-Fördersätze für den jeweiligen Bevölkerungsanteil und die Region. Nur beim Kohäsionsfonds werden die Gelder, da es sich um einen ‚staatenzentrierten Fonds’ handelt, von der Kommission direkt an die Mitgliedsstaaten überwiesen. Dieser trägt dann die Verantwortung für eine ordnungsgemäße Verwendung der Gelder. Den hier skizzierten Aufgaben bei der Feinverteilung der Finanzmittel kam die Kommission mit ihrer Mitteilung
 vom 1. Juli 1999 nach. Während die Liste der oben genannten Ziel-1-Regionen weiterhin förderwürdig war, wurden die in Tabelle 10 verzeichneten Regionen aus der höchsten Förderstufe herausgenommen und in das ‚phasing out’-Programm überführt. 

	Tabelle 10: Phasing-out-Regionen (ehemals Ziel-1) der Förderperiode 2000-2006 

	Deutschland: Ostberlin

	Belgien: Hainaut

	Spanien: Cantabria

	Frankreich: Corse sowie Arrondissements Valenciennes, Douai und Avesnes

	Italien: Molise

	Irland: Southern, Eastern

	Niederlande: Flevoland

	Portugal: Lisboa und Vale do Tejo

	Vereinigtes Königreich: Northern Ireland, Highlands & Islands

	Quelle: (KOM 2000b: 11)


III.4
‚Agenda 2000’ – eine verfehlte Reform wird zur ‚Neuordnung’

Nachdem skizziert wurde, welche Veränderungen durch die Agenda 2000 am Fördersystem der Regional- und Strukturfonds vorgenommen wurden, soll nun im zweiten Schritt aufgezeigt werden, warum dies den Herausforderungen durch die EU-Osterweiterung nicht gerecht wurde. Gelingt der Nachweis, so erscheint es als angemessen, die Agenda 2000 als ‚Neuordnung’, und nicht als Reform zu benennen, um auszudrücken, dass es sich hier um eine unzulängliche Vorbereitung auf die Erweiterung handelt. 

 
Es ist zunächst nicht ersichtlich, weshalb im Rahmen der oben skizzierten Veränderungen von einer ‚verfehlten Reform’ gesprochen werden sollte. Schließlich wurden durch die Agenda 2000 zahlreiche Korrekturen am bestehenden System vorgenommen. So gelang eine Halbierung von sechs auf drei Förderziele, sowie eine deutliche Rückführung der Anzahl der Gemeinschaftsinitiativen von 13 auf 4 Programme. Vergleicht man dies mit dem „Förderwirrwarr“ (Axt 2002a: 53) vorausgegangener Förderperioden, so kann von einer deutlichen Entzerrung gesprochen werden. Darüber hinaus kam es zu einer Bereitstellung strukturpolitischer Finanzmittel für die Beitrittsländer im Rahmen von SIVB und einer finanzpolitischen Rückstellung für die Heranführungshilfe, was zunächst dem Vorwurf entgegenwirkt, man habe in der Agenda 2000 keine vorrausschauende Politik in Bezug auf die EU-Osterweiterung betrieben. Ebenso lässt sich das Instrument des ‚phasing out’ als schrittweise Rückführung von Subventionsleistungen interpretieren. Auch die Einschränkung der unter die Förderkriterien fallenden Gesamtbevölkerung bei Ziel-1 und Ziel-2 kann zunächst als Mittel zur Konzentration der Förderung angesehen werden. Dennoch lassen sich ausreichend Indizien finden, um der EU eine durch die Agenda 2000 nur mangelhaft bewerkstelligte Vorbereitung auf die Erweiterung zu attestieren. 

Wie Schaubild 5 verdeutlicht, kann die von der Kommission vorgeschlagene und von Rat und Parlament angenommene Neugestaltung der Förderziele als Weiterführung des bestehenden Förderkatalogs bewertet werden. Es blieb in der aktuellen Förderperiode förderwürdig, was auch schon zuvor förderwürdig war. In dieser Hinsicht führte die formale Rückführung der Anzahl der Förderziele nicht zu einer inhaltlichen Zusammenführung der förderfähigen Tatbestände. „(D)ie früher mit den Zielen 4 bis 6 verfolgten Förderzwecke können nunmehr im Rahmen der Ziele 1 bis 3 bzw. des Agrarhaushalts umgesetzt werden“ (Axt 2002a: 54). Im Detail bedeutet dies, dass in das neue Ziel-1 zur Förderung benachteiligter Regionen die Förderung „dünnbesiedelter Räume (ehemals Ziel-6)“ integriert, aber nicht aufgegeben wurde. Dem neuen Ziel-2 wurden die ehemaligen Förderkriterien ländlicher Räume (ehemals Ziel-5b)“ hinzugeschlagen. Und das auf Humankapital ausgerichtete neue Ziel-3 bemüht sich jetzt ebenfalls um „Humankapitalsqualifikation (ehemals Ziel-4)“, sowie um Bekämpfung der „Jugend- und Langzeitarbeitslosigkeit (ehemals Ziel-3) (Karl 2000: 141). 

 
Diese – nahezu unveränderte – Weiterführung des bestehenden Förderkatalogs bildete die Grundvoraussetzung dafür, dass die unterschiedlichen Akteure erfolgreich ihre Forderungen nach dem Erhalt ihrer bestehenden finanziellen Rückflüsse artikulieren konnten. Betrachtet man dieses Resultat im Spiegel des Reformzieles, zu einer Konzentration der Mittel bei den benachteiligsten Regionen zu kommen, so muss dies als eindeutige Zielverfehlung angesehen werden. 

	Schaubild 5: Alte und neue Förderziele vor und nach Agenda 2000 

	1994 –1999
	2000 – 2006

	














	

	Quelle: Darstellung nach Müller/Schrumpf 1999


Ein Blick auf die finanziellen ‚Gewinner’ und ‚Verlierer’ der Agenda 2000 bestätigt den Befund, dass nahezu alle EU-15-Mitgliedsstaaten die Agenda 2000 ohne signifikante Einbußen bei den finanziellen Rückflüssen überstanden haben. Ein Vergleich der nationalen Rückflüsse an Finanzmitteln aus den Regional- und Strukturfonds der Förderperioden 1994-1999 und 2000-2006 offenbart, dass sich keine signifikanten Veränderungen zur vorangegangenen Förderperiode feststellen lassen. Abgesehen von den Einbußen für Irland konnten die Mehrzahl der Staaten trotz des Reformzieles der Mittelkonzentration auf die benachteiligsten Regionen ihre finanziellen Rückflüsse auf dem Status quo erhalten. Mancher Mitgliedsstaat wie Deutschland, Italien oder Griechenland konnte die ihm zustehenden Finanzmittel aus dem EU-Budget sogar ausweiten. Welche Ursachen zu einem solchen Ergebnis führen konnten, wird detailliert im dritten Schritt (vgl. Kapitel III.5) des Nachweises dargelegt. Tabelle 11 unterstreicht das eben Gesagte nachdrücklich.

	Tabelle 11:   Finanzielle Mittel für Regional- und Strukturförderung 2000 – 2006 im Vergleich zur
                     Förderperiode 1994 - 1999  (Durchschnittliche jährliche Mittelzuweisung in Mio. Euro 
                     zu Preisen von 1999 / je Mitgliedsstaat der EU-15)

	
	1994-1999
	2000-2006

	Mitgliedsstaat
	Mittel/Jahr
	%
	Mittel/Jahr
	%
	-/ +

	Belgien
	293
	1,2
	261
	1,0
	- 0,2

	Dänemark
	86
	0,4
	106
	0,4
	-

	Deutschland
	3 338
	13,8
	4 022
	15,3
	+ 1,5

	Griechenland
	2 539
	10,5
	2 994
	11,4
	+ 0,9

	Spanien
	 5 671
	23,5
	6 155
	23,5
	-

	Frankreich
	2 070
	8,6
	2 089
	8,0
	- 0,6

	Irland 
	1 021
	4,2
	441
	1,7
	- 2,5

	Italien
	3 440
	14,3
	4 069
	15,5
	+1,2

	Luxemburg
	8
	0,0
	11
	0,0
	-

	Niederlande
	369
	1,5
	376
	1,4
	- 0,1

	Österreich
	228
	0,9
	210
	0,8
	- 0,1

	Portugal
	2 539
	10,5
	2 718
	10,4
	- 0,1

	Finnland
	250
	1,0
	262
	1,0
	-

	Schweden
	229
	0,9
	273
	1,0
	+ 0,1

	Großbritannien 
	2 022
	8,4
	2 234
	8,5
	+ 0,1

	EU-15
	24103
	100,0
	26 223
	100,0
	

	Quelle: Darstellung in Anlehnung an (KOM 1999: 3)


Im Lichte dieser als ‚Besitzstandswahrung’ zu bezeichnenden Politik der ‚alten’  Mitgliedsstaaten rückte die eigentliche Reformaufgabe, die Europäische Regional- und Strukturpolitik auf die ‚neuen’ Mitgliedsstaaten abzustellen, zunehmend in den Hintergrund. Anhaltspunkte für diese Einschätzung liefert ein Vergleich, der für die Beitrittskandidaten bereitgestellten Finanzmittel und der für die vier bisherigen Kohäsionsländer reservierten Mittel aus den Regional- und Strukturfonds. Für die Beitrittsländer wurden in der Förderperiode 2000 bis 2006 Mittel aus dem neu geschaffenen ‚strukturpolitischen Instrument zur Vorbereitung auf den Beitritt’ (SVIB/ISPA) mit 7,28 Mrd. Euro, sowie strukturpolitische Mittel nach dem Beitritt über 39,58 Mrd. Euro bereitgestellt. Dagegen erhielten die vier Kohäsionsländer eine Begünstigung unter der Ziel-1-Förderung in Höhe von 58,003 Mrd. Euro und zusätzlich Gelder aus dem Kohäsionsfonds über 12,8 Mrd. Euro. Wie Schaubild 6 zeigt, wurden die vier stimmberechtigten ‚Altmitglieder’ zwischen 2002 und 2006 deutlich besser mit Finanzmitteln ausgestattet, als die zwölf Beitrittskandidaten zusammen (Axt 2002a: 56).

	Schaubild 6:     Finanzierung der Kohäsionsländer und der Beitrittsländer im Vergleich der Jahre    
                         2002 – 2006   (in Mio. Euro)
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Sowohl aus der nicht stattgefundenen Verkleinerung des Förderspektrums, wie auch aus den überwiegend abgewendeten Einbußen der ‚alten’ Mitgliedsstaaten bei den finanziellen Rückflüssen, die sie aus den Regional- und Strukturfonds erhalten, zeigt sich eines: die Agenda 2000 hat das bestehende Fördersystem für die EU-15-Mitgliedsstaaten in seinem Status quo ‚konserviert’, ohne die notwendigen Einschnitte zu machen, um eine solide Finanzierung der neuen Mitgliedsstaaten auch mittelfristig zu garantieren. 

Zwar, so lässt sich einwenden, konnte durch die Agenda 2000 das exponentielle Ausgabenwachstum im Bereich der Regional- und Strukturfonds gedrosselt werden, was in Zeiten knapper öffentlicher Kassen bereits als Erfolg zu werten ist. Ebenso lässt sich als Erfolg der Agenda 2000 verbuchen, dass es überhaupt zu einer Einigung und einer Vorbereitung auf die EU-Osterweiterung gekommen ist. Werden allerdings die Reformansprüche als Maßstab herangezogen, so lässt sich feststellen, dass der erzielte Kompromiss nicht zu einer Konzentration der Mittel auf die benachteiligsten Regionen geführt hat. Wie anfangs dargelegt, erscheint es deshalb gerechtfertigt, von einer ‚Neuordnung’ und nicht von einer gelungenen Reform im Rahmen der Agenda 2000 zu sprechen. 

Einige wissenschaftliche Analysen kommen zu gegenteiligen Ansichten. Benz, urteilt über die Gesamtreform: „Nevertheless, it brought about changes that are significant compared to, say, the much more incremental joint policy making in the German regional policy“ (Benz 2003: 93). Maurer sieht keine Gründe für eine aus der Agenda 2000 folgende Unterfinanzfierung der ‚neuen’ Mitgliedsstaaten, denn „sie waren eben keine Vollmitglieder, insofern sind sie eben auch nicht als Vollmitglieder finanziert worden.“
 

Zu ähnlichen Ergebnissen wie die vorliegende Arbeit aber gelangen eine Vielzahl anderer Autoren. So sieht Stehn zwar in dem Anspruch der Agenda 2000 den richtigen Reformansatz, doch kommt auch er zu dem Schluss, dass „die grundsätzliche Förderkonzeption unverändert“ (Stehn 1999: 23) geblieben ist. Karl sieht vor allem die im Kommissionsentwurf angestrebte Fokussierung auf die benachteiligsten Regionen in der Ziel-1-Förderung als gescheitert (Karl 2000: 145f). Allen wirft einen Blick nach vorne, und sieht vor allem die Gefahr der Übertragung eines dysfunktionalen Systems auf die neuen Mitgliedsländer. „This extended the present arrangements in only slightly reduced and modified form to 2006, not just for the EU15, but also in a form claimed to encompass, if necessary, an EU of twenty-one or so members“ (Allen 2000: 246). Axt teilt diese Meinung, und ist überzeugt: „Die eigentliche Reform steht zum Jahr 2006 an“ (Axt 2000a: 201). 
III.5
 Das EU-Verhandlungssystem als Reformhindernis

Weshalb konnte die Agenda 2000 ihre Reformansprüche nicht einlösen und wurde stattdessen zu einer ‚Verteidigung des strukturpolitischen Besitzstandes’ der EU-15 Mitgliedsstaaten? Im dritten Schritt des Nachweises soll nach den Ursachen dieser Entwicklung gefragt werden. Wie konnte es dazu kommen, dass es nahezu keine ‚Verlierer’ bei dieser Reform gab? Und das, obwohl der damalige Kommissionspräsident Santer Mitgliedsstaaten und Kommission gleichermaßen darauf hinwies, dass eine Konzentration der Mittel auch finanzielle Einschnitte bei den bisherigen Mittelempfängern mit sich bringen muss.

„Wenn wir diese Politik aber in die Tat umsetzen wollen, dann scheint sich der Konsens in Luft aufzulösen und jeder verteidigt mit Zähnen und Klauen seine Besitzstände. Konzentration der Mittel heißt nun aber einmal zwangsläufig auch, dass die Vergabe von Mitteln auf Regionen beschränkt wird, welche die Hilfe am notwendigsten brauchen. Die anderen müssen weniger bekommen.“ (Santer 1999: 25). 

Als Ursache für diese mangelnde Umsetzung der Reformansprüche kann die besondere „Aushandlungslogik europäischer Entscheidungsfindung“ (Fischer 1999: 14) angesehen werden. Wie bereits vorangegangene Reformen der Europäischen Regional- und Strukturpolitik, so ist auch die Agenda 2000 als Ergebnis eines Verhandlungsprozesses zwischen Konsenssuche und Konfrontation im EU-Verhandlungssystem. Ein Blick auf die Entscheidungsgrundlage der Agenda 2000 und die daraus resultierenden Strategien der Akteure verdeutlicht dies. 
III.5.1
Entscheidungsverfahren 

Auf der Basis der Reformvorschläge durch die Kommission und der Grundsatzentscheidungen des Europäischen Rates, verankerten die Legislativorgane Ministerrat und Europäisches Parlament die oben skizzierten Ergebnisse der Agenda 2000 in den folgenden strukturpolitischen Verordnungen
:

· eine Rahmenverordnung (Nr. 1260/1999) „mit allgemeinen Bestimmungen über die Strukturfonds“, 

· eine Durchführungsverordnung zum Europäischen Fonds für regionale Entwicklung 
(Nr. 1783/1999), 
· eine Durchführungsverordnung zum Europäischen Sozialfonds (Nr. 1784/1999), 
· eine Durchführungsverordnung zum Finanzinstrument für die Ausrichtung der Fischerei 
(Nr. 1263/1999), 
· eine Durchführungsverordnung zur Förderung und Entwicklung des ländlichen Raums durch den Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft (Nr. 1257/1999)
· eine Durchführungsverordnung und Rahmenverordnung zum Kohäsionsfonds 
(Nr. 1264/1999), 
· eine Durchführungsverordnung zur Heranführungsstrategie im Bereich der Strukturpolitik zugunsten der beitrittswilligen Länder (Nr. 1266/1999), 
· eine Durchführungsverordnung über die strukturpolitische Instrumente zur Vorbereitung auf den Beitritt (Nr. 1267/1999), 
· eine Durchführungsverordnung über die strukturpolitische Förderung der Beitrittsländer im Bereich der Landwirtschaft und des ländlichen Raumes (Nr. 1268/1999). 
	Schaubild 7: Übersicht über die strukturpolitischen Verordnungen 

	





* ab 1999 Teil der Rahmenverordnung

	Quelle: Eigene Darstellung   


In der Rahmenverordnung werden die allgemeinen, koordinierenden und finanziell relevanten Standards für die Förderziele und Förderinstrumente festgelegt. Ein Relikt der Förderperiode 1994-1999 stellt die sogenannte Koordinierungsverordnung
 dar, welche – 1993 festgesetzt – ein Bindeglied zwischen Rahmenverordnung, den fondspezifischen Durchführungsverordnungen und anderen Finanzinstrumenten wie den Darlehen der EIB darstellen sollte. Man versprach sich bei ihrer Einrichtung größere Transparenz und ein schlankeres Management zwischen den einzelnen Finanzinstrumenten. Im Rahmen der Agenda-2000-Verhandlungen wurde die Koordinierungsverordnung gänzlich in die neue Rahmenverordnung (EG) Nr. 1260/1999 integriert, weshalb sie in der Folge der Analyse keine Beachtung mehr finden soll (Axt 2000a: 73f). Die fondsspezifischen Durchführungsverordnungen
, die wichtigsten markieren die großen Fonds EFRE, ESF, EAGFL-A und FIAF, erklären und organisieren die konkrete finanzielle und administrative Ausgestaltung des jeweiligen Förderinstruments.
Bei der Rahmenverordnung bedarf es der Einstimmigkeit im Rat (Art. 161 EGV-A), um inhaltliche Veränderungen vorzunehmen. Besteht der Wunsch, inhaltliche Aspekte dieser Verordnung einer Überprüfung zu unterziehen, so können Veränderungen nur nach den in Art. 161 EGV-A festgesetzten Regeln durchgeführt werden (Axt 2000a: 70). Somit basiert eine Veränderung auf den in der alten Verordnung dafür vorgesehenen Verfahrensregeln, sowie den durch die aktuell gültigen und in den Verträgen festgelegten Entscheidungsverfahren. Darüber hinaus ist das Parlament aufgefordert, seine Zustimmung durch eine absolute Mehrheit der Stimmen zu geben. Es handelt sich hierbei um das im Vertrag von Maastricht verankerte Zustimmungsverfahren. Von der Einstimmigkeit im Rat bei Veränderungen der Rahmenverordnung sind drei Aspekte ausgenommen: (a) Sollen dem Förderkanon weitere Finanzinstrumente gleicher Art hinzugefügt werden, so erlaubt Art. 5 der Rahmenverordnung eine Festlegung des Rates mit qualifizierter Mehrheit in Zusammenarbeit mit dem Parlament. (b) Die Liste der Förderregionen wird von der Kommission vor Ablauf der Förderperiode überprüft, und kann mit qualifizierter Mehrheit des Rates und nach Anhörung des Parlaments verändert werden. (c) Eine Halbzeit-Evaluation von Ziel-2-Gebieten kann die Förderwürdigkeit der erfassten Gebiete überprüfen und mit qualifizierter Mehrheit des Rates nach Anhörung des Parlamentes verändert werden (Axt 2000a: 71ff). Abgesehen von diesen Ausnahmen verlangte eine Veränderung der Rahmenverordnung zum Zeitpunkt der Agenda-2000-Verhandlungen aber immer Einstimmigkeit im Rat. 

Bei den Durchführungsverordnungen lassen sich bezüglich der angewandten Entscheidungsverfahren zwei Gruppen voneinander trennen: Auf der einen Seite stehen die Durchführungsverordnungen zu EFRE und ESF, auf der anderen Seite jene für EAGFL-A und FIAF. Auf der Grundlage des Maastricht Vertrages wurde über EFRE durch das Zustimmungsverfahren abgestimmt. Seit Inkrafttreten des Amsterdamer Vertrages ist dieser Fonds ebenfalls über das Mitentscheidungsverfahren (Art. 251 EGV) zu reformieren. Für ESF ist die qualifizierte Mehrheit (Art. 148 EGV-A) im Rat nach Anhörung von Parlament und WSA ausreichend. Für die andere Gruppe der Fonds, EAGFL-A sowie FIAF, gelten sowohl nach dem Vertrag von Maastricht, wie auch nach dem Vertrag von Amsterdam, dieselben Entscheidungsverfahren. Sie werden durch eine qualifizierte Mehrheit des Rates (Art. 37 Abs. 2 EGV-A) mit Anhörung des Parlaments und des WSA verbindlich. Die neue Verordnung zum SIVB, die erstmals im Rahmen der Agenda 2000 eingeführt wurde, stützt sich auf Art. 308 EGV-A (Art. 235 EGV-M) und kann somit nur per Einstimmigkeit im Rat beschlossen werden (Fischer 1999: 219). 

Der Kohäsionsfonds, obwohl im Rahmen der Verhandlungen um den Vertrag von Maastricht beschlossen, wurde erst 1994 mit einer eigenständigen Kohäsionsfondsverordnung
 versehen. Zuvor existierte er nur als Zusatzprotokoll des Maastrichter Vertrages, und hatte eine provisorische vertragliche Verankerung.
 In seiner provisorischen – und auch in der später in der Verordnung festgelegten – Vertragsgrundlage ist jedoch an keiner Stelle vermerkt, dass bei der Erfüllung dieser Aufgabe, der Fonds auslaufen würde. Während somit eine Weiterführung des Kohäsionsfonds vertraglich ‚begünstigt’ wurde, hätte seine Abschaffung oder Veränderung dagegen eine einstimmige Abänderung des EG-Vertrages (Art. 161 EGV-A) bedurft. 

Ein abschließender Überblick stellt dar, welche inhaltlichen Sachverhalte bei den Agenda-2000 durch Einstimmigkeit im Rat und welche durch qualifizierte Mehrheitsentscheidungen zu verabschieden waren. Tabelle 12 veranschaulicht, dass überwiegend technisch-administrative Regelungen durch qualifizierte Mehrheitsentscheidungen zu treffen waren:

	Tabelle 12: 
Reformentscheidungen der Strukturpolitik, die Mehrheitsbeschlüsse im Rat 
                         zulassen (Agenda 2000) 

	- Koordinierung zwischen den Fonds

	- Genehmigungsverfahren für Gemeinschaftliche Förderkonzepte durch die Kommission

	- Halbzeit-Überprüfung der Ziel-2-Gebiete

	- Steuerung der Gemeinschaftsinitiativen

	- Festlegung von Förderhöchstgrenzen bei Privatinvestitionen

	- EFRE Zuschüsse an Investitionen und endogenes Potential

	- Erstellung Operationeller Programme bei EFRE

	- Kofinanzierung von Beihilferegelungen

	- Abstimmung von Innovativen Maßnahmen

	- Fördermaßnahmen des ESF bei den Zielen 1, 2, 3, 4 und 5b

	Quelle: Darstellung nach (Axt 2000a: 96)          


Dem gegenüber stehen die zentralen finanzpolitischen Aspekte, wie beispielsweise die Förderkriterien und die Festlegung der Zielgebiete, welche sich unter der Entscheidungsregel der Einstimmigkeit befinden (vgl. Tabelle 13).

	Tabelle 13: Reformentscheidungen der Strukturpolitik, die Einstimmigkeit im Rat und 
                       Zustimmung durch das Parlament erfordern (Agenda 2000)

	- Festlegung von Zielen, einschließlich der Kriterien für die Förderwürdigkeit

	- Festlegung der Fördergebiete entsprechend der NUTS-Ebenen

	- der namentlichen Nennung der Ziel-1-Gebiete sowie der als Folge politischer Kompromisse 

  berücksichtigten Gebiete 

	- Liste der vom Kohäsionsfonds begünstigten Länder

	- die Zuteilung der Fonds auf die Ziele einschließlich der bei den Zielen jeweils vorgesehenen

  Formen der Unterstützung

	- die Antrags- und Bewilligungsverfahren

	- die Förderprinzipien (Komplementarität und Partnerschaft)

	- die eventuelle Konzentration der Förderung auf bestimmte Ziele 

	- die Festlegung von Richtgrößen für die finanzielle Förderung pro Mitgliedsstaat 
 (durch die Kommission) 

	- die finanziellen Interventionsformen einschließlich der Differenzierung von Beteiligungssätzen 

	- die Begleitung und Evaluation von Maßnahmen

	- Berichtspflicht und Ausschusswesen

	- die Finanzielle Vorrausschau*

	- der Eigenmittelbeschluss*

	Quelle: Darstellung nach (Axt 2000a: 94)         *finanzpolitisch besonders wichtig


Als Resultat der Untersuchung der unterschiedlichen Verordnungstypen und der auf sie angewandten Entscheidungsverfahren ist festzuhalten, dass gerade bei finanzpolitisch wichtigen Fragen fast ausschließlich das Einstimmigkeitsprinzip zur Anwendung kommt. Wie veranschaulicht werden konnte, kommt hier Art. 161 EGV-A (ehemals Art. 130d EGV-M) eine Schlüsselrolle zu. Er liegt der Verabschiedung der Rahmenverordnung durch Einstimmigkeit im Rat zu Grunde und beinhaltet zentrale Aspekte der Regional- und Strukturpolitik, so zum Beispiel „die Festlegung der konkreten Inhalte, der Förderprioritäten bei der Mittelverwendung und der Funktionslogik der Strukturfonds“ (Fischer 1999: 219). Der Vertrag von Maastricht nahm dahingehend noch eine Ausweitung der Einstimmigkeitserfordernisse vor. Auch der Kohäsionsfonds lässt sich nur durch eine einstimmige Entscheidung im Rat verändern. 

III.5.2 
Akteure und ihre Strategien

Das Verhandlungspaket der Agenda 2000 konnte nur durch die Zustimmung aller Mitgliedsstaaten entschieden werden. Dies wurde auf einem Vorbereitungsgipfel in Wien (11./12. Dezember 1998) durch die Staats- und Regierungschefs der EU ausdrücklich bestätigt. Die Agenda 2000 konnte folglich nur als Gesamtpaket verabschiedet  werden (Fischer 1999: 19). Erhöhte bereits dies die Gefahr, dass es zu zahlreichen Paketlösungen und Begleitzahlungen kommen musste, so entstand weiterer Druck aus der Tatsache, dass die bevorstehende Entscheidung über die EU-Osterweiterung ebenfalls an das Einstimmigkeitsprinzip geknüpft war. Somit war diese später zu treffende Entscheidung als verhandlungstaktisches Mittel einsetzbar, um Forderungen für den Erhalt eines Förderzieles oder einer speziellen Sonderstellung in den Agenda-2000-Verhandlungen Nachdruck zu verleihen. Die hier skizzierten Möglichkeiten boten für jeden einzelnen Mitgliedsstaat genügend Verhandlungsspielraum, um eine „zu starke Abweichung vom bisherigen verteilungs- und haushaltspolitischen Status quo“ (Fischer 1999: 19) verhindern zu können. Inwieweit sie diese Möglichkeiten genutzt haben, wird nun skizziert.

Unter den Mitgliedsstaaten lassen sich – idealtypisch – zwei große Interessenskoalitionen unterscheiden: Nettozahler und Nettoempfänger. Einer Nettozahler-Koalition, bestehend aus all jenen Ländern, die mehr in das EU-Gemeinschaftsbudget einzahlen, als sie über Rückflüsse aus den Gemeinschaftspolitiken wieder zurückbekommen, kann eine gemeinsame Grundmotivation unterstellt werden. Entweder die Verhandlungsstrategie dieser Koalition ist darauf angelegt, den eigenen Beitrag an Finanzmitteln zu drosseln, oder aber es wird versucht, die eigenen Rückflüsse an Finanzmitteln zu steigern, um die Nettobeitragsposition zu verbessern. Unter einer Nettoempfänger-Koalition lässt sich ein Bündnis gleichgesinnter Mitgliedsstaaten verstehen, die entweder an der Erhaltung einer für sie besonders vorteilhaften Förderung, oder an der Ausweitung einer bestimmten Förderung interessiert sind. Tabelle 14 zeigt die ‚Nettozahler’ und die ‚Nettoempfänger’ der EU in der Übersicht. 

	Tabelle 14:  Nettozahler, Nettoempfänger und nationaler Wohlstand (1999)                    

	Nettozahler
	Nettoposition insgesamt
(Mio. Euro)
	Netto-position 

in % BIP
	Netto-
Empfänger
	Nettoposition insgesamt
(Mio. Euro)
	Nettoposition 

in % BIP

	Deutschland
	-9478,9
	-0,49
	Spanien
	7090,7
	1,31

	Großbritannien
	-3506,8
	-0,26
	Griechenland
	3755,6
	3,2

	Niederlande
	-2014,2
	-0,57
	Portugal
	2802,0
	2,79

	Italien
	-1260,2
	-0,12
	Irland
	1930,5
	2,5

	Schweden
	-1004,6
	-0,47
	Dänemark
	50
	0,03

	Österreich
	-725,6
	-0,38
	
	
	

	Frankreich
	-640,6
	-0,05
	
	
	

	Belgien
	-426,4
	-0,18
	
	
	

	Finnland
	-252,8
	-0,22
	
	
	

	Luxemburg
	- 94,3
	-0,55
	
	
	

	Quelle: Europäische Kommission, Eurostat


Dieser konfliktreichen Konstellation der Mitgliedsstaaten stehen idealtypisch die dem Gemeinschaftsziel verpflichteten EU-Organe Kommission und Parlament gegenüber. Auch ihnen lassen sich eigenständige Verhandlungsstrategien zuordnen.  

 
Das Parlament kann als „kohäsionspolitisches Gewissen“ bezeichnet werden, hat es sich doch vermehrt als ‚Anwalt’ für eine Beibehaltung bzw. Ausweitung der Regional- und Strukturpolitik verstanden (Axt 2000a: 102). Diese Verhandlungsstrategie ergibt sich aus dem institutionellen Kontext der EU, denn eine Ausweitung der Ausgaben für Regional- und Strukturpolitik bedeutet einen Kompetenzgewinn für das Parlament im Institutionengefüge. Der Grund dafür ist darin zu suchen, dass die strukturpolitischen Finanzmittel Teil der nichtobligatorischen Haushaltsausgaben der EU sind, welche vor ihrer Verabschiedung im Haushaltsprozess der Zustimmung durch das Parlament bedürfen. Ebenso wie dem Parlament kann auch der Kommission ein Interesse an institutionellen Kompetenzgewinnen unterstellt werden. Eine Veränderung des Status quo in der finanziellen Ausstattung der Strukturfonds ist deshalb aus dem institutionellen Eigeninteresse der Kommission dahingehend zu prüfen, inwieweit es zu einer Tendenz der Re-Nationalisierung und damit zu Einbußen von Handlungsspielräumen der Kommission kommt. Die Erstellung der Verordnungsvorschläge durch die Kommission erfolgt in dieser Hinsicht unter der Maxime, möglichst breite Zustimmung durch die Mitgliedsstaaten zu erhalten, weil nur dadurch der Erhalt und der Ausbau der institutionellen Kompetenzen der Kommission gewährleistet werden kann. Petzold hat den Versuch unternommen, die hier aufgezeigten idealtypischen Verhandlungsstrategien der einzelnen Akteure schematisch aufzubereiten. Er zeichnet ein vereinfachtes, aber zum Verständnis hilfreiches Bild der Akteure und ihrer handlungsleitenden strategischen Interessen
 (vgl. Schaubild 8). 

	Schaubild 8: Akteure und Strategien in der Europäischen Regional- und Strukturpolitik  

	













	Vertikale Durchführung und Feedback

	              
                 „Weniger EU-Strukturpolitik“                                                                  „Mehr EU-Strukturpolitik“
	

	Quelle: Darstellung nach Petzold (2004: 442), leicht abgeändert
	


Fällt der Blick von diesen idealtypischen Interessenkoalitionen zu den tatsächlichen Bündnissen innerhalb der Agenda-2000-Verhandlungen, so eröffnet sich ein deutlich differenziertes Bild, als es der skizzierte Überblick leisten kann. Zur Ausprägung einer Nettozahler-Koalition konnte es in der damaligen Verhandlungssituation nicht kommen. Andreas Maurer führt dies auf Unstimmigkeiten zwischen Deutschland und Frankreich zurück, die sich in der Frage der Finanzierung des Gemeinsamen Agrarmarktes nicht auf eine gemeinsame Position einigen konnten, und folglich auch in den strukturpolitisch-relevanten Aspekten uneinheitlich agierten.  

„Es ging letzen Endes um die Frage, ob man Mittelumschichtungen so betreiben kann – und das wäre die deutsche Strategie gewesen – dass man in der Agrarpolitik soviel Mittel vor allem aus den Garantiefonds einspart, dass man in der Strukturpolitik vernünftig Politik machen kann. Dagegen haben sich die Franzosen gewehrt, weil sie die stärksten Profiteure dieser Garantiefonds aus dem Bereich der Agrarpolitik sind.“

Weil aber für die Durchsetzungsfähigkeit einer Nettozahler-Koalition die Zusammenarbeit zwischen Frankreich und Deutschland unabdingbar ist, verdeutlichte sich sehr bald, dass es zu keinem – von den Nettozahlern ausgehenden – Bündnis kommen konnte. Jeder der Nettozahler agierte somit in seinem spezifischen Eigeninteresse. Großbritannien unter Premierminister Blair hatte bereits vor den Verhandlungen signalisiert, dass eine Reform der Regional- und Strukturpolitik nur bei gleichzeitiger Beibehaltung des britischen Haushaltsrabatts vollzogenen werden kann (Lippert 2000: 42).

 
Die Nettoempfänger, und hier vor allem die Kohäsionsländer, waren aufgrund der fast ausschließlich auf Einstimmigkeit ruhenden Entscheidungsgrundlage der Agenda 2000 institutionell begünstigt. Da sowohl die Rahmenverordnung als auch die Kohäsionsfondsverordnung nur Einstimmigkeit abgestimmt werden mussten, konnte jedes Kohäsionsland seine spezifischen Interessen ohne die Gewinnung koalitionswilliger Akteure verfolgen. Der deutsche Bundeskanzler Schröder, der im Vorfeld der Verhandlungen offen eine Reduzierung der deutschen Beiträge an den EU-Haushalt forderte
, stieß vor allem bei den Kohäsionsländern auf Ablehnung. Es erhärtete sich der Verdacht, dass „vor allem sie (per Verzicht) Europas Öffnung nach Osten allein bezahlen“
 sollten. 

III.5.3 
Die Auswirkungen auf die Reform 

Nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Konfliktverschärfung durch den deutschen Bundeskanzler versteifte sich die Auseinandersetzung zwischen den Mitgliedsstaaten „noch stärker auf das ohnehin von Anfang an dominante Motiv der Wahrung ihres bisherigen Besitzstandes bzw. der Verbesserung ihrer jeweiligen Nettozahler- oder Nettoempfängerpositionen“ (Fischer 1999: 18). 

Als Resultat lassen sich die zahlreichen ‚politischen Kosten’ (Axt 2000b) bezeichnen, wie sie sich in den Ergebnissen der ‚Agenda 2000’ widerspiegeln. Besonders auffällig in diesem Zusammenhang sind die in den Schlussfolgerungen des Rates
 als “Besondere Situationen“ ausgewiesenen Einmalzahlungen. Es handelt sich dabei um festgesetzte Beträge aus dem Strukturfondsbudget für ‚phasing-out’-Regionen oder ungekennzeichnete Fördertatbestände. Zusammengenommen kumulieren diese ‚politischen Kosten’ der Entscheidungsfindung sich zu einem Gesamtvolumen von rund 5,3 Mrd. Euro für die Förderperiode 2000 bis 2006. Dies entspricht einem Anteil von rund 5% an den Gesamtausgaben der Union (Fischer 1999: 228f). Zum Vergleich, für die gesamte Vorbeitrittshilfe der Länder der Osterweiterung wurde im selben Zeitraum nur 2,0 Mrd. Euro mehr, als 7,3 Mrd. Euro eingeplant (Axt 2002a: 55). Oftmals wurde die hier augenscheinliche Verwendung als ‚Konsensbildungsinstrument’ nicht einmal mehr eine politische Legitimation gegeben, wie sich aus folgender Zuweisung finanzieller Mittel an Österreich herauslesen lässt: „Im Rahmen der Gemeinschaftsinitiativen wird ein Gesamtbetrag von rund 350 Millionen Euro für Österreich bereitgestellt“ (Europäischer Rat 1999: Art. 44k). Alle ‚Besonderen Situationen’ zusammengenommen demonstrieren den Willen, vor allem die Interessen der Nettozahlerstaaten zu berücksichtigen, so dass auch sie nicht zum ‚Verlierer’ des Gesamtkompromisses werden. Lippert sieht für eine solche „goodies list“ mehrere Funktionen, nämlich

„Budgetungleichgewichte auszugleichen (siehe Niederlande), Systemfehler zu kompensieren oder Entscheidungen abzuschwächen (Siehe Lissabon) sowie dem heimischen Publikum klare Verhandlungserfolge zu demonstrieren (siehe Spanien)“ (Lippert 2000: 44).
Als Wahrung des Besitzstandes lässt sich das Zugeständnis verstehen, auch in der aktuellen Förderperiode den Kohäsionsfonds weiterzuführen. Eine Abschaffung des Kohäsionsfonds durch eine Nettozahlerkoalition hätte der Zustimmung der begünstigten Kohäsionsländer bedurft, was entweder durch eine Kompensationszahlung derselben Höhe oder durch eine Beibehaltung des bisherigen Zustands zu erreichen gewesen ist. Dass es sich auch beim Kohäsionsfonds tatsächlich um ‚politische Kosten’ des Verhandlungsprozess handelt, lässt sich durch eine Rückbesinnung auf die politischen Ziele des Fonds noch einmal verdeutlichen. Ursprünglich im Rahmen des Maastrichter Vertrages eingerichtet, zielten die finanziellen Mittel des Kohäsionsfonds darauf ab, die vier Länder der europäischen Peripherie an die EWU heranzuführen. Nachdem bei Verhandlungsbeginn bereits drei der vier Kohäsionsländer formelle Mitglieder der ‚Euro-Gruppe’ (Irland, Portugal und Spanien) waren und Griechenland durch politischen Kompromiss wenig später nominiert wurde, bestand aus der Sachlogik kein Anlass für eine kontinuierliche Fortentwicklung des Fonds nach bestehendem Muster. Oder wie Stehn zu bedenken gibt: Es gab „keine ökonomische Begründung“, den Kohäsionsfonds weiterhin auf Irland, Spanien, Portugal und Griechenland anzuwenden (Stehn 1999: 23). Eric Dufeil kommentiert die Weiterführung des Kohäsionsfonds als Produkt seiner Entstehungsgeschichte: „Wäre der Kohäsionsfonds nicht im Vertrag verankert gewesen, hätten wir als Kommission sehr gerne auf diesen Fonds verzichtet.“
 Katharina Erdmenger verknüpft die hier gefundenen Aspekte noch einmal zu einer Erklärung. 

„Da ist man tatsächlich in der Falle der Einstimmigkeit. Wie gesagt, das war eben ganz stark bei der Reform 1999 zu sehen, dass sich die südlichen Länder wunderbar zurücklehnen konnten, um zu argumentieren: Kohäsionsfonds, oder wir stimmen der Erweiterung nicht zu. So einfach ist das.“

Während sich die skizzierten ‚politischen Kosten’ direkt aus den intergouvernemental geprägten Verhandlungen der Mitgliedsstaaten ergeben, so lässt sich auch durch das Einwirken der supranationalen Akteure des Verhandlungssystems eine Stabilisierung des Status quo erkennen. In zahlreichen Fällen, in denen ein Mitgliedsstaat finanzielle Einschnitte hätte erwarten können, wurde dies durch eine gezielte Umverteilung der Mittel durch die Kommission verhindert. So wurde in der Agenda 2000 vereinbart, dass der in begünstigten Gebieten lebende Anteil der EU-Bevölkerung von 51% (1994-1999) auf 41% (2000-2006)“ sinken sollte. Aus diesem Grund kam es zur Ausweisung von 15 Regionen, die aus der höchsten Förderstufe Ziel-1 herausfielen, um ins ‚phasing out’-Programm (vgl. Tabelle 10) überführt zu werden. Gleichzeitig kam es durch diesen Schritt aber nicht zu erwartbaren Einsparungen beim Gesamtbudget. Diese scheinbar paradoxe Situation ergibt sich daraus, dass in Fällen, in denen Mitgliedsstaaten über die ‚phasing out’-Regelung in bestimmten Zielregionen oder auch für bestimmte Bevölkerungsgruppen ein Verlust an Rückflüssen drohte, die „Einbußen durch höhere Pro-Kopf-Beiträge“ (Axt 2002a: 54) für die verbleibenden Förderziele kompensiert wurden. Nur so lässt sich erklären, wie trotz der Einschnitte bei der Ziel-1-Förderung sowie einer Reduzierung des Bevölkerungsanteils bei der Ziel-2-Förderung – abgesehen von Irland – nahezu keiner der Mitgliedsstaaten finanziell schlechter gestellt wurde als in der Förderperiode zuvor. Beispiele für das hier besprochene Phänomen bilden Deutschland und Großbritannien, die trotz des Verlustes einiger Ziel-1-Regionen (Deutschland: Ostberlin; Großbritannien: Nordirland, Highlands & Islands) und eines formal reduzierten Bevölkerungsanteils in Ziel-2 durch die Agenda 2000 finanziell keine Einbußen hinnehmen mussten. Im Gegenteil, Deutschlands Rückflüsse steigerten sich um 1,5%. Bewerkstelligt wurde diese Heraufsetzung der Pro-Kopf-Fördersätze vor allem durch die Kommission, die im Rahmen der von ihr vorgenommenen Feinverteilung der Finanzmittel Kompensationen an Mitgliedsstaaten auszahlte, die drohten zum ‚Verlierer’ der Reform zu werden (Axt 2002a: 54).

 
Die Rolle der Kommission lässt sich indes nur verstehen, wenn der Ablauf der Mittelverteilung bekannt ist. So werden die vom Europäischen Rat beschlossenen Leitlinien mittels eines groben Finanzrasters auf die Förderziele verteilt. In der Phase der Feinverteilung der Mittel übernimmt die Kommission die Zuteilung auf die einzelnen Mitgliedsstaaten. Hier kommen vormals festgelegte Förderkriterien ins Spiel, die weil vage formuliert, große Verteilungs- und Ermessenspielräume für die Kommission zulassen. Es ist allerdings nicht zu übersehen, dass die Kommission bei diesen Entscheidungen nicht ohne jeden Einfluss von Außen agiert, sondern über zahlreiche Vertreter der Mitgliedsstaaten bereits auf Ausschussebene in ihrer Entscheidungsfähigkeit eingeschränkt oder beeinflusst wird. Romain Kirt, ehemaliger Mitarbeiter der Santer Kommission, heute Teil der luxemburgischen Ministerialverwaltung, beleuchtet beide Seiten:

„Da gibt es ganz spezifische Interessen, die werden von nationalen Lobbyisten bis hin zu hohen Beamten der Kommission befördert. Botschafter machen solche Sachen, so dass quasi nationale Politik transportiert wird in die Europäische Kommission, dort reflektiert, und dann als eigene Politik nach außen getragen wird.“

Bedeutete die Interaktion zwischen Mitgliedsstaaten und Kommission bereits eine Stabilisierung des Systems auf seinem ‚Status quo’, so kann auch der Einfluss des Parlaments – in Bezug auf eine zu erreichende Mittelkonzentration bei den benachteiligsten Regionen – eher als reformhemmend verstanden werden. Der Zuwachs der Entscheidungskompetenzen des Parlamentes vor allem in Bezug auf die Durchführungsverordnungen für EFRE, ESF, EAGFL-A und FIAF wirkte sich bei der Agenda 2000 in einer Beschneidung der Ratskompetenzen aus. War bereits durch das Verfahren der Zusammenarbeit (Art. 189c EGV-M; Art. 252 EGV-A) die Parlamentsbeteiligung ausgebaut worden, so steigerte sich dieser Effekt durch das auf immer mehr Bereiche ausgedehnte Mitentscheidungsverfahren (Art. 251 EGV-A) noch einmal. Auch wenn zum Zeitpunkt der Agenda 2000 die maßgebliche Beteiligung noch durch das Zusammenarbeitsverfahren geregelt war, so konnte das Parlament für sich bereits erste Erfolge verbuchen. In der akteursspezifischen Manier als ‚kohäsionspolitisches Gewissen’ klagte das Parlament im Rahmen des Entscheidungsverfahrens die finanzielle Aufstockung der Gemeinschaftsinitiative URBAN ein, die nachträglich finanziert werden musste (Axt. 2000a: 102f).

III.6 
Zusammenfassung

Mit der Agenda 2000 ist die Europäische Union angetreten, die notwendigen Veränderungen an der Europäischen Regional- und Strukturpolitik vorzunehmen, um den neuen Anforderungen durch den Beitritt von bis zu zwölf neuen Mitgliedern gerecht zu werden. 

 
Drei Aspekte belegen, warum durch das ‚,Berliner Paket“ (Giering 2002: 54) – wie die Agenda 2000 auch genannt wird – keine Reform der Europäischen Regional- und Strukturpolitik im Hinblick auf die EU-Osterweiterung gelungen ist: Erstens wurde auf der Grundlage der Kommissionsvorschläge zwar formal der Förderkatalog reduziert, doch kann auch in der aktuellen Förderperiode nahezu alles gefördert werden, was bereits zuvor schon förderwürdig war. Eine Reduzierung und Konzentration der Fördermittel hätte aber bereits hier ansetzen müssen, und tatsächlich Fördertatbestände aus dem Förderkatalog zurück auf die nationalstaatliche Ebene verlagern. Dies wäre nicht zuletzt gemäß des Subsidiaritätsprinzips in der EU notwendig. Zweitens kann nicht von einer Konzentration der Mittel gesprochen werden, weil es bei den Rückflüssen der überwiegenden Mehrheit der Mitgliedsstaaten keine Einschnitte gab. Vielmehr kann von einer ‚Besitzstandswahrung’ der EU-15-Mitglieder gesprochen werden, die den Status quo des Fördersystems aufrecht erhalten hat. Irland stellte im Rahmen der Agenda 2000 das einzige Beispiel unter den EU-15-Mitgliedsstaaten dar, indem das Prinzip beachtet wurde, dass Regional- und Strukturpolitik sich nach seiner Zielerreichung  auch „überflüssig“ machen kann (Axt 2002a: 58). Drittens muss von einem Ungleichgewicht zwischen den zur Verfügung stehenden Mitteln für die Beitrittsländer gegenüber den bisherigen Kohäsionsländern gesprochen werden. Baldwin/Wyplosz argumentieren, dass die bereitgestellten Beträge „are not low compared to the EU15 as a whole, but they are substantially lower than what is allocated to the poor EU members“ (Baldwin/Wyplosz 2004: 264). Eine Fortführung dieses Ungleichgewichts könnte besonders unter dem kohäsionspolitischen Aspekt der Europäischen Regional- und Strukturpolitik als Zielverfehlung angesehen werden.  


Auf der Suche nach den Gründen, warum die Agenda 2000 die an sie gestellten Erwartungen nicht erfüllen konnte, wurde detailliert auf die Entscheidungslogik des EU-Verhandlungssystems eingegangen. Ein Blick auf die Entscheidungsgrundlage der Agenda 2000 konnte nachweisen, dass die finanzpolitisch wichtigen Aspekte der Beschlussfassung der  Einstimmigkeit im Rat bedurften. Hierzu gehörten die Verabschiedung der Rahmenverordnung sowie die Beschlüsse zur Finanziellen Vorrausschau. Lediglich die in den Durchführungsverordnungen festgehaltenen – eher administrativ-technischen Regelungen – konnten über qualifizierte Mehrheiten entschieden werden. Daraus wurde geschlussfolgert, dass sich die Agenda 2000 nur auf der Grundlage einer ‚übergeordneten Einstimmigkeit’ verabschieden ließ. Auf dieser Entscheidungsgrundlage waren ‚politische Kosten’ bei der Suche nach einem Kompromiss bereits vorprogrammiert, denn Mitgliedsstaaten, die von Einschnitten bedroht waren, konnten durch die Androhung einer Entscheidungsblockade Zugeständnisse finanzieller Art erwarten.  

Beispiele für ‚politische Kosten’, die sich aus den Konflikten zwischen Nettozahlern und Nettoempfängern, aber auch aus dem Einwirken der Kommission ergeben haben, wurden skizziert. Vor allem die Weiterführung des Kohäsionsfonds für die bisherigen vier Kohäsionsländer Irland, Portugal, Spanien und Griechenland erscheint als ein gutes Beispiel, um die von Scharpf beschriebene „Politikverflechtungsfalle“ zur Anwendung zu bringen.  Ursprünglich für die Erklärung des deutschen Föderalismus ausgelegt, hat er diesen Erklärungsansatz selbst bereits einige Male unter den Bedingungen des Europäischen Mehrebenensystems angewandt. Er spricht bei der Beschreibung der von der Einstimmigkeitsregel ausgelösten ‚politischen Kosten’ von einer „Pathologie der Politikverflechtung“ (Scharpf 1985).  

„Mit zunehmender Regelungsdichte bedeutet Nicht-Einigung immer häufiger die Weitergeltung früherer Beschlüsse und nicht die Rückkehr in einen Zustand ohne kollektive Regelung. Damit aber verliert das Einstimmigkeitsprinzip die ihm zugeschriebenen freiheitsschützenden und wohlfahrtstheoretischen Vorzüge: Die Konsensbasis und Interessengerechtigkeit der geltenden Kollektiv-Regelung schwinden in dem Maße, wie sich die bei der Beschlussfassung vorrausgesetzten Rahmenbedingungen ändern. Die alte Regelung kann jedoch nicht korrigiert werden, solange nur ein Mitglied noch an ihr festhalten will [...] (A)nstatt optimaler Interessenverwirklichung [herrscht] die Privilegierung der durch die Status-quo-Politik begünstigten Minderheit und eine im Zeitablauf zunehmend schlechtere Übereinstimmung mit der realen Problem- und Interessenlage.“(Scharpf 1985: 323ff)
Fischer sieht in der ‚Weiterführung des Kohäsionsfonds’ sowie in den ‚Besonderen Situationen’ eine „doppelte Kompensationslogik“ enthalten. Zum einen galt es, die ‚massive’ Förderung der vier Kohäsionsländer Irland, Spanien, Portugal und Griechenland aufrecht zu erhalten, zum anderen über Ziel-2 und Ziel-3 die Nettozahlerstaaten in ihrer Nettobeitragsposition zum Gemeinschaftshaushalt Entlastung zukommen zu lassen. Es mussten also einerseits die Kohäsionsländer in ihrem Förderbesitzstand bestätigt werden, und als Ausgleich dafür auch die Rückflüsse für die Nettozahlerstaaten erhalten bleiben (Fischer 1999: 222). 

 
Wie die Analyse aber auch aufzeigen konnte, ist das Ergebnis der Reform, das sich am Status quo und nicht an den Herausforderungen der EU-Osterweiterung orientierte, auch auf das Einwirken der supranationalen Akteure zurückzuführen. Die Kommission unterstützte durch ihre Heraufsetzung der Pro-Kopf-Fördersätze und ihren großzügigen Vorschlägen für ‚phasing out’-Regelungen die politische Durchsetzbarkeit des Gesamtpaketes. Das Parlament arbeitete zunehmend erfolgreicher gegenüber dem Rat, und konnte im Rahmen der Agenda 2000 erstmals durch die Einforderung von Nachbesserungen signifikant auf die inhaltlichen Aspekte Einfluss nehmen. In diesem Falle führte das Einwirken des Parlamentes ebenfalls zu einer Ausdehnung des Förderspektrums. 

 
Zusammenfassend lässt sich also sagen: Im Zusammenwirken der verschiedenen Akteure und der auf Einstimmigkeit ausgerichteten Entscheidungsgrundlage der Agenda 2000 wurde durch den ‚Berliner Kompromiss’ die Europäische Regional- und Strukturpolitik in ihrem Status quo ‚konserviert’, jedoch um den Preis, dass nur von einer ungenügenden Vorbereitung auf die Herausforderungen der EU-Osterweiterung gesprochen werden kann. Deshalb wurde in Bezug auf die Agenda 2000 nicht von einer Reform, sondern lediglich von einer ‚Neuordnung’ der Europäischen Regional- und Strukturpolitik gesprochen. 

„Bereits mit 15 Mitgliedern erweist sich die EU oft als handlungsunfähig, und die Aufteilung des Budgets scheint mehr dem ‚Stimmenkauf’ im Rahmen von Verhandlungspaketen zu dienen, als ökonomischen Erwägungen zu folgen. Mit 25 oder mehr Mitgliedern wird es umso dringlicher, die Funktions- und Aktionsfähigkeit der EU über konsistente, klare und bindende Regeln zu sichern.“ (Brücker/Weise 2002: 3).

IV. ‚Agenda 2007’ und die Zukunft der EU-Strukturpolitik

Stellten die auf Einstimmigkeit ausgerichteten Entscheidungsverfahren und das daraus resultierende Verhaltensmuster der Akteure bereits bei der Agenda 2000 ein entscheidendes Reformhindernis dar, so stellt sich die dringliche Frage, ob dies im Rahmen der nächsten Reform seine Fortsetzung findet. Wird auch bei der Agenda 2007
 die notwendige Konzentration der Finanzmittel auf die benachteiligsten Regionen verhindert, weil die Kompensationslogik des EU-Verhandlungssystems dem im Wege steht?

 
Entsprechend dem Vorgehen bei der Analyse der Agenda 2000 werden im ersten Schritt die von der Kommission vorgestellten Reformvorschläge für Förderziele, Förderinstrumente und ihre Finanzierung betrachtet. Deutet sich ein radikaler Systemwechsel an, oder soll nach dem Willen der EU-Kommission das bestehende System fortgeschrieben werden? Ferner wird im zweiten Schritt ein Blick auf die durch den Vertrag von Nizza veränderten Entscheidungsverfahren geworfen. Gibt es noch immer eine vom Einstimmigkeitsprinzip dominierte Entscheidungsgrundlage? Abschließend bedarf es im dritten Schritt einer Untersuchung der Akteure und ihrer im Vorfeld dieser Reform verfolgten Strategien. 

IV.1
Reformvorschläge der Kommission

In ihrem dritten Kohäsionsbericht
, wie auch in der Mitteilung über die Finanzielle Vorrausschau „Aufbau einer gemeinsamen Zukunft: Finanzielle und politische Perspektiven der erweiterten Union im Zeitraum 2007–2013“ 
 skizziert die Europäische Kommission ihre Vorstellungen über die weitere Zukunft der Regional- und Strukturpolitik in der Förderperiode ab 2007. Im Juli 2004 schloss sich die Veröffentlichung der Verordnungsvorschläge für eine neue Allgemeine Verordnung (Rahmenverordnung)
, eine Kohäsionsfondsverordnung,
 sowie die Durchführungsverordnungen für EFRE
, ESF
 und die Grenzüberschreitende Zusammenarbeit
 an. 

 
Wie bereits bei der Agenda 2000, so bezeichnet es die Kommission auch in dieser Reformrunde als inhaltlich vorrangigstes Ziel, die Folgen der Erweiterung durch strukturpolitische Interventionen abzumildern. Im Dritten Kohäsionsbericht rechnet sie vor, dass sich mit dem Beitritt der zehn neuen Mitgliedsstaaten die sozioökonomischen Disparitäten verdoppeln werden, und das durchschnittliche Pro-Kopf-BIP um 12,5% abnimmt (KOM 2004a: 15). Auch im Rahmen der Agenda 2007 plädiert sie in ihren Vorschlägen deshalb für eine Konzentration der Mittel auf die benachteiligsten Regionen, welche sich nun mehrheitlich in den zehn neuen Mitgliedsländern befinden. Gleichzeitig fordert sie aber für die neue Förderperiode eine ausgewogene Förderung von 50% für die alten Mitgliedsstaaten und 50% für die neuen. (Erdmenger/Ziegler 2004: 326). 

Neu an den Vorschlägen der Kommission ist, dass sie auf der Suche nach mehr politischer Legitimation auf zwei vom Europäischen Rat von Lissabon und Göteborg beschlossene Initiativen zurückgreifen möchte. Die Lissabon- bzw. die Göteborg-Agenda stehen dabei für die Selbstverpflichtung der EU, „wonach die Union bis 2010 zum erfolgreichsten und wettbewerbsfähigsten wissensbasierten Wirtschaftsraum der Welt werden soll“ (Erdmenger/Ziegler 2004: 326). Die Göteborg-Agenda steht für den Umbau der europäischen Volkswirtschaften zu nachhaltigen Wirtschaftsräumen. Mit ihrem neuen Vorschlag verknüpft die Kommission diese Initiativen des Rates mit der Regional- und Strukturpolitik und fordert den Einsatz der Strukturfonds als eines der „Hauptinstrumente“ (KOM 2004a: 16) zur Erreichung dieser Ziele. 

IV.1.1 
Die Finanzierung

Bei der Finanzierung Agenda 2007 und der strukturpolitischen Ausgaben setzt die Kommission mit ihrem Vorschlag auf Kontinuität. Sie schlägt vor, die gegenwärtige Eigenmittelobergrenze von 1,24 % des Bruttonationaleinkommens in der EU (EU-BNP
) beizubehalten. Dadurch würden sich der EU-Haushalt jährlich von 120,68 Mrd. Euro (2006) auf 158,45 Mrd. Euro (2013) erhöhen (Maurer et al. 2004: 6). Der finanzielle Rahmen für strukturpolitische Maßnahmen der Förderperiode 2007-2013 soll, gemäß Kommissionsstrategie, bei rund 336,3 Mrd. Euro
, oder ca. 0,41% des BNP der EU liegen (KOM 2004a: 38f). Addiert man zu dieser Summe die Mittel für ländliche Entwicklung und Fischerei, welche ab 2007 unter dem Dach des Gemeinsamen Agrarmarktes untergebracht werden sollen, so würden sich die strukturpolitischen Ausgaben wie in der vorangegangenen Förderperiode auf 0,46% des EU-BNP belaufen (Erdmenger/Ziegler 2004: 326). 
IV.1.2 
Förderphilosophie, Förderziele und Förderinstrumente

Wie bereits im Agenda-2000-Prozess fordert die Europäische Kommission auch für die nächste Förderperiode einen Umbau der Förderziele. Geht es nach dem Willen der Kommission, bleibt die Anzahl der Ziele bei drei, doch die inhaltliche Prägung soll sich wiederum verändern. Als die drei neuen Ziele, bzw. jetzt Prioritäten genannt, gelten: Konvergenz und Wettbewerbsfähigkeit (Ziel-1), Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung (Ziel-2) und Territoriale Zusammenarbeit (Ziel-3). 

Ziel-1, das nun den Titel „Konvergenz und Wettbewerbsfähigkeit“ trägt, schreibt die bisherige Ziel-1-Förderung unter dem Begriff der ‚Konvergenz’ in leicht veränderter Form fort. Wie bereits in der gegenwärtigen Förderperiode will die Kommission alle Regionen mit weniger als 75% Pro-Kopf-BIP des Gemeinschaftsdurchschnitts in diesen Konvergenzprogrammen fördern. Im Rahmen des neuen Förderzieles sollen sich zusätzlich aber auch der Kohäsionsfonds, sowie die vom ‚Statistischen Effekt der Erweiterung’ betroffenen Regionen befinden. Der Kommission zu Folge behält der Kohäsionsfonds sein Förderkriterium von 90% unter dem Pro-Kopf-BNP des Gemeinschaftsdurchschnitts der EU-25. Als ‚statistischer Effekt’ wird in diesem Zusammenhang das Sinken der Abgrenzungskriterien für Förderwürdigkeit verstanden, ausgelöst durch die deutlich schlechtere wirtschaftliche und soziale Lage in den neuen Beitrittsländern. Diese Statistikverschiebung hätte ohne Korrekturmechanismus zur Folge, dass automatisch viele Regionen aus den EU-15-Ländern nicht mehr in ihre bisher eingenommene Förderkategorie fallen, und somit auf enorme finanzielle Rückflüsse verzichten müssen. Jene Regionen, die weniger als 75% des Pro-Kopf-BIP des Gemeinschaftsdurchschnitts der EU-15, aber mehr als 75% in der EU-25 auf sich vereinen, sollen deshalb durch ein neu konzipiertes und finanziell noch besser ausgestattetes ‚phasing-out’ von den Erweiterungsfolgen ‚entlastet’ werden. Als Übergangsfrist für diese Übergangsunterstützung ist im Kommissionspapier an 4 bzw. 5 Jahre gedacht. Im Vergleich zu dem 1999 ebenfalls beschlossenen ‚phasing-out’-Modell hebt die Kommission aber die größeren finanziellen Anforderungen hervor (Erdmenger/Ziegler 2004: 326):

„Aus Billigkeitsgründen wird die Unterstützung mehr als die 1999 in Berlin beschlossene Unterstützung für die sogenannten phasing-out-Regionen der derzeitigen Programmgeneration ausmachen, um es so den betreffenden Regionen zu ermöglichen, den Konvergenzprozess abzuschließen“. (KOM 2004a: 28)

Innerhalb des neuen Zieles „Konvergenz und Wettbewerbsfähigkeit“ sollen in bekannter Weise EFRE und ESF als Förderinstrumente eingesetzt werden. Aus EFRE finanzierte Maßnahmen sind beispielsweise der Zugang und die Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien, der Ausbau elementarer Infrastruktur im Bereich Verkehr, Telekommunikation, Energie und Wasserversorgung, sowie Umweltschutzmaßnahmen. Aus dem ESF sollen im Einklang mit der Europäischen Beschäftigungsstrategie Initiativen zur „Verbesserung von Qualität und Reaktionsfähigkeit von Arbeitsverwaltungen“, sowie „Investitionen in Humankapital“ finanziert werden. Insgesamt soll das neue Ziel-1 ‚Konvergenz und Wettbewerbsfähigkeit’ rund 78% der Gesamtmittel binden (KOM 2004a: 28f; 38). 

Das neu gestaltete Ziel-2 trägt im Kommissionsvorschlag den Titel „Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung“. Es setzt sich zusammen aus den heutigen Förderzielen 2 und 3, und kann sowohl durch EFRE als auch durch den ESF finanziert werden. Die Kommission begründet die Beibehaltung dieses auf Humankapital, und nicht auf Regionen spezialisierten Förderzieles mit der Verwirklichung der Lissabon-Strategie. Da, so die Kommission, die bisherigen „Fortschritte bei der Verwirklichung der Ziele von Lissabon enttäuschend“ seien, sollen die gemeinschaftlich finanzierten Maßnahmen unter Ziel-2 eine Katalysatorenwirkung erreichen, welche auf die nationale wie auf die regionale Ebene ausstrahlt (KOM 2004a: 29). Daran angelehnt ist auch die Zweitteilung des Förderzieles in einen regionalen, sowie einen nationalen Pfeiler. Im Bereich des regionalen Pfeilers sollen strukturelle Veränderungen in industriellen, städtischen und Ländlichen Gebieten gefördert werden. Die Gemeinschaftsinitiative URBAN soll in diese Förderung mit integriert werden. Der nationale Pfeiler will besonders Beschäftigung, Produktivität, soziale Integration und den Wiedereinstieg ins Berufsleben fördern (KOM 2004a: 30). Insgesamt sollen unter Ziel-2 rund 18% der Gesamtförderung verteilt werden (KOM 2004a: 38)

Das neue Ziel-3, oder auch „Europäische territoriale Zusammenarbeit“ genannt, basiert im wesentlichen auf den Erfahrungen der Gemeinschaftsinitiative INTERREG. Als Ziel definiert die Kommission, eine harmonische Integration durch grenzübergreifende, transnationale und interregionale Zusammenarbeit zu befördern. Das aus EFRE finanzierte Förderziel sollte sich auf „alle Regionen entlang der Außen- und Binnengrenzen (Land- und Küstengrenzen) erstrecken. Während also die ehemalige Gemeinschaftsinitiative INTERREG damit eine Aufwertung erfahren würde, würden die anderen Gemeinschaftsinitiativen eingestellt, und ihre Fördermittel in die anderen Ziele integriert. 4% der Gesamtmittel sollen für dieses Ziel bereitgestellt werden. (KOM 2004a: 30f; 38)

IV.1.3 Kritik 

Mit ihrem Vorschlag wiederholt die Kommission ihr Vorgehen bei der Agenda 2000. Es soll zwar abermals zu einer Reduzierung und Straffung der Förderzielkategorien kommen, doch liegt auch diesmal dem Vorschlag der Kommission der Wunsch zu Grunde, alle bisherigen Fördertatbestände weiterzuführen, um möglichst allen Akteuren und ihren spezifischen Interessen gerecht werden zu können. Hervorzuheben ist dabei, dass die beiden Finanzierungsinstrumente EAGFL/Ausrichtung und FIAF gemäß Kommissionsvorschlag aus der Regional- und Strukturförderung ausscheren, und in Zukunft innerhalb des Gemeinsamen Agrarmarktes zusammengefasst werden (vgl. Schaubild 9). 

 
Erdmenger/Ziegler gehen allerdings davon aus, dass die von der Kommission dafür eingeplante und nötige Erhöhung der Finanzmittel für die Strukturfonds von 245 Mrd. Euro (2000-2006) auf geplante 336,3 Mrd. Euro (2007-2013) „auf wackligen Beinen“ steht (Erdmenger/Ziegler 2004: 329). Sollten sich die Nettozahlerländer mit ihrer Forderung nach einer Reduktion der Finanzmittel für strukturpolitische Maßnahmen nur teilweise durchsetzen, wäre der Vorschlag der Kommission – in seiner gegenwärtigen Form – hinfällig. Das Ergebnis wäre eine Konzentration der Mittel auf die neuen Mitgliedsländer im Rahmen der vollen Ziel-1-Förderung, auf Kosten der bisherigen Subventionsempfänger für die EU-15.

Der Beibehaltung der Förderziele jenseits von Ziel1(Konvergenz) kommt für die Kommission eine besondere Relevanz zu, denn nur durch sie können die bisherigen EU-15-Mitgliedsstaaten weiterhin Fördergelder beziehen, da Ziel-1(Konvergenz) sich überwiegend nur noch um die neuen Mitgliedsstaaten kümmern wird (Erdmenger/Ziegler 2004: 329). Dies stellt aber die Grundvoraussetzung dar, um die politische Durchsetzbarkeit der eigenen Vorschläge zu sichern, so das Kommissionskalkül. In den Worten der Kommission bedeutet dies, dass für alle Mitglieder „dieselbe Mittelkonzentration gewährleistet“ (KOM 2004a: 33) bleiben soll. In der Praxis bedeutet dies, dass die geplanten ‚phasing-out’-Gelder an die vom ‚Statistischen Effekt der Erweiterung’ betroffenen Regionen der EU-15 großzügig und über lange Laufzeiten ausgedehnt bleiben sollen (Erdmenger/Ziegler 2004). Ferner kann von einer Konzentration der Mittel auf die benachteiligsten Regionen nur bedingt gesprochen werden, wenn – wie im Kommissionsentwurf – eine paritätische Aufteilung der Mittel zwischen alten und neuen Mitgliedsstaaten bereits zementiert wird. Dies lässt sich ebenfalls als ein Zugeständnis an die Verhandlungslogik der EU interpretieren. Schaubild 9 deutet an, dass analog zum Vorgehen bei der Agenda 2000, auch im neuen Entwurf eine Fortschreibung aller bisherigen Fördertatbestände erreicht werden soll. 

	Schaubild  9: Die Kommissionsvorschläge zur neuen Architektur der Ziele für 2007 – 2013
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	Quelle: Eigene Darstellung nach KOM (2004a: 13) und in Anlehnung an Müller/Schrumpf (1999)


Von einem radikalen Systemwechsel nimmt die Kommission also ebenso Abstand wie von dem immer wieder proklamierten Ziel der Mittelkonzentration. Zwar, so ist dem neuen Kommissionsentwurf zuzugestehen, soll die Ziel-1-Förderung von 69,7% (2000-2006) der gesamten Regional- und Strukturmittel auf 78,5% (2007-2013) angehoben werden, doch ist davon auszugehen, dass großzügige ‚phasing-out’-Mittel bzw. die erneute Anhebung der Pro-Kopf-Fördersätze durch die Kommission die finanziellen Verluste der EU-15-Mitgliedsstaaten deutlich verringern werden. Vielmehr soll versucht werden, über eine moderate Reform des bestehenden Systems den neuen Herausforderungen der erweiterten EU gerecht zu werden. In dieser Hinsicht sind die Reformvorschläge der EU-Kommission zwar wiederum auf die politische Durchsetzbarkeit hin optimiert, sie bieten aber nur bedingt eine Antwort auf die Frage, wie das Kohäsionsziel, und nicht das Kompensationsziel dieser Gemeinschaftspolitik in Zukunft wieder stärker in den Mittelpunkt rücken. 

IV.2
Eine Reform in der Entscheidungsfalle?

IV.2.1 
Entscheidungsverfahren

Ein Blick auf die Entscheidungsgrundlage der Agenda 2007 wird nun darstellen, inwieweit die von der Kommission vorgeschlagenen Verordnungstexte auf der Basis veränderter  Entscheidungsverfahren verabschiedet werden. 

Deshalb sollen – unter besonderer Berücksichtigung der strukturpolitisch relevanten Aspekte – drei Fragen beantwortet werden, die einen Eindruck vermitteln ob es bei der bisherigen Entscheidungsgrundlage geblieben ist: (1) Wie hat sich das Verhältnis zwischen Einstimmigkeit und qualifiziertem Mehrheitsentscheid verschoben, und welche Entscheidungen der Europäischen Regional- und Strukturförderung sind davon betroffen? (2) Wie haben sich die Stimmengewichte im Rat und die Sitze im Parlament durch die Erweiterung verändert, und welche Auswirkungen hat dies auf das Treffen von Mehrheitsentscheidungen? (3) Wie haben sich die Kompetenzen zwischen Parlament und Ministerrat verändert? 

 
(1) Der Vertrag von Nizza (2001)
 stellte die institutionelle Vorbereitung der EU auf die Erweiterung dar. Ziel der Vertragsreform von Nizza war eine „Stärkung der Handlungsfähigkeit“, bei gleichzeitiger Wahrung von Transparenz und demokratischer Legitimität der Entscheidungsfindung (Maurer/Schmalz 2002: 255). Im Mittelpunkt dieser Vertragsrevision stand die institutionelle Neugestaltung der Stimmengewichte des Ministerrates, sowie eine Neuverteilung der Sitze im Europäischen Parlament unter den Bedingungen einer EU-25 bzw. EU-27. Darüber hinaus sollte es zu einer Ausdehnung der qualifizierten Mehrheitsentscheidungen im Rat der EU kommen.
 Im wissenschaftlichen Diskurs
, sowie auch in der veröffentlichten Meinung
 gilt der Vertrag von Nizza gemeinhin als einer der Tiefpunkte der jüngeren europäischen Integrationsgeschichte, da der Kompromiss über die institutionelle Neuaufstellung der EU in einer „Nacht der langen Messer“
 endete, in der die Neugestaltung der Abstimmungsverhältnisse und die Frage der effizienteren Entscheidungsfindung zu offenen Feindseligkeiten führte. Auf dem Gipfel von Nizza, wie bereits bei den drei vorangegangen Regierungskonferenzen, galt die Ausweitung der qualifizierten Mehrheitsentscheidung jeweils als erklärtes Ziel der Reformbestrebungen (Maurer 2002a: 353). Dabei wurde von vielen die Philosophie geteilt, dass eine Ausweitung der qualifizierten Mehrheitsentscheidung die einzige Möglichkeit ist, um bei einer EU-25 bzw. EU-27 handlungsfähig zu bleiben. Vor Nizza mussten 70 der rund 180 in den Gemeinschaftsverträgen geregelten Sachfragen durch Einstimmigkeit entschieden werden (Giering 2001: 89). Durch Nizza konnte in 31 neuen Bereichen eine  Überführung in qualifizierte Mehrheitsentscheidungen stattfinden. 

Betrachtet man die neuen Entscheidungsgrundlagen aber unter dem Blickwinkel ihrer Relevanz für eine Reform der Europäischen Regional- und Strukturpolitik, so haben die Veränderungen hier nur wenig bis keine Veränderung gebracht. Dies lässt sich nicht zuletzt darauf zurückführen, dass die Mitgliedsstaaten bei einer Verteilungspolitik besonders sensibel reagieren, wenn es um die Einschränkung ihrer Verhandlungsposition vor allem im Rat geht.

Im Einzelnen bedeutet dies, dass an der Einstimmigkeit bei der Verabschiedung der Finanziellen Vorrausschau nicht gerüttelt wurde, d.h. auch die Agenda 2007 wird mit 25 Mitgliedsstaaten zu einer einstimmigen Entscheidung in der Frage des Eigenmittelbeschlusses
, sowie der Finanzierung der einzelnen Politikbereiche kommen müssen. Im Gegensatz dazu konnte durch Nizza die Entscheidungsgrundlage für die Rahmenverordnung modifiziert werden. Es wurde vereinbart, die Rahmenverordnung in Zukunft durch qualifizierte Mehrheitsbeschlüsse im Rat zu verabschieden. Bestandteil der ‚Paketlösung Nizza’ war allerdings auch, dass von der besagten Überführung in die qualifizierte Mehrheitsentscheidung bereits wieder eine Ausnahme gemacht wurde. Gemäß Art. 161 EGV-N
 soll sowohl die Rahmenverordnung als auch die Kohäsionsfondsverordnung erst ab dem 1. Januar 2007 in qualifizierter Mehrheit entschieden werden können, was in letzter Konsequenz bedeutet, dass erst nach einem erfolgreichen Abschluss der Agenda 2007, die getroffene Überführung vonstatten gehen kann. Wird im Rahmen des Agenda-2007-Prozesses keine Einigung über die Finanzielle Vorrausschau erzielt, tritt die Regelung erst nach ihrem erfolgreichen Abschluss in Kraft (Giering 2001: 101). 

Diese Übergangsregelung für die Entscheidungsverfahren bei Rahmen- und Kohäsionsfondsverordnung war Teil einer Paketlösung, die eindeutig die spanische Handschrift trägt (Eltges. 2003: 15). Spanien, unter dem damaligen Premierminister Aznar, knüpfte seine Zustimmung zum Vertrag von Nizza an diese Übergangsregelung, um sich dadurch „eine starke Ausgangstellung bei den Verhandlungen über den nächsten Haushaltsrahmenplan und die Verteilung der Strukturmittel“ (Giering 2001: 101) zu sichern. So kann es aus eigener Kraft, ohne auf Interessenkoalitionen angewiesen zu sein, mögliche Einbußen bei der eigenen Förderung so gering wie möglich zu halten. Da vor allem Spanien als einer der größten Nutznießer der bisherigen Europäischen Regional- und Strukturpolitik Einbußen durch die schrittweise Aufstockung der Fördergelder in die MOE-Staaten zu erwarten hat, gestaltete sich dies als geschickter Schachzug für die spanische Regierung, um den Ergebnissen der Agenda 2007 bereits vorab ihren Stempel aufzudrücken.
 Zu keinen wesentlichen Veränderungen der Entscheidungsgrundlage kam es bei den fondsspezifischen Durchführungsverordnungen von EFRE, ESF. Während EAGFL-A und FIAF in den Gemeinsamen Agrarmarkt integriert werden sollen – und somit aus der Regional- und Strukturpolitik formal herausfallen – , steht das neue Ziel-3(Zusammenarbeit) ebenfalls auf der Grundlage der qualifizierten Mehrheit im Rat. Es bestätigt sich also, dass obwohl es zu einer generellen Ausdehnung der qualifizierten Mehrheitsentscheidung durch Nizza gekommen ist, blieb bei der Europäischen Regional- und Strukturpolitik  – was die Entscheidungsgrundlage anbelangt – alles beim Alten.

(2) Wie aufgezeigt werden konnte, wurde durch den Vertrag von Nizza die Entscheidungsgrundlage der Europäischen Regional- und Strukturpolitik im Wesentlichen bestätigt. Die Neugestaltung der Stimmengewichtung im Rat fügt hier noch einen weiteren Baustein hinzu, denn durch die Heraufsetzung der Beschlussfassungshürden für qualifizierte Mehrheitsentscheidungen – wie sie sich aus dem Vertrag von Nizza ergeben – folgt eine zwangsläufig noch stärker auf Einstimmigkeit ausgerichtete Verhandlungsführung. Die neue Stimmengewichtung im Rat sowie die neue Sitzverteilung im Parlament veränderten sich zunächst dahingehend, dass ein neuer Verteilungsschlüssel für Stimmen und Parlamentssitze eingeführt wurde. Reichte die Streuung der Stimmgewichte im Rat (vgl. Tabelle 1) in der EU-15 von 2 (Luxemburg) zu 10 Stimmen (Deutschland), so erweiterte sich der numerische Schlüssel in der EU-25 bzw. EU-27 von 3 (Malta) auf 29 (Deutschland) Stimmen (Maurer 2002a: 354). Eine qualifizierte Mehrheit kann unter den neuen Bedingungen (vgl. Tabelle 15) durch 73,4% der Stimmen (EU-27) erreicht werden, wohingegen in der EU-15 hier nur 71,3% einen Beschluss durchsetzen konnten (Maurer 2002a: 352). Zusätzlich muss sichergestellt sein, dass der verabschiedete Beschluss von einer einfachen Mehrheit der Mitgliedsstaaten getragen wird, und auf Anfrage kann überprüft werden, ob der qualifizierte Mehrheitsbeschluss im Rat „mindestens 62% der Gesamtbevölkerung der Union umfasst“ (Maurer 2002a: 353). Dieser ‚dreifache  Mehrheitszwang’ führt dazu, dass die Gestaltungsfähigkeit durch Mehrheitsbeschlüsse weiter abgenommen hat. Mit Blick auf die ohnehin eingeschränkten Möglichkeiten, im Rahmen der Europäischen Regional- und Strukturpolitik durch Mehrheitsbeschlüsse Systemveränderungen vorzunehmen, lässt sich hieraus folgern, dass bei der Agenda 2007 die Gestaltungsspielräume durch Mehrheitsentscheidungen noch einmal – im Vergleich zur Agenda 2000 – begrenzter sein werden. Die bereits bei der Agenda 2000 festgestellte „übergeordnete Einstimmigkeit“
 wurde durch die Veränderungen von Nizza faktisch noch einmal verstärkt.   

	Tabelle 15: Qualifizierte Mehrheit* im Rat nach Nizza** (EU-25)

	Deutschland
Frankreich
Italien
Großbritannien
	29
	Gesamt: 321 Stimmen

Qualifizierte Mehrheit: 232 

	Spanien

Polen
	27
	

	Niederlande
	13
	

	Belgien 

Griechenland

Portugal

Tschechien 

Ungarn
	12
	

	Schweden

Österreich
	10
	

	Dänemark 

Irland 

Finnland

Litauen

Slowakei
	7
	

	Luxemburg
Zypern

Estland

Lettland

Slowenien
	4
	

	Malta
	3
	

	*   Überprüfung möglich, 
    ob die gefundene Mehrheit 62% der EU-25 darstellt
**  Vertrag von Nizza, gültig ab 01.11.2004

	Quelle: Eigene Darstellung nach Art. 205 EGV und (Phinnemore 2004: 123)


(3) Eine weitere wichtige Frage für die Verabschiedung der Agenda 2007 ist, inwieweit der Einfluss des Europäischen Parlamentes auf Fragen der Europäischen Regional- und Strukturpolitik zugenommen hat. In diesem Zusammenhang ist von besonderer Relevanz, in welchen Fällen das Zustimmungsverfahren in das Mitentscheidungsverfahren überführt werden konnte. Als Faustregel kann gelten, dass jede Überführung einer Sachfrage in das Mitentscheidungsverfahren einer Stärkung des Parlamentes gleichkommt (vgl. Schaubild 3). Seit In-Kraft-Treten der vorangegangen Vertragsreform von Amsterdam  wurde das Mitentscheidungsverfahren nach Art. 251 EGV in seiner Anwendung deutlich ausgeweitet. Der Vertrag von Nizza bestätigte diese zunehmende Einbeziehung des Parlamentes in den europäischen Gesetzgebungsprozess und dehnte die Anwendungsgebiete weiter aus. Strukturpolitisch relevant ist, dass die ehemals auf den qualifizierten Mehrheitsentscheidungen der Durchführungsverordnungen das Zustimmungsverfahren vollständig durch das Mitentscheidungsverfahren ersetzt wurde, was in der Folge dazu geführt hat, dass auch inhaltliche Veränderungen durch das Parlament eingeklagt wurden. Wie bereits bei der Agenda 2000 kann bei der Rahmenverordnung das Parlament weiterhin nur durch das Zustimmungsverfahren (mit absoluter Mehrheit der Stimmen) einwirken. Hieraus ergibt sich eine Vetoposition, die allerdings deutlich geschwächt ist in ihrer Durchsetzungsfähigkeit. Beim Kohäsionsfonds kommt ebenfalls das bisher angewandte Zustimmungsverfahren zum Einsatz.
 

 
In der Zusammenschau ergibt sich ein eindeutiges Bild: In Bezug auf die Entscheidungsgrundlagen haben sich trotz der Vertragsrevision von Nizza wenig Spielräume für eine Reform der Europäischen Regional- und Strukturpolitik durch qualifizierte Mehrheitsentscheidungen eröffnet. Im Gegenteil wurde die ‚übergeordnete Einstimmigkeit’ als Entscheidungsgrundlage weitergeführt. Bisher begünstigte Mitgliedsstaaten können sich entweder egoistisch-rational handelnd auf ihre Vetoposition zurückziehen, und so eine Entscheidungsblockade produzieren. Oder sie können von reformorientierten Kräften in Form eines konsensorientierten Verhandlungsprozesses mit in den Reformprozess miteingebunden werden. In beiden Fällen ist es allerdings sehr unwahrscheinlich, dass dieser Prozess sich ohne den Einsatz massiver ‚politischer Kosten’ vollziehen wird. Erste Ansätze des Vertrages von Nizza, wie beispielsweise die Überführung der Rahmenverordnung in die qualifizierte Mehrheitsentscheidung, wurden durch nationalstaatlich getragene Bedenken mit mehr als zehnjährigen Übergangsregelungen belegt. Das heißt, wie bereits 1999 bleibt bei den wichtigen Entscheidungen der Finanziellen Vorrausschau und der Rahmenverordnung ein praktischer ‚Konsenszwang’. In den wenigen Bereichen, in denen bereits durch qualifizierte Mehrheitsbeschlüsse agiert werden kann, hat sich durch die verfahrenstechnische Erschwerung um Mehrheiten zu erzielen, eine Tendenz zur Entscheidung im Konsens eingesetzt. Der Einfluss des Parlamentes konnte sich formal gesehen in den relevanten Teilbereichen für die Regional- und Strukturpolitik nur geringfügig ausdehnen, doch ist zu erwarten, dass das Parlament auch in Zukunft noch mehr Teilhabe an der inhaltlichen Ausgestaltung strukturpolitischer Maßnahmen einfordern wird. 

IV.2.2 
Akteure und ihre Strategien

Der Vergleich der Akteurskonstellationen im Vorfeld der Agenda 2007 mit den Bedingungen der Agenda 2000 verdeutlicht bereits drei Aspekte: Erstens sind seit dem Beitritt am 1.Mai 2004 nun faktisch zehn neue, stimmberechtigte Akteure bei den Entscheidungen des Ministerrates sowie in den Ausschüssen und Gremien von Kommission und Parlament. Dies hat Konsequenzen für die Art und Weise, wie sich Kompromisse in Zukunft im Verhandlungssystem der EU schließen lassen. Zweitens haben sich gerade in jüngster Zeit die finanzpolitischen Handlungsrestriktionen für die Akteure deutlich verstärkt, was zu einem Anstieg des Konfliktpotentials führt. Drittens haben sich auch in der Konstellation der Akteure Veränderungen ergeben, was am deutlichsten am Entstehen einer tatsächlichen ‚Koalition der Nettozahler’ abzulesen ist. 

   
(1) Die auf 25 bzw. in naher Zukunft  auf 27 Staaten gestiegene Mitgliederzahl der EU könnte in einem Verhandlungssystem wie der EU zu noch weiter ansteigenden Entscheidungskosten führen. Waren die ‚politischen Kosten beim ‚Berliner Kompromiss’ bereits so hoch, dass dies zu Lasten der angestrebten Reformziele ging, so wäre in einer erweiterten Union von noch kostenintensiveren Entscheidungskosten auszugehen. Diese Erkenntnis lässt sich aus der von Scharpf definierten Regel ableiten, dass die Entscheidungskosten mit der Zahl der zu koordinierenden Akteure exponentiell ansteigt, sofern die Entscheidungsgrundlage Konsens ist (Scharpf 2000: 198). Benz verneint dieses von Scharpf für die Bedingungen der Politikverflechtung in Verhandlungssystemen aufgestellte Theorem. Er sieht vielmehr die Möglichkeit, dass Akteure als „konstruktive Vetospieler“ auftreten (Benz 2003: 2005). Benz sieht somit die Blockadesituation nicht als das eigentliche Problem an. Vielmehr geht er davon aus, dass Akteure die ihnen zur Verfügung stehende Blockadedrohungen nicht ausüben, sondern strategisch anwenden (Benz 2003: 212). Welcher Tendenz die neue Verhandlungssituation folgen wird, hängt nicht zuletzt vom Verhalten der zehn neuen Mitgliedsstaaten im Verhandlungsprozess ab. 

 
(2) Zusätzliches Konfliktpotential im Vorfeld der Agenda 2007 geht von dem bereits im Oktober 2002 verabschiedeten „Agrarmarktkompromiss“ aus. Dieser auf dem Europäischen Rat von Brüssel verabschiedete Verhandlungskompromiss traf weitreichende Vereinbarungen über die Finanzierung der GAP bis zum Jahr 2013. Wichtigster Bestandteil des damaligen Ratsbeschlusses, der bereits im Vorfeld durch einen bilateralen Kompromiss zwischen dem französischen Staatspräsident Jacques Chirac und Bundeskanzler Gerhard Schröder ausgehandelt wurde, war das ‚Einfrieren’ der Agrarmarktausgaben für Preisstützung und Direktzahlungen auf gleichem Niveau
 für die Jahre 2007 bis 2013 (Maurer et al. 2004: 10). Daraus ergibt sich, dass der größte Haushaltsposten der EU, die Gemeinsame Agrarpolitik, im Rahmen der Agenda 2007 nicht mehr zur Disposition steht, sondern aus dem Verhandlungsprozess anfallende ‚politische Kosten’ in großem Maße auf Ressourcen zurückgreifen, die im Bereich der Regional- und Strukturpolitik eingeplant sind. In diesem Sinne ist sich Maurer sicher, dass die „Ausgaben für die europäische Strukturpolitik (...) im Mittelpunkt der kommenden Verhandlungen stehen“  werden (Maurer et al. 2004: 11). Da aber bei geringeren finanziellen Spielräumen die zur Entscheidungsfindung genutzten ‚politischen Kosten’ stärker hinterfragt werden, ist auch hieraus auf eine noch stärker konfliktorientierte Verhandlungsstrategie der Akteure zu schließen. Reale Verdopplungen der zur Verfügung stehenden Finanzmittel, wie sie sich noch bei der Beschlussfassung der EEA finanzieren ließen, dürften für die Europäische Regional- und Strukturpolitik somit nicht mehr durchsetzbar sein.  

 
(3) Eine weitere Veränderung im Vergleich zur Situation der Agenda-2000-Verhandlungen stellt das Entstehen einer tatsächlichen Nettozahler-Koalition dar. Während es bei der Agenda 2000 keine Nettozahler-Koalition im engeren Sinne gab, zeichnet sich in den bevorstehenden Verhandlungen eine solche Koalition ab. So kam es bereits vor der Veröffentlichung der Verordnungsvorschläge durch die Kommission zu einem gemeinsamen Versuch einiger Nettozahlerstaaten, ihre Beiträge an den EU-Gemeinschaftshaushalt spürbar zu senken. Diese Nettozahler-Koalition, bestehend aus den sechs größten Nettozahlern Österreich, das Vereinte Königreich, die Niederlande, Frankreich, Deutschland und Schweden, verfassten einen gemeinschaftlichen Brief an die Kommission (15.Dezember 2003). Darin forderten sie eine deutliche Reduktion der Eigenmittel-Obergrenze von derzeit 1,27% des EU-BSP (1,24% EU-BNP) auf 1,0% des EU-BNP (Maruhn 2004). Ein solcher Schritt hätte indes zur Folge, dass in einigen Politikbereichen – und hier insbesondere in der Regional- und Strukturpolitik – radikale Einschnitte erfolgen müssten. Es ist hervorzuheben, dass die Nettozahler bereits vor dem offiziellen Verhandlungsbeginn in die Verhandlungsoffensive gegangen sind, um so den nötigen Druck auf die nachfolgenden Vorschläge der Kommission ausüben zu können. 

„Mit diesem Dezember-Brief der 1% BNP-Staaten ist eine neue Situation entstanden. Dass sie eine Gruppeninitiative haben, wo Staaten vor dem Vorschlag der Kommission signalisieren, ihr Staaten signalisieren, wo eine Sollbruchstelle ist, das ist neu.“

Neu ist insbesondere, dass es überhaupt zu einer Nettozahler-Koalition kommt. Wie bereits bei der Agenda 2000 aufgezeigt werden konnte, war die Entstehung eines solchen Bündnisses bisher an den Interessenunterschieden der großen Mitgliedsstaaten Deutschland, Frankreich und Großbritannien gescheitert. Es bleibt – gerade aus der Kenntnis der Agenda-2000-Verhandlungen – aber fraglich, inwieweit eine so heterogene Koalition im Laufe des Verhandlungsprozesses Bestand haben kann. Maurer bezweifelt die Durchsetzungsfähigkeit einer solchen Gruppe und argumentiert aus historischer Perspektive.

„So etwas hätte es noch nie gegeben. Das Geschäft betreiben die Europäer jetzt schon seit 1952. Eine Konstellation, wie sie sich seit Dezember mit der Nettozahler-Koalition darstellt, hat sich noch nie durchgesetzt. Es ist immer ein Kompromiss.“

Nichtsdestotrotz stellt diese Koalition der Nettozahler eine offene Konfrontation mit der von der Kommission vorgeschlagenen Beibehaltung der Eigenmittel-Obergrenze bei 1,24% EU-BNP dar. Die Nettoempfängerländer sehen sich einer veränderten Ausgangssituation gegenüber. Gerade hier kommt es zu einer durch den Beitritt verursachten Konkurrenzsituation zwischen den ‚neuen’ und den ‚alten’ Nettoempfängerländern, also den bisherigen Kohäsionsländern und neu beigetretenden MOE-Staaten, Malta und Zypern. Insbesondere die Frage nach den Übergangsregelungen (phasing out) für Regionen, die aufgrund des ‚Statistischen Effektes der Erweiterung’ in den EU-15-Mitgliedsstaaten wegfallen müssen, dürfte ein zentrales Verhandlungsthema zwischen diesen Lagern darstellen. Aus Spaniens Vorstoß bei den Verhandlungen des Vertrages von Nizza, die Rahmenverordnung erst nach der Verabschiedung der Agenda 2007 in die qualifizierte Mehrheitsentscheidung zu überführen, gehen die bisherigen Kohäsionsländer allerdings erneut mit einer gestärkten Entscheidungsposition in die Verhandlungen.   

 
Wie durch die Vorstellung der Kommissionsvorschläge ersichtlich, zielen die Verhandlungsstrategien der supranationalen Akteure wiederum auf die Erreichung eines einvernehmlichen Beschlusses ab. Dies lässt sich auch an der Position des Parlamentes festmachen. Das Europäische Parlament, dass durch die Vertragreform von Nizza nur wenig Einfluss im Bereich der Regional- und Strukturpolitik hinzugewinnen konnte, hat durch Stellungnahmen
 bereits signalisiert, dass es sich in seiner Verhandlungsstrategie an die von der Kommission verfolgten Ziele anlehnt. So spricht sich das Parlament in einer Entschließung auch in Zukunft für die Weiterführung der Förderung in der EU-15 aus, und zwar mit ebensoviel Fördermitteln wie bisher.
 Eine Re-Nationalisierung wird vom Parlament abgelehnt, und eine großzügige Übergangsregelung für die neuen ‚phasing-out’-Regionen angemahnt. 

IV.3
Zusammenfassung

Die bevorstehende Neuauflage der Reform der Europäischen Regional- und Strukturpolitik wirft die Frage auf, welche Rolle die Entscheidungsverfahren des EU-Verhandlungssystems dieses Mal spielen werden. 

 
Die Untersuchung hat zunächst die Veränderungen betrachtet, die sich aus den Reformvorschlägen der Europäischen Kommission ergeben. Dabei wurde festgestellt, dass ähnliche Tendenzen wie bei der Agenda 2000 zu beobachten sind. Die Kommissionsvorschläge enthalten bereits zahlreiche Elemente, die sich als Zugeständnisse an die Entscheidungslogik des Verhandlungssystems der EU interpretieren lassen. Darunter zu verstehen sind beispielsweise finanziell und zeitlich noch einmal ausgedehnte ‚phasing out’-Regelungen für Regionen der EU-15-Mitgliedsstaaten. Darüber hinaus lässt sich der Ansatz der Kommission, trotz einer Erhöhung des Ziel-1-Gebietsanteils auf 78,5% der Gesamtmittel, weiterhin alte und neue Mitgliedsstaaten paritätisch zu fördern, ebenfalls als Zugeständnis an den Verhandlungsprozess interpretieren, weil eine Konzentration auf die benachteiligsten Regionen bedeuten würde, dass die EU-10-Staaten nun überdurchschnittlich gefördert werden. Die Analyse der durch den Vertrag von Nizza veränderten Entscheidungsgrundlage der Agenda 2007 zeigt, dass sich an der stark auf das Einstimmigkeitsprinzip ausgerichteten Entscheidungsgrundlage, vor allem in finanzpolitisch wichtigen Fragen keine Veränderung ergeben haben. Nizza hat an den entscheidenden Stellen zu keiner Überführung der Einstimmigkeit in die qualifizierte Mehrheit geführt. Wenn eine Überführung vorgenommen wurde, wie im Falle der Rahmenverordnung, wurde dies mit mehr als zehnjährigen Übergangsfristen belegt. Es kann also auch bei der Verabschiedung der Agenda 2007 davon ausgegangen werden, dass es in allen Fragen der Mittelverteilung zu einer einvernehmlichen Lösung kommen muss. 

 
Der abschließende Blick auf die Akteurskonstellationen im Vorfeld der Agenda 2007 konnte aufzeigen, dass sich aufgrund verschärfter finanzieller Handlungsrestriktionen, einer größeren Anzahl von Akteuren und noch gewachsenen Interessensunterschieden zwischen Nettozahlern und Nettoempfängern eine Konfliktverschärfung abzeichnet. Lässt sich aus dieser Konfliktverschärfung aber folgern, dass auch die Höhe der zu zahlenden ‚politischen Kosten’ im Verhandlungsprozess zunehmen wird? Katharina Erdmenger sieht eine eindeutige Tendenz  hin zu einem Anstieg der Entscheidungskosten.  

„Und da es mittlerweile in Polen wie in Tschechien schon sehr viele Stimmen gibt, die sagen, wenn wir jetzt nicht ordentlich finanziell von der Sache profitieren, dann wissen wir ja gar nicht mehr, warum wir der ganzen Sache beitreten wollten, wird man natürlich nun versuchen, diesen Stimmen durch Gewinne entgegen zu treten.“
 

Andreas Maurer dagegen sieht die Furcht vor ansteigenden ‚politischen Kosten’ durch den Beitritt der MOE-Staaten als nicht gerechtfertigt an und weist vor allem auf die seiner Ansicht nach kooperativen Verhandlungsstrategien der MOE-Staaten hin. „Auch bei den Osteuropäern setzt sich schon die Sicht durch (...) zu sagen: Klar, wir möchten natürlich auch Geld. Wir müssen das Geld aber auch verwenden können.“

 
Der Autor kommt auf Grundlage der Untersuchungsergebnisse jedoch zu dem Schluss, dass gerade im Kontext der Europäischen Regional- und Strukturpolitik von einer Zunahme der Entscheidungsblockaden und Vetoandrohungen im Verhandlungsprozess auszugehen ist. Damit verbunden wäre auch ein noch weiterer Anstieg der notwendigen ‚politischen Kosten’ bei der Entscheidungsfindung. Diese Prognose stützt sich auf drei aus den Untersuchungsergebnissen hervorgehenden Erkenntnissen: Ein Blick auf die historisch gewachsenen Strukturen lässt keinen Zweifel zu, dass Erweiterungen und Vertiefungen des Europäischen Integrationsprozesses immer auch mit der Notwendigkeit verbunden waren, die ‚vermeintlichen Integrationsverlierer’ finanziell zu kompensieren. Die Analyse der aktuellen Akteurskonstellationen unter den Mitgliedsstaaten legt nahe, dass gerade die bisherigen Kohäsionsländer – aus finanzpolitischer Perspektive – tatsächlich die ‚Verlierer’ der nun steigenden Transferzahlungen an die zehn neuen Mitgliedsländer sein werden. Zweitens legen gerade die im Vorfeld der Agenda 2007 auftretenden finanziellen Handlungsrestriktionen – der Agrarmarktkompromiss und die Nettozahler-Forderung seien hier Beispiele, den Schluss nahe, dass sich einzelne Akteure zukünftig verstärkt auf ihre Vetoposition zurückziehen könnten, um ihre ‚strukturpolitischen Besitzstände’ zu sichern. Drittens lässt sich aus der Analyse der Agenda 2000 folgern, dass bei wachsenden Interessendifferenzen zwischen den Mitgliedsstaaten auch die supranationalen Akteure, und hier insbesondere die Europäische Kommission, im Rahmen ihrer Möglichkeiten eingreifen. Dies hat bei der Agenda 2000 dazu geführt, dass bevorstehende Einschnitte bei Förderrückflüssen abgemildert oder kompensiert wurden und verringerte somit ebenfalls die zukünftigen finanziellen Handlungsspielräume. Die Grundlage aber stellt das bei der Beschlussfassung nach wie vor dominante Prinzip der Einstimmigkeit dar. In diesem Sinne ist gemäß der hier gewonnen Erkenntnisse Romain Kirt nicht zuzustimmen, wenn er sagt: „In der EU, wie überall gilt der Satz ‚Who has the money, has the say’.“
 Vielmehr gilt in der Europäischen Regional- und Strukturpolitik „das Einstimmigkeitsprinzip, so dass die Empfängerländer an einem ebenso langen Hebel sitzen, wie die Geldgeber.“

V.
Zusammenfassung der Analyse und Perspektiven 


V.1
Untersuchungsergebnisse 

Ziel der vorgelegten Arbeit war es, die Auswirkungen der Funktions- und Arbeitsweise des EU-Verhandlungssystems auf die Reform der Europäischen Regional- und Strukturpolitik zu beleuchten. Dabei wurde ein Blick geworfen auf die zurückliegende  Reform im Rahmen der ‚Agenda 2000’, und ein Blick nach vorne auf die bevorstehende Reformrunde im Rahmen der ‚Agenda 2007’.


Den Ausgangspunkt stellte die Annahme dar, dass gerade die Entscheidungsverfahren des EU-Verhandlungssystems ein zentrales Hindernis auf dem Weg zu Einschnitten bei den Förderleistungen der EU-15-Mitgliedsstaaten darstellten. Gerade diese aber waren ein zentrales Ziel des Agenda-2000-Prozess. Der Autor  schlussfolgert aus der Analyse der Agenda 2000, dass die im Verhandlungsprozess notwendigen ‚politischen Kosten’ eine Neuausrichtung der Regional- und Strukturfonds auf die Anforderungen der MOE-Staaten verhinderten. Anstatt auf die neuen strukturpolitischen Notwendigkeiten der EU-Osterweiterung ausgerichtet, wurde das Fördersystem durch den von den EU-15-Mitgliedsstaaten betriebenen finanziellen Interessenausgleich in seinem Status quo ‚konserviert’. Die Arbeit gelangt deshalb zu dem Schluss, dass es sich hierbei um eine ‚Neuordnung’ (Axt 2000a), und nicht um eine Reform gehandelt hat. Fischer fasst die sich daraus ergebende wachsende Kluft zwischen Handlungsbedarf und Nutzung der Europäischen Regional- und Strukturfonds zusammen: 

„Auf der einen Seite die Notwendigkeit, interne Vorraussetzungen für die Erweiterung zu schaffen zu müssen, die dem künftigen politischen Handlungsbedarf nach der Aufnahme der Beitrittskandidaten bereits angemessen Rechnung tragen, auf der anderen Seite aber eine bislang vorherrschende Aushandlungslogik bei der Entscheidungsfindung in den Fachministerräten und im Europäischen Rat, die bei wachsender Interessenheterogenität und abnehmenden Verhandlungsspielräumen der Mitgliedsstaaten sachgerechte Problemlösungen immer weiter erschwert.“ (Fischer 1999: 19)

Als Grund, warum es bei der Agenda 2000 nicht zu substantiellen Einschnitten bei den Förderleistungen der EU-15-Mitgliedsstaaten gekommen ist, lässt sich vor allem das Einstimmigkeitsprinzip heranziehen. Wie dargelegt wurde, bedurfte es bei den finanzpolitischen Entscheidungen der Finanziellen Vorrausschau und der Rahmenverordnung eines einstimmigen Entschlusses im Rat. Dies verschaffte jedem einzelnen Mitgliedsstaat eine gute Verhandlungsposition, um durch eine Vetoandrohung oder eine Entscheidungsblockade seine Interessen durchzusetzen. Entscheidungen in der qualifizierten Mehrheitsentscheidung, die weniger von Entscheidungsblockaden gekennzeichnet sind, konnten lediglich in den von den Durchführungsverordnungen festgelegten Sachverhalten verändert werden. Da es sich hierbei mehr um administrativ-technische, denn um finanzpolitisch-relevante Aspekte (im Vergleich zu Rahmenverordnung) handelt, konnte ein vermeintliches Reformbündnis über eine Mehrheitsentscheidung nicht angestoßen werden. 

 
Beispiele für Ergebnisse des Interessenausgleichs zwischen den Mitgliedsstaaten finden sich in den Schlussfolgerungen des Europäischen Rates von Berlin 1999 zahlreich. So stellen beispielsweise die ‚Besonderen Situationen’, die als neuer Haushaltspunkt in den Schlussfolgerungen des Rates aufgenommen wurden, eine Kompensation für Einbußen dar, die an anderer Stelle durch Wegfall förderwürdiger Regionen oder Bevölkerungsanteile von den Mitgliedsstaaten zu ‚verkraften’ waren. Darüber hinaus stellt sich die ‚Weiterführung des Kohäsionsfonds’ geradezu als idealtypisches Beispiel für die Anwendbarkeit der von Scharpf beschriebenen „Politikverflechtungsfalle“ (Scharpf 1985) dar. Die Beibehaltung des Status quo, also die ‚Weiterführung des Kohäsionsfonds’, ließ sich nicht ökonomisch, sondern lediglich aus der Verhandlungssituation heraus rechtfertigen. 

 
Wie die Analyse allerdings auch aufzeigen konnte, wurde die Agenda 2000 nicht allein durch das Einwirken der intergouvernemental agierenden Mitgliedsstaaten zu einer Status- quo- Reform. Auch die supranationalen Akteure Kommission und Parlament leisteten über die Gemeinschaftsmethode einen Beitrag, um das System in seiner bestehenden Form aufrechtzuerhalten. Die Europäische Kommission ermöglichte die Entwicklung insofern, als dass die von ihr vorgeschlagenen neuen Förderziele und Förderinstrumente es den Mitgliedsstaaten weiterhin ermöglichte, ihre bisherigen Förderansprüche weiterzuverfolgen. Darüber hinaus unterstützte sie Mitgliedsstaaten, die von Einschnitten bei ihren Förderrückflüssen bedroht waren, durch einen finanziellen Ausgleich mittels der Erhöhung der Pro-Kopf-Fördersätze an anderer Stelle des Förderspektrums. Das Europäische Parlament machte seinen gestiegenen Einfluss dadurch kenntlich, dass es sich als ‚kohäsionspolitisches Gewissen’ für eine ausgedehnte Finanzierung bei den Gemeinschaftsinitiativen einsetzte. Auch dies kann, unter dem Gesichtspunkt, dass die dadurch verfügbaren Mittel, mehrheitlich an die alten Mitgliedsstaaten gingen, nicht als Reformziel orientierte Politik betrachtet werden. 

 
Das Fazit der Agenda-2000-Untersuchung lautet deshalb: Das Zusammenspiel zwischen der überwiegend auf Einstimmigkeit beruhenden Entscheidungsgrundlage, die Bestrebungen der Mitgliedsstaaten nach finanziellem Interessenausgleich und die Unterstützung dieser Entwicklungen in besonderem Maße durch die Europäische Kommission haben bewirkt, dass die ‚Agenda 2000’ zu einer ‚Verteidigung des strukturpolitischen Besitzstandes’ der EU-15-Mitgliedsstaaten wurde. Anstatt zu Einschnitten bei den Förderleistungen der ‚alten’ Mitgliedsstaaten kam es so – im  überwiegenden Teil der Fälle – zu einer Wahrung des Status quo. Die bis dahin nicht stimmberechtigten Beitrittsländer wurden – vor allem im Vergleich mit den bisherigen Kohäsionsländern – deutlich unterfinanziert. 

An die Analyse der Agenda 2000 anknüpfend wurde in der Untersuchung die Frage bearbeitet, ob auch im Hinblick auf die bevorstehenden Verhandlungen der ‚Agenda 2007’ die institutionellen Entscheidungsverfahren, jetzt in Form der Entscheidungsverfahren des Vertrages nach Nizza, ein ähnliches Reformhindernis darstellen können. Nach einer eingehenden Untersuchung der Entscheidungsgrundlagen der bevorstehenden ‚Agenda 2007’, sowie einer Analyse der Reformvorschläge und der sich abzeichnenden Akteurskonstellationen gelangt der Autor zu dem Schluss, dass auch in Zukunft die Regional- und Strukturpolitik der Entscheidungslogik des Einstimmigkeitsprinzips unterworfen bleibt. Eine tiefgreifende Reform, die sich mehr als die Agenda 2000 an den kohäsionspolitischen Problemlagen orientiert, und weniger am finanziellen Interessenausgleich zwischen den Mitgliedsstaaten, erscheint deshalb auf einer solchen Grundlage als unwahrscheinlich. 

 
An den zentralen ‚Drehschrauben’ der Entscheidungsgrundlagen hat auch die institutionelle Reform von Nizza keine Veränderungen vorgenommen. Neben der Einstimmigkeit im Bereich der Finanziellen Vorrausschau, sowie einer wiederum einstimmigen Entscheidung über die Rahmenverordnung, können erneut nur die Durchführungsverordnungen in qualifizierter Mehrheit verabschiedet werden. Vor allem das erneute Einstimmigkeitserfordernis bei der Verabschiedung der Rahmenverordnung ist kritisch hervorzuheben, gilt es doch seinerseits als Ergebnis einer Paketlösung, die zur Verabschiedung des Vertrags von Nizza geführt hatte. Während im Vertrag von Nizza formal diese Frage in die qualifizierte Mehrheitsentscheidung überführt wurde, konnte Spanien damals die Einführung dieser ‚reformorientierteren’ Entscheidungsgrundlage der Rahmenverordnung bis nach der Verabschiedung der Agenda 2007 hinauszögern. Petzold skizziert die möglichen Folgen für den Ausgang der Agenda-2007-Verhandlungen. 

„(...) Das Einzige, was am Ende übrig bleibt, das sind die Spanier, deren Fondsbeträge sich wahrscheinlich auf die Hälfte reduzieren, und deshalb wird der spanische Finanzminister sein ‚Ja’ zur Verordnung bzw. zur Finanziellen Vorrausschau so teuer wie möglich verkaufen. Sprich, da muss es ein Paket geben, aber das ist wieder nicht im Sinne einer kohärenten Politik. Das ist dann ein Paket, und jeder weiß das auch. Jeder nennt das auch so. Insofern sehe ich die große Gefahr, dass entweder zwischen Verweigerung, sprich Nichteinigung auf die Finanzielle Vorrausschau, oder einer Einigung ein großer Teil der bisherigen Strukturpolitik zerrieben wird (...).“

Wie also bereits in der Bewertung der Agenda 2000, drängt sich auch in der Perspektive der Agenda 2007 der Verdacht auf, dass die neuerlichen Reformbestrebungen durch die von Scharpf beschriebene „Pathologie der Politikverflechtung“ (Scharpf 1992) konterkariert werden könnten. 

 
Aus der Kenntnis der für die Nettozahlerstaaten schlechten Verhandlungsposition lässt sich besser verstehen, warum die Nettozahlerstaaten diesmal bereits im Vorfeld der Agenda 2007 und noch vor den Kommissionsvorschlägen versucht haben, ihre Verhandlungsposition zu verbessern. Der von ihnen im Dezember 2003 geschriebene Brief an die Europäische Kommission, mit der Aufforderung an die Kommission, eine substantielle Herabsetzung der Eigenmittel-Obergrenze durchzusetzen, lässt sich somit als Eingeständnis für ihre – als nicht-durchsetzungsfähig empfundene Verhandlungsposition – im Rahmen der Agenda 2007 interpretieren. 

 
Eine Änderung dieser Situation zeichnet sich auch nicht durch die von der Kommission vorgeschlagenen Reformschritte in ihren Verordnungsvorlagen ab. Im Gegenteil: Ungleich zur Situation im Vorfeld der ‚Agenda 2000’ werden die von der Kommission vorgelegten Reformvorschläge deutlich kontroverser diskutiert. Dies hat zunächst damit zu tun, dass die Kommission unter Berufung auf die Lissabon- und Göteborg-Agenda versucht, den europäischen Regional- und Strukturfonds eine über den Regionalausgleich hinausgehende neue politische Legitimation zu geben. Gerade hier zeichnen sich große Kontroversen unter den Mitgliedsstaaten ab. Darüber hinaus muss die Untersuchung der von der Kommission neu vorgeschlagenen Förderziele und Förderinstrumente erneut zum dem Schluss kommen, dass der Kommission an einer Fortschreibung des bestehenden Systems gelegen ist. Ein deutliches Zugeständnis des Kommissionsvorschlages an die politische Durchsetzbarkeit ihrer Verordnungstexte im Ministerrat ist eine Neuauflage großzügiger ‚phasing out’-Regelungen, um jene Länder zu entschädigen, deren Regionen aufgrund des ‚Statistischen Effektes der Erweiterung’ aus der Förderung herausfallen werden. Hier ist vor allem an Spanien zu denken. Eng damit verbunden ist auch der Vorschlag, die paritätische Förderung auf die ‚neuen’ und ‚alten’ Mitgliedsstaaten aufzuteilen, wodurch das eigentlich formulierte Reformziel der Mittelkonzentration auf die benachteiligsten Regionen an Wirkungskraft verliert. 

Das Gesamtfazit der Analyse lautet also: Die Reform der Europäischen Regional- und Strukturpolitik befindet sich in einer Entscheidungsfalle, weil bei zukünftig geringer werdenden finanziellen Spielräumen die ‚politischen Kosten’ des mitgliedsstaatlichen Interessenausgleichs noch stärker das ‚inhaltliche Gesicht’ der Regional- und Strukturfonds prägen werden. Es ist also davon auszugehen, dass sich die Kluft zwischen dem Kohäsions- und dem Kompensationsziel der Europäischen Regional- und Strukturpolitik noch weiter zu Gunsten des finanziellen Interessenausgleichs unter den Mitgliedsstaaten verschiebt. Die nach wie vor dominante Entscheidungsgrundlage der Einstimmigkeit bietet für eine solche Entwicklung die Grundlage. Leidtragende dieser Entwicklung wären die eigentlichen Adressaten der Kohäsionspolitik: die am stärksten benachteiligten Regionen und Bevölkerungsgruppen der EU.

Zu einem ähnlichen Ergebnis wie die vorliegende Arbeit gelangt auch Giering. Er sieht in der institutionellen Verhandlungsgrundlage einen entscheidenden Grund, warum es im Rahmen der ‚Agenda 2007’ nicht zu durchgreifenden Reformen des bestehenden Systems kommen kann.
„Dennoch können nach Nizza grundlegende Änderungen in der Strukturpolitik wohl frühestens 2013 erfolgen, also zu einem Zeitpunkt, zu dem mit größter Wahrscheinlichkeit keiner der heutigen Staats- und Regierungschefs mehr in der politischen Verantwortung steht, die EU aber wohl auf mindestens 27 Mitglieder angewachsen sein wird.“ (Giering 2001: 102)
Ist also die Perspektive der Reformfähigkeit der Union im Rahmen der Agenda 2007 bereits gering, so sieht es darüber hinaus nicht vielversprechender aus. Auch im Europäischen Verfassungsvertrag hat die EU an den ‚zentralen Stellen’ – entgegen aller öffentlichen Verlautbarungen – nicht zu mehr Handlungsfähigkeit gefunden. Petzold sieht hier vor allem die Einstimmigkeit im Bereich der Finanziellen Vorrausschau als Hypothek für eine auf 25 bzw. 27 Mitglieder angewachsene Union, an der auch der Verfassungsvertrag –sofern er In-Kraft-Tritt – keine Veränderungen vornehmen wird. 

„Im Rahmen der Verfassungsdebatte ist ja kurz aufgeschienen, dass die Finanzielle Vorrausschau, die in der neuen Verfassung erstmals vertraglich verankert werden soll, dass diese Finanzielle Vorrauschau mit qualifizierter Mehrheit entschieden hätte werden können. Das wurde rausgenommen.“

Die Folgen daraus lassen sich bereits ablesen: Solange über die Finanzielle Vorrausschau nur durch Einstimmigkeit entschieden werden kann, so lange wird die Regional- und Strukturpolitik den Zwängen von Paketlösungen und Begleitzahlungen unterworfen sein, und somit eine kohärente Politik immer unter den Einschränkungen des finanziellen Interessenausgleichs der Mitgliedsstaaten leiden. Diese „übergeordnete Einstimmigkeit“
 in der Frage der finanziellen Mittelverteilung hat schließlich zur Folge, dass eine Überführung der Rahmenverordnung nach 2007 in die qualifizierte Mehrheitsentscheidung faktisch ausgehebelt wird, weil „bei der großen Frage, wie viel Geld in die Maschine hineinkommt, die Einstimmigkeit bleibt“.
 Damit ist die Europäische Regional- und Strukturpolitik das Beispiel einer Umverteilungspolitik der EU, die aufgrund einstimmiger Entscheidungsgrundlagen und der daraus resultierenden ‚politischen Kosten’ droht, im Status quo des finanziellen Interessenausgleichs zu erstarren, und in den nächsten Jahren aufgrund steigender Anforderungen in dieser Form nicht mehr finanzierbar zu sein.

V.2.
Perspektiven


V.2.1
Paradigmenwechsel in der Förderphilosophie

Diese Paralyse der Entscheidungsfindung im EU-Verhandlungssystem hat dazu geführt, dass sich die aktuelle Reformdiskussion von der Frage der institutionellen Entscheidungsverfahren abgewandt hat, um nach neuen Wegen für eine durchgreifende Reform der Europäischen Regional- und Strukturpolitik zu suchen. In diesem Zusammenhang lässt sich die in der wissenschaftlichen Diskussion gestellte Frage sehen, ob mittels eines Paradigmenwechsels in der Förderphilosophie der ‚Gordische Knoten’ der festgestellten Reformunfähigkeit hin zur mehr Effizienz gelöst werden könnte. 

Ihren Ursprung nimmt die wirtschaftswissenschaftlich dominierte Reformdiskussion in der Frage, ob auf die gestiegenen Wohlfahrtsunterschiede in der erweiterten Union durch eine intensivierte Förderung nach dem bisherigen Muster, oder durch eine andere Strategie geantwortet werden soll. Vertreter der ersten Reformschule, zu denen die Europäische Kommission zählt, wollen an dem bestehenden System der regionalen Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung festhalten, und anstatt eines Systemwechsels die Förderstrukturen ausbauen und noch gezielter auf die benachteiligsten Regionen anwenden. Vertreter der zweiten Reformschule dagegen sehen die flächendeckende Regionalförderung als nicht mehr zeitgemäß an, und geißeln diese Art der Förderung als eine Mittelvernichtung im ‚Gießkannenprinzip’. Sie fordern dagegen eine gezielte Förderung wirtschaftlicher Ballungszentren, deren wirtschaftliche Dynamik dann auch auf die strukturschwachen Gebiete ausstrahlen kann. Vertreten wird diese These des Paradigmenwechsels in der Förderphilosophie beispielsweise in Arbeiten von Quaisser/Woodward (2002) oder Weise (2002). 
Wie kontrovers das Thema in Wissenschaft und Politik diskutiert wird, offenbaren bereits einige Stichproben gegenwärtig diskutierter Standpunkte. Aus wissenschaftlicher Perspektive sieht Andreas Maurer keine Alternative als eine langfristige Umstellung der gesamten Förderphilosophie auf eine stärker staatenzentrierte, und wachstumsorientierte Europäische Regional- und Strukturpolitik. 

„Bei 25 Staaten und mehr geht es sowieso nicht anders. [...] In einer Union der 27 Staaten, oder nehmen sie noch die Türkei hinzu, 28 Staaten, ist es eigentlich ziemlich egal aus Brüsseler Sicht, wie die Verhältnisse zwischen dem Saarland und Baden-Württemberg sind. Das können die selber regeln.“
 

Erwartungsgemäß anders sehen dies Vertreter regionaler Gebietskörperschaften, wie beispielsweise Christoph Weber, der darauf hinweist, dass eine stärker staatenzentrierte Lösung auch für regionale Akteure akzeptabel wäre, sofern die „Verteilungskriterien objektiv sind“. Bedenklich wäre für eine Region aus dem Gebiet der ehemaligen EU-15 allerdings, wenn zukünftig ausschließlich im Gebiet der neuen Mitgliedsstaaten gefördert würde, denn auch den ‚alten’ Mitgliedsstaaten sei eine vor allem grenzüberschreitende Aktivität von Nöten, um die Akzeptanz der EU unter den Bürgern nicht zu gefährden.
 Katharina Erdmenger rückt aus der Perspektive eines Interessenverbandes die nachgelagerten Probleme eines möglichen Paradigmenwechsels der Förderphilosophie in den Vordergrund. Sie sieht vor allem eine zunehmende Entvölkerung zahlreicher Regionen und den dadurch verursachten Abbau notwendiger Infrastruktur als eine große Gefahr, wenn die EU sich auf die wachstumsorientierte Förderung einiger Ballungszentren konzentriert. Für sie stellt sich die Frage: „Was macht man eigentlich mit Regionen, in denen es keine Infrastruktur mehr gibt?“
 Romain Kirt sieht aus mitgliedsstaatlicher Perspektive vor allem die Frage nach der fiskalischen Äquivalenz als den entscheidenden Aspekt der gesamten Debatte an. 

„Ich glaube das zentrale Problem der Regional- und Strukturpolitik ist bereits seit je her die Bezeichnung „Regionalpolitik“ selbst. Das Geld, dass in die Kasse der Europäischen Union eingezahlt wird, stammt von den nationalen Regierungen – ergo, müsste auch der Rückfluss an die nationalen Regierungen gehen. Das funktioniert natürlich auch da, wo es kein föderales System gibt. Aber es funktioniert dort eben gar nicht, wo dieses Prinzip gilt.“
 

Wolfgang Petzold betont die praktische Seite des Strukturfonds-Managements, und sieht deshalb keine Alternative zu einer Neuausrichtung der Förderphilosophie, nicht zuletzt weil aus seiner Perspektive die Kommission den neuen Anforderungen nicht mehr gewachsen erscheint. 

„Wir haben jetzt rund 260 Regionen, die unter dieser neuen Reform einen Antrag stellen können. Das sind 260 Regionalprogramme, (...) plus ein paar Nationalprogramme, plus die ganzen grenzüberschreitenden Kooperationsprogramme. Das ist kaum noch zu managen.“
 

Eric Dufeil konstatiert aus seiner Sicht einen Denkfehler in der Debatte, denn seiner Meinung nach gibt es keinen Widerspruch zwischen einer regionenzentrierten Förderung und einer wachstumsorientierten Förderung: „Meine feste Überzeugung ist, dass die Struktur- und Kohäsionspolitik sich nur um Wettbewerbsfähigkeit dreht, und nicht um Almosen.“

Bereits dieser Überblick über die Reformdebatte verdeutlicht, wie kontrovers und vielseitig sich die aktuelle Diskussion gestaltet. Den Vertretern eines Paradigmenwechsels in der Förderphilosophie ist zu Gute zu halten, dass eine zielgerichtete Förderung von ‚Wachstumskernen’ durch die Europäische Regional- und Strukturpolitik eine effizientere und transparentere Grundlage darstellen würde. Kritiker des bestehenden Systems hatten vielfach auf eine solche Reformvariante gedrängt. Gleichzeitig birgt ein Paradigmenwechsel in der Förderphilosophie – so die Befürworter des gegenwärtigen Regionalausgleichs – die Gefahr eines Bruchs in der ‚Solidargemeinschaft’ der EU, mit unvorhersehbaren Folgen für die harmonische Entwicklung der EU als Ganzes. 

Es bleiben erhebliche Zweifel, ob ein solch radikaler Systemwandel nicht bereits an seiner politischen Durchsetzungsfähigkeit scheitern würde. Denn wie bereits bei den moderaten Reformvorhaben der Agenda 2000, stoßen radikale Reformvorschläge an der konsensorientierten Verhandlungslogik der Europäischen Regional- und Strukturpolitik sehr schnell an ihre institutionellen Schranken. Sowohl die Verankerung des Regionenprinzips in Artikel 158 EGV, als auch die bei der Verabschiedung der Agenda 2007 noch gültige Einstimmigkeitserfordernis bei der Verabschiedung der Rahmenverordnung lassen eine solche Reformperspektive für die Agenda 2007 als nicht durchsetzbar erscheinen. Maurer unterstreicht diese Einschätzung durch den Hinweis, dass die bereits vorgestellten Kommissionsvorschläge nicht auf die ‚staatenzentrierte Wachstumsförderung’ ausgerichtet sind, und deshalb die stark pfadabhängige Reformdiskussion vermutlich erst nach der Verabschiedung der Agenda 2007 in die Debatte der ‚staatenzentrierten Wachstumsförderung einsteigen wird.
 Für die gegenwärtige Reformdiskussion bedeutet dies, dass nicht von einem radikalen Systemwechsel durch die Agenda 2007 auszugehen ist. Es gilt vielmehr zu erwarten, dass wiederum das Einstimmigkeitsprinzip und der damit verbundene finanzielle Interessenausgleich unter den Mitgliedsstaaten das Bild des Agenda-2007-Prozesses prägen. 

V.2.2
 Europäische Regional- und Strukturpolitik jenseits von Finanztransfers 

Ein Paradigmenwechsel in der Förderphilosophie als radikaler Reformvariante könnte also ebenso wie bisherige moderate Reformen an den Entscheidungsprozessen des EU-Verhandlungssystems scheitern. Um die Nachteile zu beheben, die sich aus der Nutzung der Regional- und Strukturmittel als Instrument nationalen Interessenausgleichs ergeben, könnte in Zukunft auch verstärkt auf regulative Gesetzgebungselemente zurückgegriffen werden.  

 
Der besondere Vorteil einer durch mehr regulative Gesetzgebungselemente begleiteten Europäischen Regional- und Strukturpolitik liegt auf der Hand: Ein schwieriger werdender Interessenausgleich in einer erweiterten Union wird zwangläufig die Kluft zwischen dem Kohäsionsziel und dem Kompensationsziel anwachsen lassen. Die dadurch sich weiter vergrößernde Lücke zwischen Zielsetzung und Nutzung der Regional- und Strukturmittel könnte, zumindest in Teilen, durch mehr Koordination der politischen Inhalte aufgefangen  werden. 

 
Gerade hier erweist sich die bisher betriebene Politik als fehlerhaft, denn während in den vergangenen Förderperioden viel über Verteilungsgerechtigkeit unter den Mitgliedsstaaten und Regionen die Rede war, wurde es versäumt, dem Politikfeld eine inhaltliche Fundierung zu geben, um auch in Zeiten knapper Finanzmittel die politischen Ziele – und hier vorrangig das Kohäsionsziel – weiterverfolgen zu können. In diesem Verständnis kann eine zukunftorientierte Weiterführung der Europäischen Regional- und Strukturpolitik nur dann gelingen, wenn mehr auf die Koordinierung von Regional- und Strukturpolitiken innerhalb und zwischen den Mitgliedsstaaten gesetzt wird, denn auf die weiterhin betriebene Umverteilungslogik auf europäischer Ebene. 

Wolfgang Petzold zeigt sich allerdings skeptisch, ob man der Verwendung der Regional- und Strukturpolitik als ‚Kompensationsinstrument’ und ‚Verhandlungsmasse’ wirksam begegnen kann, denn „sie kriegen solche distributiven Verteilungsmuster nicht aus einer Politik heraus, die von Anfang an keine Fachpolitik war, sondern wo es von Beginn an darum ging, zu entschädigen.“
 Einige Versuche hat es gegeben, die Regional- und Strukturpolitik über ihre politische Legitimation als Regionalausgleich hinaus, mit politischen Inhalten zu füllen. Die Projekte EUREK
 und ESPON
 können hier beispielgebend genannt werden. Ihr Hauptzweck bestand darin, regional- und strukturpolitische Projekte zu koordinieren. EUREK steht dabei für ein Europäisches Raumentwicklungskonzept, dass im Mai 1999 von Fachministern der EU-15-Mitgliedsstaaten als Koordinationsinstrument nationaler Politiken aus der Taufe gehoben wurde. Mit diesem Projekt wurden drei Ziele verfolgt: die Entwicklung eines ausgewogenen, städtischen Gefüges und eine neue Art der Beziehung zwischen Stadt und Land, die Gewährleistung eines gleichberechtigten Zugangs zu den Wissensinfrastrukturen sowie nachhaltige Entwicklung und eine nachhaltige Pflege von Natur und kulturellem Erbe. Hinter ESPON verbirgt sich das ‚European Spatial Observatory Network’. Seine Einrichtung wurde mit dem Ziel verbunden, die notwendigen Instrumente zur Durchführung von EUREK bereitzustellen und als Bindeglied zwischen den verschiedenen Ebenen der EU zu fungieren. 
Beide Projekte waren bisher allerdings nur in geringem Maße erfolgreich, was darauf zurückführen ist, dass es in der Kommission „keine Politikabteilung (gibt), außer diejenige, die sich mit Reformen beschäftigt.“
 Hier sieht Wolfgang Petzold auch die offensichtlichste Schwäche der beiden letzten Reformen der Regional- und Strukturpolitik, denn „man hat sich hochgradig technisch darauf konzentriert [...], wie kriegt man jetzt die Verteilungsgerechtigkeit hin, was ist die schlüssige Formel, und was kauft uns der Rat ab“
 und dabei übersehen, mehr auf regulative Methoden zu setzen. Die entscheidende Frage lautet: „Wie kann man Regionalpolitik europäisch koordinieren?“
 In den Augen Petzolds haben Kommission und Mitgliedsstaaten auf diese Frage, „wenige bis keine Antworten.“ 
 

Die „offene Methode der Koordinierung“
 (OMK) könnte indes eine Antwort darauf geben (Giering/Metz 2004: 1). Sie ermöglicht „die Aufstellung gemeinsamer Leitlinien“ ohne auf die konsensorientierte, traditionelle Gemeinschaftsmethode der Entscheidungsfindung zurückgreifen zu müssen (Giering/Metz 2004: 1). Wie bereits dargestellt, können erhebliche Zweifel gehegt werden, ob die konsensorientierte Gemeinschaftsmethode der Entscheidungs- und Beschlussfassung in Zukunft noch der geeignete Weg sein wird, um Regional- und Strukturpolitik auf europäischer Ebene zu betreiben. Ein Einsatz der OMK könnte die Chance eröffnen, aus der Verhandlungslogik der finanziellen Zugeständnisse und Entschädigungen auszubrechen, und der Europäischen Regional- und Strukturpolitik über ihre Verteilungs- und Entschädigungsfunktion hinaus ein inhaltlich geschärftes Profil zu verleihen. 

 Seinen Ursprung nimmt das Konzept der „neuen offenen Methode der Koordinierung“ im Gipfel von Lissabon vom 23./24. März 2000, als es im Zusammenhang mit dem gleichnamigen Lissabon-Prozess aus der Taufe gehoben wurde
. Die OMK war damals als Verfahren ausgewählt worden, um in einem „Leitlinienprozess“ nationale Politiken zu koordinieren. Ziel ist es, über diesen koordinierten Leitlinienprozess schrittweise bis zum Jahr 2010 zum „wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensbasierten Raum der Welt“ zu werden (Giering/Metz 2004: 2). 

Das regulative Verfahren setzt sich zusammen aus der Aufstellung von Leitlinien und Zielvorgaben. Im Anschluss werden gemeinsame Indikatoren (score board) quantitativer und qualitativer Natur bestimmt, die Mittels Erfahrungsaustausch und Benchmarking in ihrer Umsetzung überwacht werden. Die Umsetzung der Leitlinien erfolgt durch nationale und regionale Politik. Abschließend wird eine Evaluierung des Prozesses vorgenommen, mit dem Ziel des gegenseitigen Lernens und der erneuten Festlegung von Leitlinien und Zielvorgaben (Giering/Metz 2004: 2). 

Der Einsatz der OMK bietet im Rahmen der Europäischen Regional- und Strukturpolitik zahlreiche entscheidende Vorteile. Sie kann als Alternative zum konsensorientierten Gemeinschaftsverfahren dienen (Giering/Metz 2004: 5), und die Inhalte und Problemlösungsfähigkeit in die Kohäsionspolitik der EU zurückbringen, wo eine zunehmende Verwendung der Finanzmittel der Regional- und Strukturfonds zur Konsensfindung die Kohärenz des Politikfeldes bedroht. Im Einklang mit dem Subsidiaritätsprinzip steht die OMK für eine große Souveränitätsverträglichkeit, die den Mitgliedsstaaten mehr Freiheiten gibt bei der Umsetzung der jeweiligen Maßnahme. Die OMK stellt in dieser Hinsicht das politische Band dar, das stärker als bisher die Maßnahmen der nationalen und der europäischen Regional- und Strukturpolitik miteinander koordiniert und Synergieeffekte möglich macht. Diese Synergieeffekte lassen sich durch das bisherige Parallelsystem nationaler und europäischer Regional- und Strukturpolitik nur bedingt erzielen. Ferner kann der verstärkte Einsatz regulativer Gesetzgebungselemente helfen, ‚Sieger’ und ‚Verlierer’ der Umverteilungspolitik weniger sichtbar zu machen, wodurch sich Interessengegensätze zwischen den Mitgliedsstaaten leichter ausgleichen lassen. 

Unter bestimmten Bedingungen kann von der OMK jedoch auch eine Gefahr ausgehen. Hier ist besonderes auf das Legitimationsproblem zurückzukommen, weil „die Beteiligungsmöglichkeiten des Europäischen Parlamentes in der OMK nur schwach ausgeprägt sind und die nationalen Parlamente kaum Einblick in die Prozesse haben“ (Giering/Metz 2004: 4). Dennoch sollte die OMK als Chance begriffen werden, insbesondere für einen Politikbereich wie die Europäische Regional- und Strukturpolitik, die ohne innovative Maßnahmen wie die OMK droht, in der konsensorientierten Verhandlungslogik zu erstarren. Damit die Kontrollfunktion des EU-Parlamentes sowie der nationalen Parlamente auch beim möglichen Einsatz der OMK gewahrt würde, bedürfte es einer vertraglichen Verankerung und Kontrolle dieses Instruments in einem Zusatzprotokoll des Europäischen Verfassungsvertrages. 

Durch ihre Verordnungsvorschläge hat die Europäische Kommission den Versuch unternommen, die politischen Inhalte des Lissabon- und des Göteborg-Prozesses für die Europäische Regional- und Strukturpolitik nutzbar zu machen. Sie hat darauf verzichtet, das daran geknüpfte Verfahren der offenen Methode der Koordinierung explizit mit in die Europäische Regional- und Strukturpolitik einzuführen, denn die Einführung der OMK könnte einen „Angriff auf die Gemeinschaftsmethode“ (Giering/Metz 2004: 4), und damit auch auf die Stellung der Kommission im Institutionsgefüge darstellen. Eric Dufeil sieht dennoch das Bestreben der Kommission, sich mehr auf strategische Ziele im Bereich der Europäischen Regional- und Strukturpolitik zurückzuziehen. Für ihn beinhaltet der neue Kommissionsvorschlag auch ohne die Nennung der OMK einen Ansatz zu mehr regulativen Gesetzgebungselementen: „Die Hoffnung, die Sicht und die Sinnhaftigkeit dieses neuen Entwurfes zur Agenda 2007 besteht darin, dass das Element des strategischen Dialogs mehr Profil bekommt.“

 
Angesichts des Potentials, dass sich durch die Einführung der OMK in die Europäische Regional- und Strukturpolitik – vor allem in Bezug auf die Lissabon- und Göteborg-Agenda –  erschließen würde, sollte diese Trennung im Rahmen der Agenda 2007 Verhandlungen noch einmal überprüft werden. Denn gelingt es nicht, die Europäische Regional- und Strukturpolitik von einer Umverteilungs- und Entschädigungspolitik zu einer echten Fachpolitik umzustrukturieren, wird sich mittelfristig nicht die Frage nach einer veränderten Förderphilosophie, sondern nach der vollständigen Renationalisierung des gesamten Politikfeldes stellen. Angesichts des ‚Europäischen Mehrwerts’, der sich vor allem durch eine Förderung der benachteiligsten Regionen durch die Europäische Union ergibt, sollte dies unter allen Umständen vermieden werden.
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Anhang A: Liste der durchgeführten Experteninterviews
Mit Vertretern der folgenden Institutionen wurde im Verlauf der Analyse ein Experteninterview durchgeführt. Anhand eines Leitfadens wurden im Zeitraum September und Oktober 2004 offene Interviews geführt. Namentlich genannte Personen haben ihre Aussagen als Privatpersonen getroffen. 

· Maurer, Andreas, Wissenschaftlicher Mitarbeiter der SWP
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· Dufeil, Eric, Beamter der DG Regio, Referatsleiter Deutschland

Europäische Kommission, Generaldirektion Regionalpolitik, Brüssel

· Petzold, Wolfgang, Beamter DG Regio
Europäische Kommission, Generaldirektion Regionalpolitik, Brüssel
Anhang B: Reformvorschläge der Kommission für 2007-2013
	Schaubild XX: Die Kommissionsvorschläge für Förderziele und ihren Förderkriterien 2007 – 2013

	Programme
	Förderfähigkeit
	Schwerpunkte
	Finanzmittel
	Präzisierungen

	Konvergenz und Wettbewerbsfähigkeit

	Konvergenzprogramme

(Regionalfonds, Sozialfonds)
	Regionen mit einem BIP/Kopf< 75% des Durchschnitts der EU 25
	Regionalfonds:

Innovation

Umwelt/Risikoprävention

Zugang/Erreichbarkeit

Infrastruktur

Sozialfonds:

Humanressourcen

Auf-/Ausbau der Verwaltung 
	~78,5 %
(265 Mrd. €)
	Festlegung der Finanzmittel gemäß  Gemeinschaftskriterien des Rates von Berlin

Spezielles Programm für die ultraperipheren 

Regionen

URBAN+ innerhalb der Programme (delegiert an die Städte)



	Statistischer Effekt

(Regionalfonds, Sozialfonds)
	Regionen mit einem BIP/Kopf< 75% des Durchschnitts der EU 15 und > 75% in EU 25
	
	
	

	Kohäsionsfonds


	Mitgliedsstaaten mit einem BNP/Kopf < 90% des Durchschnitts der EU 25
	(nachhaltiger) Transport

Umwelt

Erneuerbare Energien


	
	

	Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung

	Regionalprogramme

(Regionalfonds)
	Die Mitgliedsstaaten schlagen eine Liste der Regionen (Basis NUTS I und II) vor
	Innovation

Umwelt/Risikoprävention

Zugang/Erreichbarkeit


	~ 17,2 %
(57,9 Mrd. €)
	Keine Fördergebietsfestlegung durch die Kommission


Berücksichtigung territorialer Kriterien (natürliche Nachteile)


URBAN+ innerhalb der Programme

	Nationale Programme

(Sozialfonds)
	Mitgliedsstaaten außerhalb Ziel 1
	Europäische Beschäftigungsstrategie
	
	

	Phasing-in

(Regionalfonds)
	Regionen mit einem BIP/Kopf > 75% des Durchschnitts der EU 15
	Innovation

Umwelt/Risikoprävention

Zugang/Erreichbarkeit

Europäische Beschäftigungsstrategie
	
	Ein Teil der nationalen ESF-Programme wird auf diese Regionen bezogen

	Europäische territoriale Zusammenarbeit

	Grenzüberschreitende und transnationale Zusammenarbeit
(Regionalfonds)
	Grenzregionen und Räume der transnationalen Zusammenarbeit
	Innovation

Umwelt/Risikoprävention

Zugang /Erreichbarkeit

Kultur, Bildung
	~ 4,2 %

(14,2 Mrd. €)
	Einführung eines Rechtsinstruments für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit

	
	
	
	336, 2 Mrd. €
	

	Quelle: nach Erdmenger/Ziegler (Erdmenger/Ziegler 2004: 327)
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(Ziel-3)  Europäische territoriale Zusammenarbeit�(ehemals INTERREG)





Ausgliederung in den Gemeinsamen Agrarmarkt





(Ziel-2) Regionale�Wettbewerbsfähigkeit &�Beschäftigung �Regionalprogramme + Sozialfonds + Phasing Out (Regionen mit BIP/Kopf > 75% EU-15-Durchschnitt)
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Wettbewerbsfähigkeit �Regionen mit einem BIP/Kopf< 75% des Durchschnitts der EU 25 (Benachteiligste Regionen) + Regionen der EU-15 mit Statistischem Effekt + Kohäsionsfonds 
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Ziel-3: Bekämpfung Langzeitarbeits-losigkeit, Erleichterung der Einglieder-ung Jugendlicher und sozial ausge-grenzter in den Arbeitsmarkt











Ziel-2: Gebiete in wirtschaftlicher und sozialer Umstellung (bisherige Ziele 2 und 5b und (neu) städtische Problemgebiete
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Ziel-1: Definition unverändert + bisheriges Ziel 6 + periphere Randgebiete








Ziel-2: Gebiete in wirtschaftlicher und sozialer Umstellung (bisherige Ziele 2 und 5b und (neu) städtische Problemgebiete








Ziel-3: Bekämpfung Langzeitarbeits-losigkeit, Erleichterung der Einglieder-ung Jugendlicher und sozial ausge-grenzter in den Arbeitsmarkt








Ziel-5a: Förderung der ländlichen Entwicklung (Anpassung Agrar- und Fischereistrukturen








Ziel-4: Anpassung der Arbeitskräfte an industrielle Wandlungsprozesse








Ziel-3: Entwicklung der Humanressourcen; Zusammenfassung der bisherigen Ziele 3 und 4








Ziel-5b: Erleichterung der Strukturanpassung ländlicher Gebiete








Ziel-2: Förderung von Regionen mit rückläufiger industrieller Entwicklung








Ziel-6: Förderung von Gebieten mit extrem niedriger Bevölkerungsdichte








Ziel-1: Förderung von Regionen mit Entwicklungsrückstand�(<75% des durchschnittlichen BIP/Einw.)
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Ziel 1 und 2-  Regionen�Regionale Durchführung
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� SZ, „EU-Gipfel einigt sich auf Agenda 2000“, vom 27.03.1999, S. 1. 


� Gemeinsamer Besitzstand ,also die Summe der gemeinsamen Werte, Prinzipien und Rechtsvorschriften der EU. 


� Weitere Ausführungen über die ‚klassischen’ Theorien des Europäischen Integrationsprozesses sind zu finden bei Tömmel (2003a). 


� Zur besseren Einordnung des Forschungsgegenstandes kann ein Blick in die angelsächsische Wissenschaftstradition helfen, in der zwischen verschiedenen Bedeutungsinhalten von ‚Politik’ unterschieden wird. Im Allgemeinen wird differenziert zwischen „politics“, „policy“ und „polity“ (Axt 2000b: 165f). ‚Politics’ kennzeichnet dabei den „prozessualen Aspekt des Politischen“. Untersuchungsgegenstand sind die verschiedenen Möglichkeiten der Konfliktvermittlung und der Konsensfindung. ‚Policy’, oder auch Politikfeld’, beschreibt die eigentlichen „Inhalte von Entscheidungen“. Der Begriff ‚Polity’ indes meint die „normativen und institutionellen Formen des politischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozesses“ (Axt 2000b: 165).


� Siehe Fischer (1999). 


� Es wird hier unterschieden, wie es innerhalb der einzelnen Organe zu Entscheidungen kommt (intrainstitutionelle Entscheidung), sowie zwischen den verschiedenen Akteuren (interinstitutionelle Entscheidung).


� Die Politische Systemlehre hat diese Dreigliederung, die auf Arbeiten von Dahl/Lindblom (1953) zurückgeht, weitgehend akzeptiert. 


� Die drei Formen der Staatstätigkeit nach Lowi (1964) sind regulative, distributive und redistributive Politik. Bei distributiver Staatstätigkeit handelt es sich im Allgemeinen um eine Verteilungspolitik (Infrastruktur), während bei redistributiven Politiken die Umverteilung (Geldleistungen für Rentner und Arbeitslose) im Vordergrund steht (Kohler-Koch et al. 2004: 152ff). 


� Gemäß Artikel 189 Abs. 2 EGV ist definiert, dass Verordnungen „allgemeine Geltung“ in jedem Mitgliedstaat zukommen. Ihre „Verbindlichkeit“ erstreckt sich über alle darin enthaltenen Sachverhalte, was sie von einer Richtlinie unterscheidet, deren Verbindlichkeit sich nur auf das angestrebte Ziel erstreckt. Ebenso bedürfen Verordnungen keiner Transformation in innerstaatliches Recht. Sie erhalten „unmittelbare Rechtswirkungen“(Weindl 1999: 63). 


� Gemäß Artikel 189 Abs. 3 EGV erzielt eine Richtlinie nur „Verbindlichkeit hinsichtlich ihres Zieles“. Weiterhin behält der Mitgliedstaat die „Wahlfreiheit hinsichtlich der Form und des Mittels“ der Umsetzung. Die Unmittelbarkeit der Richtlinie ist nur indirekt gegeben, insofern, dass in den Mitgliedstaaten die entsprechenden Organe, die das Gemeinschaftsrecht umzusetzen haben, diese vor der EU zu verantworten haben (Weindl 1999: 64f). 


� Gemäß Artikel 189 Abs. 4 EGV ist eine Entscheidung „eine Rechtshandlung, die Einzelfälle regelt“. Sie ist gekennzeichnet durch “individuelle Geltung“, „Verbindlichkeit“ in allen Teilen und wiederum gegebene „unmittelbare Rechtswirkung“ (Weindl 1999: 67f). 


� Gemäß Artikel 189 EGV und Art. 161 EGV sind Rat und Kommission zu Stellungnahmen und Empfehlungen berechtigt. Sie beruhen auf „Unverbindlichkeit“. Ihre „Rechtliche Relevanz“ ist variabel, in besondern Fällen kann eine unverbindliche Empfehlung eine allgemeine Treuepflicht mit informeller Verpflichtung mit sich bringen. (Weindl 1999: 68f). 


� Näheres bei Giering (2001: 51ff). 


� Die grundsätzlichen Kontrollrechte (Art. 189 EGV); Kontrollrechte gegenüber den Kommission (Art. 201 EGV); 


� Zu unterscheiden ist hier zwischen einer obligatorischen Stellungnahme und einer fakultativen Anhörung, siehe Wessels (2002: 112ff).


� Unter Programmplanung wird im Rahmen der Regional- und Strukturpolitik ein strategischer Prozess bezeichnet, der sich über die Definition von der Förderkriterien durch die Europäische Kommission und die Mitgliedsstaaten bis hin zur Auswahl dazu passender Projekte hinzieht. Die Programmplanungsphase in der Förderperiode 2000 – 2006 benötigte einen Entwicklungsplan für jedes Förderziel, der durch die Mitgliedsstaaten erstellt wurde. Mitgliedsstaat und Kommission erstellen im Anschluss ein Gemeinschaftliches Förderkonzept (GFK), indem Schwerpunkte gesetzt, und Fördermittel zugewiesen werden. Darauf aufbauend gestalten Mitgliedsstaat und die jeweilig betroffene Region ein Operationelles Programm (OP) – eine Art Umsetzungsleitfaden für das GFK, der von der Kommission abschließend genehmigt wird (Axt 2000a: 130ff). 


� INTERREG II A Irland/Nordirland, Projekt Enterprise; ein Projekt wird nie zu 100% von der EU finanziert, sondern es muss von nationaler bzw. regionaler Seite gegenfinanziert werden. In diesem Beispiel lagen die Gesamtkosten bei 154 908 000 €, wobei der EU-Beitrag 131 672 000 € abdeckte. Quelle und nähere Information: (http://www.europa.eu.int/comm/regional_policy/index_de.htm), (03.08.2004).


� URBAN I (Portugal), Projekt Stadterneuerung durch Aus- und Weiterbildung von Jugendlichen. Quelle und nähere Information: (http://www.europa.eu.int/comm/regional_policy/index_de.htm) (03.08.2004).


� Nicht unter diese Definition fallen Darlehen der Europäischen Investionsbank (EIB), weil sie als eigenständige EU-Institution, ihre finanziellen Mittel aus anderen Quellen erhält. Im Namen der EU werden durch die EIB Darlehen ausgezahlt, um europäisch motivierte Großprojekte zu unterstützen.


� Die aus den Strukturfonds finanzierte Regional- und Strukturpolitik wird auch als aktive Regional- und Strukturpolitik bezeichnet. Davon lässt sich die passive Regional- und Strukturpolitik unterscheiden, die maßgeblich aus dem Allgemeinen Beihilfenverbot besteht. Dieses von der EU Kommission überwachte Verbot nationaler Förderung soll garantieren, dass regionale Gebietskörperschaften sich nicht in einen Förderwettlauf zwischen nationalen und europäischen Subventionsmittel begeben. Es stützt sich auf die Wettbewerbsregeln des EG-Vertrages. Nach Artikel 3(1)g EGV überwacht die Kommission „ein System, das den Wettbewerb innerhalb des Binnenmarkts vor Verfälschungen schützt“ (Rolle 2000: 45). 





� Auf Ausführungen zu den Innovativen Maßnahmen, in deren Rahmen ebenfalls Fördermittel zur Verfügung gestellt werden, wird aufgrund ihres – relativ – geringen Umfangs verzichtet. 


� Großbritannien wäre nach seinem EG-Beitritt sofort zum zweitgrößten Beitragszahler der EU nach Deutschland geworden, und konnte dies erfolgreich durch sein Drängen auf Ausgleichszahlungen über Rückflüsse aus den Strukturfonds verhindern. Margret Thatcher konnte den Beitragsrabatt für Großbritannien 1984 sogar ‚institutionalisieren’, das heißt, seither erhält Großbritannien offiziell einen sogenannten ‚rebate’ von seinen an die EU abzuführenden Finanzmitteln. Im Rahmen der Agenda 2007 wird diese als ‚Haushaltsungleichgewicht’ bezeichnete finanzpolitische Übervorteilung Großbritanniens von vielen Mitgliedsstaaten zur Disposition gestellt. 


� Die im Maastricht-Vertrag verankerten Konvergenzkriterien dienen als Eintrittsbedingung für die am 1.1.1999 begonnene Wirtschafts- und Währungsunion (WWU). Vorrausetzung der Mitgliedschaft sind eine anhaltende Preisstabilität im Bewerberland, ein angemessenes Haushaltsdefizit, kein Auslösen von Wechselkursspannungen im Europäischen Währungssystem (EWS) und ein längerfristiger Zinssatz der höchstens 2% über dem Wert im preisstabilsten Land liegt (Art. 121 EGV).    


� Die Europäische Freihandelszone EFTA wurde 1960 gegründet. 


� Es wurde ein neues ‚Ziel-6’ in den Förderkatalog der bis dahin fünf Förderziele aufgenommen, um auch die Belange der skandinavischen Länder berücksichtigen zu können. 


� Unter Gründungsverträgen sind die vier konstituierenden Rechtsakte der heutigen Europäischen Union zu nennen, namentlich der Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS), der Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG), der Vertrag zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft (Euratom) und der Vertrag zur Gründung der Europäischen Union, auch Vertrag von Maastricht (EU) genannt. Durch sein Inkrafttreten entwickelte sich aus der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft eine tiefer integrierte Europäische Gemeinschaft (EG). Weitere Politikbereiche, wie beispielsweise Verteidigungs-, Justiz- und Sicherheitsfragen flossen in bestehenden Strukturen mit ein, und bildeten die heute charakteristische drei Säulen-Struktur der Europäischen Union (EU).


� Bei den neueren Vertragskonsolidierungen handelt es sich vor allem um den Vertrag von Amsterdam und den Vertrag von Nizza. Im Vertrag von Amsterdam, unterzeichnet am 2.Oktober 1997, entwickelten die Staats- und Regierungschefs der EU sowohl EU- als auch EG-Bestimmungen weiter. Der Vertrag von Nizza, unterzeichnet im Februar 2001, in Kraft getreten am 1. Februar 2003, verfolgte das Ziel einer grundlegenden Reform der institutionellen Vorraussetzungen der EU in Hinblick auf die Erweiterung.


� „EUV-A“ bezeichnet in der Folge den Vertrag von Amsterdam; „EUV-M“ den Vertrag von Maastricht.


� Zur Erfassung regionaler Unterschiede auf dem EU-Gebiet führte das Statistische Amt der EU (Eurostat) ein „administratives Konzept der Regionenabgrenzung“ (Rolle 2000: 7) ein. Die fünf Ebenen umfassende „Nomenclature des Unités territoriales statistiques (NUTS)“ entspricht in vielen Mitgliedsstaaten bereits bestehenden Verwaltungseinheiten. So korrespondieren beispielsweise in Deutschland die Länder mit NUTS-1-Ebene, die Regierungsbezirke mit NUTS-2-Ebene, und die Kreise mit NUTS-3-Ebene (ebd. 2000: 7). Vor allem die sogenannten NUTS-2-Gebiete spielen bei der Auswahl der höchsten Förderkategorien und der Berichterstattung der Kommission über den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhang eine zentrale Rolle.


� Regionale Disparitäten werden meistens mit dem Indikator Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf gemessen. Bruttoinlandsprodukt (BIP): Summe aller von In- und Ausländern innerhalb einer Volkswirtschaft für den Endverbrauch produzierten Güter und erbrachten Dienstleistungen. Nicht eingerechnet werden Abzüge für die Wertminderung von Sachkapital oder die Verminderung von Ressourcen. BIP/nominal legt die Preise des Erhebungsjahres zu Grunde. BIP/real basiert auf den Preisen eines bestimmten Bezugsjahres, und berücksichtigt so zwischenzeitliche Preissteigerungen.


� Kaufkraftstandards(KKS) gehören zur EU Terminologie, und drücken die auf „vergleichbaren nationalen Warenkörben gebildeten Kaufkraftparitäten“ aus. „ Misst man Wohlfahrtsunterschiede mit diesem BIP-Pro-Kopf zu Kaufkraftstandards, so fallen die Disparitäten typischerweise kleiner aus als bei der Betrachtung des absoluten BIP-Pro-Kopf“ (Rolle 2000: 10). 


�Als sogenannte „Ergänzende Indikatoren“ werden Beschäftigungsquoten, Autobahndichte, Bildungsniveau, Ausgaben für Forschung und Entwicklung und ähnliches herangezogen (KOM 2004a). Sowohl die von der Kommission verwendeten Gebietseinteilungen, aber auch ihre weiteren Messindikatoren wurden in der einschlägigen Literatur harsch kritisiert. Ihr wurde vorgeworfen, mit der administrativen Festlegung von Verwaltungsgrenzen „ungewollte Nivellierungseffekte“ (Rolle 2000: 8) zu produzieren, indem wirtschaftliche Regionen statistisch nicht als Einheit auftauchen. Weitere Kritikpunkte bei Rolle (2000). 


� Als Sekundärrecht der EU werden alle jenen rechtsverbindlichen Regeln bezeichnet, die nicht in die Gemeinschaftsverträge aufgenommen wurden, sondern mittels Verordnungen, Richtlinien, und Empfehlungen verrechtlicht sind. Näheres hierzu im Verlauf der Analyse.


� Als „Inkrementalismus“ wird der Gang der europäischen Integrationsgeschichte beschrieben. Danach erfolgt eine vertiefte Integration nicht durch einen einmaligen Willens- und Schöpfungsakt, sondern eine schrittweise Annäherung durch Hinzufügen einzelner Integrationsbausteine. Als theoretische Grundlage kann Karl Raimund Poppers „Stückwerk-Technik“ gelten, wonach die ideale Gesellschaft nicht durch einmaligen revolutionären Eingriff, sondern durch kontinuierliche Arbeit daran, entsteht (Axt 2000b: 53).       


� Zusätzlich zu den Förderkriterien –  die sich in der Förderzieldefinition niederschlagen – wurden durch die Strukturpolitikreform 1988 vier Förderprinzipien eingeführt. Fördergelder der EU müssen dem Prinzip der Zusätzlichkeit entsprechen, d.h. sie dürfen nationale Mittel nur ergänzen, nicht verdrängen. Durch das Prinzip der Partnerschaft wurde ein Dezentralisierungsprozess der Strukturpolitik in Gang gesetzt, durch den die Planung und Umsetzung der Förderprogramme im Zusammenspiel zwischen regionaler, nationaler und supranationaler Ebene vollzogen wird. Die Programmplanung hat mehrjährig und zielorientiert zu erfolgen und unter dem Prinzip der Konzentration wird verstanden, dass nur eine festegelegte Anzahl von Förderzielen Mittel erhalten können (Allen 2000: 254f).  





� Vgl. Axt (2000a: 42ff).


� Die Beitrittsverhandlungen mit Polen, der Tschechischen Republik, Ungarn, Slowenien, Estland und Zypern begannen im März 1998. Die Aufnahme der Verhandlungen mit Bulgarien, Lettland, Litauen, Malta, Rumänien und der Slowakischen Republik erfolgte im Februar 2000. 


� EG-Kommission (1988). Jahreswirtschaftsbericht 1988-1989. (November 1988), S. 38.


� Ausnahmen bildeten hier nur die Regionen um Prag und Bratislava. 


�   Malta wurde im Rahmen des Gutachten noch nicht berücksichtigt.


�  Hier waren vor allem die Nettozahler-Staaten – allen voran Deutschland – daran interessiert, entweder ihre Rückflüsse aus der Regional- und Strukturpolitik zu steigern, oder aber weniger Nettobeiträge zu leisten. Einige Nettoempfänger-Staaten – und hier besonders Spanien – reklamierten allerdings eine Erhöhung der Finanzmittel, um bei den verschärften Wettbewerbsbedingungen nach der Erweiterung konkurrenzfähig zu bleiben. 


� Die Eigenmittel-Obergrenze stellt den jeweiligen Höchstbetrag dar, den ein Mitgliedsstaat von seinem jeweiligen Bruttonationaleinkommen an die EU überweisen muss. 


� Das Reformziel ‚klare Aufteilung der Zuständigkeiten’ bezieht sich auf die Programmplanung der Europäischen Regional- und Strukturpolitik, und soll hier aus Gründen der Fragestellung ausgeblendet bleiben. Nähere Informationen bei Karl (2000), Stehn (1999), Lippert (2000) und Evans (1999).   


� Experteninterview mit Andreas Maurer, Berlin, 22.09.2004.


� In Anlehnung an Axt (2000a).


� Um einen genaueren Einblick auf die Auswirkungen der Agenda 2000 auf die Programmplanung sowie die Implementierung zu erhalten, sei hier auf Karl (2000) verwiesen.


� Die Ursprünge der Finanziellen Vorrauschau liegen bereits in der Mitte der 80er Jahre. Das krisengebeutelte jährliche Haushaltsverfahren verursachte alljährlich Spannungen zwischen Mitgliedsstaaten und EU-Organen. Folge des stagnierenden Haushaltsprozesses waren Finanzierungsengpässe für bereits genehmigte EU-Projekte und Ausgaben. Eine Interinstitutionelle Vereinbarung zwischen dem Europäischen Parlament, dem Rat der Union und der Kommission verständigte sich darauf, dass in regelmäßigen Abständen „Haushaltsprioritäten“ für einen festzusetzenden Zeitraum zu verabschieden seien, um ständige Finanzierungsunsicherheiten zu vermeiden. Resultat dieser Übereinkunft war die Finanzielle Vorrausschau, die erstmals 1988 beschlossen, fortan als Rahmenvereinbarung die Einnahmen und Ausgaben der Gemeinschaft auf sechs Jahre im voraus verplante. Auf die erste Finanzielle Vorrausschau Delors-Paket-I (1988-1992) folgte das Delors-Paket-II (1993-1999). 


� Vertiefende Darstellungen der Einnahmeseite der EU-Finanzverfassung finden sich bei Heinemann (2001) und Siuts (2001). 


� Der Ablauf des jährlichen Haushaltsverfahrens befindet sich in den Artikeln 268-280 EGV, sowie in Artikel 28, 41, 44 EUV (KOM 2004a: Abschnitt 1). Es zeichnet sich durch ein engmaschiges Netz von Interaktionen zwischen Ministerrat, Kommission und Europäischem Parlament aus. Es wird – in Anlehnung daran – auch als „Trilog-Verfahren“ bezeichnet. (Wessels 2000: 242). Weitere Ausführungen zum jährlichen Haushaltsverfahren bei Wuermeling (1996) oder Siuts (2001), Abschnitt C.


� Zusätzlich unterscheidet das Haushaltsverfahren zwischen Verpflichtungs- und Zahlungsermächtigungen. Verpflichtungsermächtigungen legen im Haushalt der EU die Höchstgrenze der Ausgabeverpflichtungen fest, die während des laufenden Haushaltsjahres eingegangen werden können. Tatsächlich ausgegeben werden dürfen im Lauf des Haushaltsjahres allerdings nur die in den Zahlungsermächtigungen vorgesehenen Beträge (Monar 1993: 349).


� (Art. 92, Abs. 3, Buchstabe c EGV)


� In der Literatur wird für SIVB auch oft das französische Akronym ISPA (Instrument Structurel Pour L’Adhésion) benutzt. 


� Finanzperiode 1994-1999 waren durchschnittliche Ausgaben pro Jahr 24,103 Mrd. Euro (zu Preisen von 1999) möglich, während in der Finanzperiode 2000-2006 durchschnittlich 26,223 Mrd. Euro ausgegeben werden konnten (Axt 2000b: 120). 


� Europäische Kommission (1999): Mitteilung der Kommission: EU-Strukturfonds – Kommission entscheidet über Mittelzuweisungen, (IP/99/442), Brüssel, 1. Juli 1999.


� Experteninterview mit Andreas Maurer, Berlin, 22.09.2004.


� Einzusehen im Amtsblatt der EG unter L 161 (26.06.1999). 


� Verordnung (EWG) Nr. 2082/93 des Rates vom 20.Juli 1993 zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 4253/88 zur Durchführung der Verordnung (EWG) Nr. 2052/88 hinsichtlich der Koordinierung der Interventionen der verschiedenen Strukturfonds einerseits und zwischen diesen und den Interventionen der Europäischen Investionsbank und der sonstigen vorhandenen Finanzinstrumente andererseits (Amtsblatt L 193 (1993), 20-33).


� Es ist grundsätzlich zwischen den Durchführungsverordnungen für EFRE/ESF und EAGFL-A/FIAF zu unterscheiden. Der Grund hierfür liegt in den unterschiedlichen Entscheidungsmodi, die sowohl nach dem Gründungsvertrag von Maastricht, als auch nach seiner konsolidierten Fassung von Amsterdam angewendet werden. Näheres dazu in der detaillierten Untersuchung im Anschluss.


� Verordnung (EG) Nr. 1164/94 des Rates vom 16. Mai 1994 zur Errichtung des Kohäsionsfonds, In: (Amtsblatt L 130, (1994), 1-13).


� Verordnung (EWG) Nr. 792/93 des Rates vom 30.März 1993 zur Errichtung eines Kohäsions-Finanzinstruments, In: Amtsblatt L 79, (1993), 74-78).


� Wolfgang Petzold ist Beamter der Europäischen Kommission, Generaldirektion Regionalpolitik. 


� Experteninterview mit Andreas Maurer, Berlin,  22.09.2004.


� SZ, „Deutschland pocht auf gerechteren EU-Beitrag. Schröder, Schäuble, Stoiber und Herzog fordern niedrigere Nettozahlungen“, 4.01.1999.


� Wernicke, Christian: Europas kühle Rechner, Die Zeit, 25.02.1999. 


� Europäischer Rat in Berlin. (1999). Schlussfolgerungen des Vorsitzes. 24 und 25.März 1999 (http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/de/ec/00100.d9.html). (26.08.2004)


� Experteninterview mit Eric Dufeil, Brüssel, 29.09.2004.


� Experteninterview mit Katharina Erdmenger, Berlin, 23.09.2004. 	


� Experteninterview mit Romain Kirt, Luxemburg, 20.09.2004.


� Der Zeitplan zur Agenda 2007 gestaltet sich wie folgt: Im ersten Schritt stellt die Kommission ihre neuen Verordnungsvorschläge vor – was sie bis zum Zeitpunkt der Abfassung – im Juli 2004 bereits vollzogen hat. Im weiteren Verlauf wird das Europäische Parlament seine erste Stellungnahme abgeben. Erst danach können die Verhandlungen unter den Mitgliedsstaaten beginnen. Nach Ansicht der Kommission sollte die neue Finanzielle Vorrausschau noch 2005 verabschiedet werden (Maurer et al. 2004: 4).   


� Kommission, Europäische. (2004a). Eine neue Partnerschaft für die Kohäsion. Konvergenz, Wettbewerbsfähigkeit, Kooperation. Dritter Bericht über den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt. Luxemburg: Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften, Februar 2004.


� Kommission, Europäische. (2004b). Unsere gemeinsame Zukunft aufbauen. Politische Herausforderungen und Haushaltsmittel der erweiterten Union - 2007-2013. KOM(2004) 101 endgültig. Luxemburg: Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften, Februar 2004.


� Kommission, Europäische (2004c). Vorschlag einer Verordnung (EG) des Rates mit allgemeinen Bestimmungen über  den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds und den Kohäsionsfonds. (KOM (2004) 492 endg.).


� Kommission, Europäische (2004f). Vorschlag einer Verordnung (EG) des Rates zur Errichtung des Kohäsionsfonds   (KOM (2004) 494 endg.).


� Kommission, Europäische (2004d). Vorschlag einer Verordnung (EG) des Europäischen Parlamentes und des Rates über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung. (KOM (2004) 495 endg.).


� Kommission, Europäische (2004g). Vorschlag einer Verordnung (EG) des Europäischen Parlamentes und des Rates über den Europäischen Sozialfonds. (KOM (2004) 493 endg.).


� Kommission, Europäische (2004e). Vorschlag einer Verordnung (EG) des Europäischen Parlamentes und des Rates bezüglich der Schaffung eines Europäischen Verbunds für grenzüberschreitende Zusammenarbeit. (KOM (2004) 496 endg.). 


� Bruttonationaleinkommen (BNP) vs. Bruttosozialprodukt (BSP): Jährliche von den Bürgern eines Staates erbrachte volkswirtschaftliche Gesamtleistung. Sie setzt sich zusammen aus dem BIP sowie den von Inländern im Ausland aus Arbeit und Kapital erwirtschafteten Einkommen, abzüglich der von Ausländern im Inland bezogenen Einkommen. Das von der EU-Kommission benutzte Bruttonationaleinkommen (BNP) entspricht dem BSP weitestgehend. 


� 344,9 Mrd. Euro mit Verwaltungsausgaben und Solidaritätsfonds.


� Der Vertrag von Nizza wurde vom Europäischen Rat von Nizza am 11. Dezember 2000 ausgehandelt. Er stellt die fünfte Veränderung der EG/EU-Verträge dar, und wurde am 26. Februar 2001 unterzeichnet (Maurer 2002a: 351). Über die Neugewichtung der Stimmen im Rat und die veränderte Sitzverteilung im Parlament hinaus wurden durch den Vertrag von Nizza auch noch Veränderungen an der Wahl und der Besetzung der Kommission vorgenommen. Näheres hierzu bei Maurer (2002a: 351f).  


� Die institutionellen Reformen des Vertrages von Nizza galten im EU-Jargon als die nötige Vorbedingung, um von einer – aus EU-Sicht – erweiterungsfähigen Gemeinschaft zu sprechen. Es wurde in diesem Zusammenhang auch von den ‚Left-Overs’ der vorangegangen Vertragsreform, dem Vertrag von Amsterdam, gesprochen (Giering 2001: 87ff).


� Vgl. Weidenfeld, Werner (Hrsg.) (2001): Nizza in der Analyse, Gütersloh: Bertelsmann Stiftung.


� Vgl. beispielsweise Bünder, Helmut, “Ein politischer Kompromiss mit vielen Ungereimtheiten. Die Ergebnisse des Reformgipfels”, FAZ, 12.12.2000, S.3; Wernicke, Christian, “Vertrag zulasten eines Dritten. Die Beschlüsse der EU-Staatschefs haben die Union beschädigt”, Die Zeit, 14.12.2000, S.4. 


� Experteninterview mit Andreas Maurer, Berlin, 22.09.2004.


� In Art. 279 EGV-N ist zwar festgehalten, dass es zu einer ‚Aufsplittung’ des Haushaltes ab dem 1. Januar 2007 kommen soll, und zwar in einen Bereich ‚Haushaltsordnung’, sowie einen Bereich ‚Einnahmen’. Während aber der wichtige Bereich der Einnahmen folglich in der Einstimmigkeit verbleibt, wird lediglich die Haushaltsordnung in die qualifizierte Mehrheitsentscheidung überführt. Dies bedeutet: Finanzpolitische Aspekte bleiben weiterhin in der Einstimmigkeit. (Giering 2001: 102)


� Unter EGV-N wird in der Folge die konsolidierte Vertragsfassung nach Nizza verstanden. 


� Viele spanische Regionen fallen aufgrund des ‚Statistischen Effektes der Erweiterung’ aus der Förderfähigkeit heraus.  


� Experteninterview mit Wolfgang Petzold, Brüssel, 28.09.2004.


� Außerhalb der Strukturfonds können spezifische Aspekte nach Nizza uneingeschränkt durch qualifizierte Mehrheitsentscheidungen getroffen werden. Nach Art. 159 Abs. 3 EGV-N wurden diese Entscheidungen in das Verfahren von Art. 251 EGV überführt, also das Mitentscheidungsverfahren.


� Ein Inflationsausgleich von 1% wurde zugelassen. 


� Experteninterview mit Andreas Maurer, Berlin, 22.09.2004.


� Experteninterview mit Andreas Maurer, Berlin, 22.09.2004. 


� Entschließung des Europäischen Parlaments zu dem zweiten Bericht der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament, den Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen über den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt, (C 284 E 329), unter (1.9.2004): (http://www.europa.eu.int/eur-lex/pri/de/oj/dat/2002-/ce284/ce28420221121de03290336.pdf).  


� Das bedeutet: Beibehaltung der Ausgabenobergrenze von 0,45% EU-BIP für Strukturpolitik.


� Experteninterview mit Katharina Erdmenger, Berlin, 23.09.2004.


� Experteninterview mit Andreas Maurer, Berlin, 22.09.2004.


� Experteninterview mit Romain Kirt, Luxemburg, 20.09.2004.


� FAZ, “Brüssel will die Struktur- und Regionalpolitik reformieren”, 7.10.2003, S.23.


� Experteninterview mit Wolfgang Petzold, Brüssel, 28. 09.2004.


�    Experteninterview mit Wolfgang Petzold, Brüssel, 28. 09.2004. 


�   Experteninterview mit Wolfgang Petzold, Brüssel, 28. 09.2004.


�   Experteninterview mit Wolfgang Petzold, Brüssel, 28. 09.2004.


�   Experteninterview mit Andreas Maurer, Berlin, 22.09.2004.


� Experteninterview mit Christoph Weber, Brüssel, 30.09.2004. 


� Experteninterview mit Katharina Erdmenger, Berlin, 23.09.2004.


� Experteninterview mit Romain Kirt, Luxemburg, 20.09.2004. 


� Experteninterview mit Wolfgang Petzold, Brüssel, 28. 09.2004.


� Experteninterview mit Eric Dufeil, Brüssel, 29.09.2004.


� Experteninterview mit Andreas Maurer, Berlin, 22.09.2004.


� Experteninterview mit Wolfgang Petzold, Brüssel, 28. 09.2004.


� Nähere Informationen unter (21.11.2004): (http://europa.eu.int/comm/regional_policy/themes/spatial_de).


� Nähere Informationen unter (21.11.2004): (http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/som_de.htm)


� Experteninterview mit Wolfgang Petzold, Brüssel, 28. 09.2004.


� Experteninterview mit Wolfgang Petzold, Brüssel, 28. 09.2004.


� Experteninterview mit Wolfgang Petzold, Brüssel, 28. 09.2004. 


� Experteninterview mit Wolfgang Petzold, Brüssel, 28. 09.2004. 


� Die offene Methode der Koordinierung wurde bis heute noch nicht als offizielles Instrument in den Verträgen verankert. Im Rahmen des Verfassungskonvents spielte die Frage, ob das Verfahren durch den neuen Verfassungsvertrag eingeführt werden sollte, in zahlreichen Arbeitsgruppen eine bedeutende Rolle. In der verabschiedeten Fassung des Europäischen Verfassungsvertrages (EVE) hat das Verfahren noch keinen Niederschlag gefunden, kann jedoch durch Artikel I-16 EVE eingeführt werden, sofern Konsens besteht (Giering/Metz 2004: 3). 


�Bisherige (und potentielle) Anwendungsfelder der OMK auf EU-Gemeinschaftspolitiken sind beispielsweise Beschäftigungspolitik, Forschung und Entwicklung, Industriepolitik und Gesundheitspolitik (Giering/Metz 2004: 2).  


� Experteninterview mit Eric Dufeil, Brüssel, 29.09.2004.
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